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Vorwort

Liebe Schülerinnen und Schüler in Rheinland-Pfalz!

Diesmal dreht sich alles um das Thema „Lernen“.  
Damit ist natürlich nicht unser bisheriges Lernen gemeint, 
sondern „Lernen mal anders“! Auf der LSK werden wir 
in verschiedenen Workshops klären, wie man dieses 
oft eintönige und langweilige Lernen verbessern und 
effektiver gestalten kann. Gibt es andere Formen als das Auswendiglernen von Vokabeln oder Formeln? Kann 
Lernen vielleicht sogar Spaß machen? Diesen und vielen anderen Fragen werden wir auf den Grund gehen.

Auch wird es auf dieser LSK Wahlen geben: der Landesvorstand, die Bundesdelegierten, der Landesausschuss, die  
KassenprüferInnen, die EinsteigerInnen-LSV und die Lichtblick-Redaktion werden für das Schuljahr 2012/13 von  
den LSK-Delegierten gewählt.

Ein anderer großer Punkt ist die geplante Strukturreform. Damit die LSK beschlussfähig wird, planen wir eine 
Veränderung des Delegiertenschlüssels. Damit würde die LSK verkleinert werden und schneller beschlussfähig sein 
und bindende Beschlüsse fassen können, die nicht erst noch auf einer vertagten Konferenz bestätigt werden müssen. 
Genaueres werdet ihr aber noch auf der LSK erfahren.

Wir freuen uns auf euch!

Max Orth
(für den Landesvorstand 2011/12) 
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Zeitplan

Freitag, 30.11.2012
bis 17.30 h

18.00 h

19.00 h
19.45 h 

ab 22.00 h

Anreise
Plenum: Begrüßung | Grußworte | Einführung: Was ist eine LSK? | Wahl des Präsidiums | 
Feststellung der Beschlussfähigkeit | Was sind GO-Anträge? | Vorstellung der Ämter | 
Beschluss der Tagesordnung | Rechenschaftsberichte des Landesvorstands, der Bundesdelegierten 
und des Landesausschusses | Entlastung des Landesvorstands und der Bundesdelegation 2011/12 | 
Vorstellung der Strukturreform
Abendessen
Weiterführung des Plenums I (Punkte s. o.)
Kulturprogramm, Party

Samstag, 01.12.2012
09.00 h
09.45 h
10.00 h
10.15 h
12.15 h
13.30 h
14.15 h

16.00 h
16.45 h
19.00 h
19.45 h

Frühstück
Energizer
Plenum: Vorstellung der AGen
AGen
Mittagessen mit Pause und Freizeit
Gespräch mit InteressentInnen für Ämter
Plenum: Weitere Grußworte | Genehmigung des Protokolls der 54. LSK (vertagt)* |  
Genehmigung des Protokolls der 55. LSK | Verabschiedung des Arbeitsprogramms 2012/13 |  
Wahlen zum Landesvorstand | Wahlen zur Bundesebene | Wahlen zum Landesausschuss |  
Wahl der EinsteigerInnen-LSV | Wahl der Lichtblick-Redaktion | Wahl der KassenprüferInnen |  
Behandlung satzungsändernder Anträge (Strukturreform) | Behandlung der Anträge  
an die 55. LSK (vertagt)* | Behandlung der Anträge an die 56. LSK
Kaffeepause und Infomeile
Weiterführung des Plenums II (Punkte s. o.)
Abendessen
Weiterführung des Plenums III (Punkte s. o.)
danach Zeit zur freien Verfügung

Sonntag, 02.12.2012
09.00 h
10.00 h 
12.00 h
13.00 h

Frühstück
Weiterführung des Plenums IV (Punkte s. o.)
Flashmopp
Feedbackbögen ausfüllen, Tschüss-Sagen

Hinweis:
Da die mit einem * gekennzeichneten Punkte 
der Tagesordnung von der letzten, 55. LSK vom 
27.-29. April 2012 in Bad Kreuznach wegen Be-
schlussunfähigkeit vertagt wurden, ist die Zahl 
der anwesenden Delegierten gem. § 49 (1) Satz 2 
des rheinland-pfälzischen Schulgesetzes für die 
Beschlussfassung zu diesen Punkten bei der 56. 
LSK nicht relevant – das heißt, wir können über 
diese Punkte in jedem Fall beschließen.
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AGen

AG 1
Alternative Schulmodelle  
(Waldorf, Montessori, Freie / Demokratische Schulen)

AG 2
Lernen ohne Noten  
Mit: Amelie und Leo

AG 3
„The buildings do not escape the regime“ – Ein 
Blick auf deutsche Schularchitektur
Mit: Patrick Simon (LSV-Förderverein)

Der britische Architekt Edward Robert Robson war Zeit sei-
nes Lebens für den Bau einiger hundert Schulgebäude im 19. Jahr-
hundert verantwortlich. Die Wahl des Auftrag gebenden Lon-
doner School Board fiel dabei nicht unbegründet auf ihn; Rob-
son hatte sowohl Amerika als auch Europa bereist, um die 
dort vorherrschende Schularchitektur einer Untersuchung zu unterziehen. Die Ergebnisse hielt er in sei-
nem Buch  „School Architecture” fest – natürlich sind auch mehrere deutsche Einrichtungen darunter.

Auf diesen Betrachtungen liegt der Fokus des Workshops: In einer Textarbeitsphase möchten wir zunächst versuchen, ei-
nige Elemente preußischer Schularchitektur auszumachen. Danach werden wir uns selbst in der Schule einmal umsehen.

AG 4
Schulen international / in Entwicklungsländern

AG 5
Ganztagsschule
Mit: Serviceagentur Ganztägig lernen Rheinland-Pfalz

AG 6
Inklusion
Mit: Winfried Eschmann (Eine Schule für ALLE)
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Anreise –  Und so kommt ihr zu unserem Tagungsort:

mit der Bahn

Enkenbach-
Alsenborn liegt an der 

Bahnstrecke Bad Münster am Stein–
Kaiserslautern. Zugverbindungen 
von verschiedenen Städten in 
Rheinland-Pfalz aus findet ihr 
auf den letzten Seiten dieses 
Readers oder auf www.bahn.de.

Am Bahnhof Enkenbach angekommen 
müsst ihr links die Bahnhofsstraße 
hinunter. In die nächste Straße 
(Rosenhofstraße) links einbiegen 
(über den Bahnübergang), immer 
gerade aus (vorbei am Kreisverkehr) 
und in die zweite Straße (Am 
Mühlberg) wieder links einbiegen. 
Jetzt nur noch den Berg hoch – ganz 
am Ende der Straße befindet sich 
die IGS Enkenbach-Alsenborn. 

mit dem Auto

Vorab: 
Die Anreise mit dem 

Auto soll die Ausnahme bleiben. 
Bedingung dafür, dass ihr trotzdem 
Fahrtkostenerstattung erhaltet, ist, 
dass ihr Fahrgemeinschaften bildet 
oder aber auch alleine billiger mit 
dem Auto als der Bahn reist.

aus Westen, Süden oder 
Osten kommend:
Über die A 6 bis Abfahrt 
Enkenbach-Alsenborn
• Auf B 48 bis Ortsmitte (Rathaus), 

an der Ampel rechts abbiegen 
Richtung Alsenborn / Ramsen

• Weiter auf der Orts straße 
über den Bahnübergang

• Nach dem Bahnübergang die  
zweite Straße (Am Mühlberg) 
links abbiegen, die Schule 
ist ausgeschildert

Wir sind zu Gast: 

Integrierte Gesamtschule (IGS)
Am Mühlberg 23-25
67677 Enkenbach-Alsenborn

www.igs-enkenbach-alsenborn.de

von Norden kommend:
über die A 63 bis Abfahrt 
Winnweiler/Enkenbach-Alsenborn
• Auf B 48 bis Ortsmitte (Rathaus), 

an der Ampel links ab biegen 
Richtung Alsenborn / Ramsen

• Weiter auf der Orts straße 
über den Bahnübergang

• Nach dem Bahnübergang die  
zweite Straße (Am Mühlberg) 
links abbiegen, die Schule 
ist ausgeschildert

• Die Straße „Am Mühlberg“ 
hinauffahren bis zur Schule

Die Parkplätze befinden sich rechts. 

Bahnhof

unser Tagungsort
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Anmeldung

Eure Anmeldung vor der LSK 
erleichtert uns die Planungen 
erheblich, so dass z. B. mit größerer 
Sicherheit dafür gesorgt werden 
kann, dass alle auch genug zu 
essen bekommen. Bitte meldet euch 
auch dann an, wenn ihr nicht die 
ganze Zeit anwesend sein könnt!

Anmeldemöglichkeiten:
E-Mail: info@lsvrlp.de
Fon: 06131 / 23 86 21
Web: über das Anmeldeformular
auf: http://www.lsvrlp.de/to
pic/492.lsk-delis-melden.html

Die Anmeldung auf der LSK 
selbst ist ab 17 Uhr besetzt. 

Bitte beachtet: Damit eure Teilnahme 
an der LSK als Schulveranstaltung gilt 
und ihr (auch bei An- und Abreise) 
versichert seid, müsst ihr eure Teilnahme 
vor der LSK auch bei eurer Schulleitung 
(bzw. dem Sekretariat) anzeigen!

Einverständniserklärung
Von unter 18 Jährigen 
TeilnehmerInnen (egal ob Delegierte 
oder Gäste) benötigen wir die von 
einer/einem Erziehungsberechtigten 
unterschriebene 
Einverständniserklärung, 
die ihr ebenfalls als Anlage 
zu diesem Reader findet.

Was mitbringen?

Da wir in der Turnhalle der Schule 
übernachten, müsst ihr Isomatte und 
Schlafsack mitbringen. Daneben 
Handtuch, Waschzeug, etc. nicht 
vergessen. Schreibkram und dieser 
Reader sollten auch nicht fehlen. 
Wer dann noch Platz für Klampfe, 
Lieblingskuscheltier u.ä. hat – nur zu!

Teilnahmebeitrag

Der TeilnehmerInnenbeitrag 
zur Deckung eines kleinen Teils 
unserer Unkosten beträgt 8 Euro 
und ist von Delegierten wie 
Gästen zu entrichten. Darin sind 
Vollverpflegung, Wasser und die 
Tagungsmaterialien enthalten. Etwas 
zusätzliches Kleingeld mitzunehmen 
ist sinnvoll, wenn man sich daneben 
an unserem Kiosk mit Schoki, Chips 
und Softdrinks zum Einkaufspreis 
versorgen will. Versucht, euch 
den Teilnahmebeitrag von eurer 
lokalen SV erstatten zu lassen. 

Organisatorisches

Fahrtkosten

Alle LSK-Delegierten eines 
Kreises / einer Stadt erhalten 
Fahrtkostenerstattung. Der dafür 
notwendige Antrag liegt diesem 
Reader bei, an der Anmeldung aus 
oder kann von unserer Homepage 
heruntergeladen werden  
(www.lsvrlp.de).  
Schickt diesen bitte bis zum 
14. Dezember 2012 an die 
Landesgeschäftsstelle der LSV 
(Adresse findet ihr im Impressum). 
Wir können jedoch nur die günstigste 
Zugverbindung erstatten. Deshalb 
solltet ihr Wochenend-/Rheinland-
Pfalz-Tickets (möglichst zusammen 
mit anderen) benutzen, wenn es 
billiger als die normale Verbindung 
ist. Bei der Anreise mit Autos bitten 
wir euch, Fahrgemeinschaften 
zu bilden. Auch hier gilt: 
Nehmt den kürzesten Weg! 
Gäste müssen selbst für ihre 
Fahrtkosten aufkommen oder 
in Fahrgemeinschaften mit 
Delegierten anreisen.

Kummernummer
(bitte nur in dringenden! Fäl-
len anrufen, z. B. bei Proble-
men bei der Anreise o.ä.)
01 51 / 17 33 10 89 (Dominik)
01 70 / 87 80 294 (Charlet)
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1. LSK – Was ist das?
Eine LSK, ausgeschrieben Landes-
schülerInnenkonferenz, ist – der 
Name sagt es schon – eine Konferenz, 
und zwar eine landesweite Konferenz 
von Schülerinnen und Schülern. Die-
se wird von der LandesschülerInnen-
vertretung (LSV) organisiert und ist 
für diese enorm wichtig. Warum? Die 
LSK ist „das oberste beschlussfassen-
de Gremium der LSV“, was schlicht 
und ergreifend heißt, dass in der LSV 
das umgesetzt wird, was die LSK be-
schließt. Aber so weit sind wir nun 
noch nicht. Also, jede SV einer rhein-
land-pfälzischen Schule mit Sekun-
darstufe I oder II schickt zwei Perso-
nen auf die Treffen der Kreis- oder 
Stadt-SV in ihrem Kreis/ihrer Stadt. 
Dabei dürfen dies nicht irgendwelche 
Personen sein, sondern zwei von der 
KlassensprecherInnen- (KSV) oder 
der SchülerInnenvollversammlung 
(SVV) gewählte SchülerInnen. Die-
se handeln im Auftrag ihrer SV, das 
heißt wiederum, dass das, was sie 
auf den Treffen sagen, als Meinung 
ihrer Schule gesehen wird. Diese 
Kreis- und Stadt-SVen schicken wie-
derum Delegierte zur LSK. Wie vie-
le das pro Kreis oder Stadt sind, hängt 
von der Anzahl der SchülerInnen ab.

2. Auf zur LSK!
Nun, lassen wir die Delegierten – 
oder sagen wir einfach DICH – auf 
die LSK fahren. Jetzt packst du deinen 
Rucksack: Kleider, Waschzeug, was 
zu schreiben, die Delegiertenunter-
lagen, Isomatte, Schlafsack, etc. Also, 
du fährst hin (natürlich werden dir 
die Fahrtkosten erstattet, wie das geht 
steht unter der Wegbeschreibung) 

und kommst hoffentlich sicher und 
froh in der LSK-Schule an. Dann gehst 
du erst einmal zur Anmeldung.

3. Warten auf den Beginn –  
Anmeldung
Dort erwartet dich jemand von uns. 
Sie bzw. er hält erstmal mit dir einen 
Schwatz über deine Schule etc. und 
knöpft dir deine Daten ab. Im Gegen-
zug bekommst du eine STIMMKAR-
TE (wird noch sehr wichtig, also nicht 
verlieren). Danach gibt’s Kaffee und 
Snacks, Fotos von der letzten LSK und 
viele nette Leute, die dir bei Fragen 
gerne helfen. Bis dann die LSK offizi-
ell vom Landesvorstand eröffnet wird.

4. Beginn der LSK – Formalkrams
So, irgendwann hat die Wartezeit 
dann auch ein Ende, alle werden ins 
Plenum (so heißt es, wenn sich alle 
zur Sitzung treffen) gescheucht und 
ein Mitglied des Landesvorstandes 
sagt euch „Guten Tag, herzlich will-
kommen, wir wählen jetzt die Prä-
sidentin bzw. den Präsidenten.“ Das 
passiert immer auf der ersten LSK im 
Schuljahr, denn ein Präsidium lei-
tet alle LSKen, die in einem Schuljahr 
stattfinden. Aber warum soll ich da 
jemanden wählen, den ich gar nicht 
kenne? So schlimm ist das nicht, denn 
die Präsidentin/der Präsident leitet 
zwar die LSK, aber wenn sie/er Mist 
baut, kann sie/er auch wieder abge-
wählt werden. Eine Besonderheit ist, 
dass sich die KandidatInnen zwar 
vorstellen, du sie aber nix mehr fra-
gen kannst. Den oder die Präsi un-
terstützen einE ProtokollantIn und 
einE technischeR AssistentIn. Diese 
drei bilden das Präsidium, leiten die 

LSK. Das Besondere ist, dass die Drei 
nichts Inhaltliches sagen dürfen, son-
dern neutral und unabhängig bleiben 
sollen, von wegen „Fairplay“ und so.

5. Schreckgespenst 
„Geschäftsordnung“
Ach ja, bevor wir jetzt zu den wei-
teren Tagesordnungspunkten kom-
men, ist es unvermeidlich ein paar 
Worte zur – von Erfahreneren liebe-
voll „GO“ genannten – Geschäftsord-
nung zu verlieren. Bei einer LSK tref-
fen sich über 100 Leute, um über SV, 
SchülerInnen, Schule und so weiter 
zu diskutieren. Dies könnte man wild 
durcheinander machen und hätte viel-
leicht auch ganz nette Diskussionen 
untereinander. Aber auf der LSK sol-
len ja Diskussionen für alle verständ-
lich geführt werden und am Ende soll 
auch noch was rauskommen. „Struk-
turierung“ heißt dann das Zauber-
wort und diese Strukturierung (frei 
übersetzt: In-Bahnen-Lenken von Dis-
kussionen) geschieht durch die GO. 
Die GO wird von drei Grund-
ideen getragen: 

- Fairness und Waffengleichheit im 
Diskussionsverhalten (alle sind 
gleichberechtigt)

- transparente Diskussionen
- eins nach dem anderen

Man kann darüber streiten, ob die-
se Ansprüche wirklich befriedigt 
werden. Aber vorläufig muss und 
kann man mit der GO ganz gut le-
ben. Am besten liest du sie dir ein-
fach mal durch. Eigentlich enthält 
sie nur Selbstverständlichkeiten:

- Wenn über A gesprochen wird, soll-
test du nichts zu B, sondern eben über 
A sagen.
- Wenn dir die Diskussion zu lang 
wird und stinkt, streckst du beide 
Arme in die Luft, dann kannst du ei-
nen GO-Antrag auf Beendigung der 
Debatte (Diskussion zu einem The-
ma), auf Ende der Redeliste (wird nie-
mand mehr dazu geschrieben) und/
oder sofortige Abstimmung stellen.

- Der/die PräsidentIn leitet die Diskus-
sion, sagt wer nun reden darf („gibt 
das Wort“) und verwarnt Störende.

Wenn Du schon oft auf LandesschülerInnenkonferenzen 
warst, dann brauchst Du nun gar nicht weiterzulesen. 
Schicke einfach Deine Anmeldung ab und komm pünkt-
lich. Wenn Du aber noch nie auf einer LSK warst, dann 
legen wir Dir die nachfolgenden Zeilen sehr ans Herz.

Das Wichtigste



9

Reader zur 56. LSK

Organisatorisches

- Bei Abstimmungen darf nur mit der 
Delegiertenkarte in der Hand abge-
stimmt werden (vermeidet, dass Gäste 
selbiges tun...).

Also schlimm ist die GO nun wirk-
lich nicht, höchstens ungewohnt, da-
für aber ungemein hilfreich.

6. Antragsbehandlung
Was ist denn ein Antrag? Die LSK dis-
kutiert über Dinge, die SchülerInnen 
betreffen. Darum kann jede Schülerin 
und jeder Schüler aus Rheinland-Pfalz 
auch verlangen, dass sich die LSK mit 
einem bestimmten Thema beschäf-
tigt. Beispielsweise will eine K. aus X, 
dass ihr Verkehrsverbund, der halb 
Rheinland-Pfalz umfasst, ein Schüle-
rInnenticket einführt. Oder jemand 
will, dass die Bildungsministerin The-
ater als Unterrichtsfach einführt, No-
ten abschafft, etc. Weiter hinten in die-
sen Unterlagen findest du einen Mus-
terantrag. Der Möglichkeiten sind kei-
ne Grenzen gesetzt. Ob die LSK ei-
nem Antrag zustimmt und der Lan-
desvorstand dann etwas dafür tun 
muss, dass das, was im Antrag steht, 
auch gemacht wird, hängt dann von 
der LSK ab. Übrigens muss ein sol-
cher Antrag den Delegierten rechtzei-
tig (mindestens drei Tage vor Beginn 
der LSK) vorliegen. Ist etwas ganz 
dringend, kann auf der LSK selbst 
ein sog. „Initiativantrag“ gestellt wer-
den. Den müssen dann mindestens 
fünf Stimmberechtigte unterschreiben 
(„unterstützen“), damit er – sofern die 
LSK dies beschließt – auf die Tages-
ordnung genommen werden kann.

7. Landesvorstand (LaVo)
Einen zweiten wichtigen Teil der LSK 
nimmt die Wahl des LaVos ein. Er be-
steht aus 5-10 gleichberechtigten von 
der LSK beauftragten Leuten, die Be-
schlüsse ausführen und die Geschäf-
te der LSV führen sollen. Hierbei gibt 
es an Arbeitsbereichen in der Regel:

- InnenreferentIn (Kontakt zu den 
Schulen und der LSV-Gremien 
untereinander)

- AußenreferentIn (Kontakt zum Mi-
nisterium, zu Verbänden und der 
sonstigen Öffentlichkeit)

- FinanzreferentIn (sorgt sich um unser
Geld)

- PressereferentIn (kümmert sich um 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit)
- ReferentInnen, die zu im Arbeitspro-
gramm verankerten Themenbereichen 
arbeiten 
Dem LaVo sollen SchülerInnen von 
mindestens drei verschiedenen Schul-
arten in Rheinland-Pfalz angehören. 
Nach der Beendigung der Amtszeit, 
also nach einem Jahr, muss ein neu-
er LaVo gewählt werden. Die Wahlen 
zum neuen Landesvorstand finden 
immer auf der 1. LSK im Schuljahr 
statt. Wahlen laufen immer gleich ab:

– Präsi ruft den Wahlgang auf und bit-
tet um KandidatInnenvorschläge
– Leute können vorgeschlagen werden
(KandidatInnen)
– Präsi schließt die Vorschlagsliste
– Vorgeschlagene stellen sich vor
– Befragung zur Arbeit
– Präsi ruft die Wahl auf
– Wenn eine Person geheime Wahl 
will, wird geheim gewählt, an-
sonsten mit Handzeichen

– Präsi sagt das Ergebnis
– Die Person wird gefragt, ob 
sie die Wahl annehme,

– wenn ja: herzlichen Glückwunsch
– wenn nein: Mist, Neuwahl
Für den Vorstand kandidieren kann 
prinzipiell jede Schülerin und jeder 
Schüler. Ein bisschen SV-Erfahrung 
sollte aber da sein. Allerdings ist al-
les gar nicht so schlimm, wie immer 
getan wird. LaVo-Arbeit ist eine sehr 
hilfreiche und interessante Erfahrung.

8. Kreis- und StadtschülerIn-
nenvertretung (KrSV/SSV)
In jedem Kreis und in jeder kreisfrei-
en Stadt in Rheinland-Pfalz gibt es 
eine Kreis- oder Stadt-SV. Dort tref-
fen sich ca. einmal im Monat zwei De-
legierte jeder Schule im Kreis oder 
der Stadt. Dort kann man sich sehr 
gut über die SVArbeit an den einzel-
nen Schulen austauschen, gemeinsa-
me Projekte planen und in der Schul-
politik im Kreis oder der Stadt mitmi-
schen. Denn die KrSVen und SSVen 
wählen Delegierte für den Schulträge-
rausschuss. Den gibt es in jedem Kreis 
und in jeder Stadt; dieser bezahlt das 

Geld für Gebäude und Einrichtun-
gen. Außerdem wählen die KrSVen 
und SSVen die Delegierten zur LSK.

9. Landesausschuss (LA)
Der LA hat die wichtige Aufgabe, den 
LaVo zu kontrollieren. Zwischen den 
LSKen ist er das höchste beschluss-
fassende Gremium. Im Notfall kann 
er LaVo-Mitglieder nachwählen. Der 
LA besteht aus 12-15 Mitgliedern 
und wird auch auf der LSK gewählt.

10. Delegierte zur Bundesebene
Auf der 1. LSK im Schuljahr werden 
in der Regel 3 Delegierte und 3 Stell-
vertreterInnen für die Bundesebene 
gewählt. Diese treffen sich mit Mit-
gliedern der LSVen anderer Bundes-
länder um sich auszutauschen und 
gemeinsame Aktionen zu planen.

11. Die EinsteigerInnen-LSV
Wer erst einmal ein Jahr in die Ar-
beit des LaVo reinschnuppern möch-
te, bevor sie oder er sich selbst in den 
LaVo wählen lässt, kann sich auf der 1. 
LSK im Schuljahr in die EinsteigerIn-
nen-LSV wählen lassen. Dort kannst 
du die Arbeit des LaVos hautnah mit-
erleben und selbst Aufgaben über-
nehmen, ohne Pflichten einzugehen.

12. Landesarbeitskreise (LAKe)
LAKe können von der LSK zu be-
stimmten Themen eingerichtet wer-
den. Sie sind ein in regelmäßigen Ab-
ständen tagendes Diskussionsfo-
rum für interessierte Schülis. Auch 
hier gilt: Mehr Infos auf der LSK!!!
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Wenn dir ein Thema wichtig ist 
und du willst, dass sich die LSV da-
mit befasst, kannst du einen An-
trag schreiben. Dieser wird dann 
auf der LSK abgestimmt.

Antragsschluss für diese LSK – so 
dass satzungsgemäß die Anträ-
ge den Delegierten bis drei Tage vor 
der Konferenz zugehen können – 
ist Freitag, der 23. November 2012.
Danach, also auch auf der LSK selbst, 
kannst du noch Initiativanträge stel-
len. Das bedeutet, dass dein Antrag, 
bevor du ihn auf der LSK beim Prä-
sidium einreichen kannst, von min-
destens 5 Stimmberechtigten un-
terschrieben („unterstützt“) wer-
den und das Plenum dann noch 
mehrheitlich für die Behandlung 
des Antrages stimmen muss.

Ein Antrag besteht aus vier Teilen:

1. AntragstellerIn: 
Dein Name, oder auch ein SV-Team

2. Betreff: 
Beschreibe hier kurz um was es 
geht, nicht mehr als zwei Zeilen 

3. Antragstext: 
Das ist das Wichtigste überhaupt.
Der Antragstext sollte präzise for-
muliert sein. Hier hinein kommt, 
wer was Deiner Meinung nach tun 
soll. Schreibe hier nichts Erklä-
rendes rein („... soll, weil ...“), da-
für ist nämlich Platz in der

4. Antragsbegründung:
Was hier drin steht, wird nicht mit ab-
gestimmt, d.h. wenn in diesem Teil 
eine Forderung oder Anweisung steht, 
ist sie nicht gültig/verbindlich. Hier 
kannst du nur erklären, warum das 
getan werden soll, was du oben ge-
schrieben hast! Als Beispiel kannst 
du den (zugegebenermaßen extrem 
sinnlosen) Musterantrag nehmen!

Wie schreibe ich einen Antrag an die LSK?

AntragstellerIn:
SV der EDS, Bad Münster am Stein

Betreff:
Kaugummiautomaten an Schulen

Antragstext:
Die LSV soll sich für mehr Kaugum-
miautomaten an Schulen einsetzen. 
Je 250 SchülerInnen soll mindestens 
ein Kaugummiautomat zur Verfü-
gung stehen. Es sollen Kaugummis 
in den  Geschmacksrichtungen Vanil-
le, Schinken, Erdbeere, Pfeffermin-
ze, Kirsche und Popel verkauft wer-
den. Die Kaugummiautomaten sollen 
vom Ministerium für Umwelt, Fors-
ten und Verbraucherschutz (MUm-
FoV) zur Verfügung gestellt werden. 

Begründung (wird nicht 
mit abgestimmt):
Neuesten Studien zufolge fördert 
Kaugummikauen die Konzentrati-
on und macht Spaß. Außerdem hat 
mensch nicht mehr die Panik vor 
Arbeiten, keinen Kaugummi da-
bei zu haben. Auch viele LehrerIn-
nen erfreuen sich am Anblick kau-
ender SchülerInnen in ihren Klas-
sen und Kursen. Schon sämtliche Stel-
len der Aufsichts- und Dienstleis-
tungsdirektion (ADD) haben Kau-
gummiautomaten zur Verfügung ge-
stellt bekommen. Dies soll nun eben-
so an allen Schulen passieren.

Musterantrag
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Strukturreform

Der Landesvorstand hat sich hier-
bei ein großes Thema vorgenommen: 
Die Strukturänderung, die auf der 
56. LSK abgestimmt wird, hat er sich 
überlegt und versucht zu entwickeln. 
In so gut wie allen Kreisen und 
Städten wurden vom Landesvor-
stand Treffen initiiert und mode-
riert. Auf den Email-Verteilern war je-
weils mindestens ein Mitglied des 
Landesvorstandes, das bei Anfra-
gen o. ä. helfend geantwortet hat.

SV- Bildung

Einen landesweiten „Tag der Schü-
ler_innenrechte“ zu organisieren 
hat der Landesvorstand nicht ge-
schafft. Allerdings fand am 17.10.2012 
in Neuwied in Zusammenarbeit 
mit dem dortigen Kinder- und Ju-
gendbüro eine lokale SchülerInnen-
konferenz zum Thema „Wir haben 
Rechte“ für die SVen aus Neuwied 
und Umgebung erfolgreich statt. 
Zudem hat der Landesvorstand meh-
rere Tagesseminare mit anderen Orga-
nisationen wie z.B. „SchLAu“ in Ko-
blenz durchgeführt. Zu diesen Semi-
naren zählen das „Frauenfrühstück“ 
in Mainz, das Seminar zum Thema 
„Homosexualität“ in Koblenz und 
das Seminar mit dem LSV-Förder-
verein über „Schule in der NS-Zeit“.

Publikationen

Es wurde im Landesvorstandsjahr 
2011/2012 neuer Merchandise pro-
duziert: Das ging von Traubenzu-
cker über Kulis bis hin zu Stoffta-
schen und Nachdrucken der Sti-
cker mit dem Spruch: „Mit Betre-
ten des Schulgeländes verlassen sie 
den demokratischen Sektor der Bun-
desrepublik Deutschland“. Der neue 
Merch wurde von vielen Menschen 
begeistert angenommen. Rund-
schreiben wurden neben der Brief-
form jetzt vor allem auch in digita-
ler Form über die Verteiler geschickt.

Pressearbeit

Nicht kontinuierlich, aber dennoch: 
Der Landesvorstand 2011/2012 gab di-
verse Pressmitteilungen raus zu The-
men wie z. B. der Klemm-Studie, der 
Spray-Aktion nach den Herbstferi-
en oder über Bundeswehr an Schu-
len. Der Kontakt mit der Öffentlich-
keit wurde ausgebaut, gerade nach 
der umstrittenen Sprayaktion war die 
LSV in vielen Zeitungen erwähnt, 
z. B. der Allgemeinen Zeitung, der 
Rhein-Zeitung und der Rheinpfalz.

Schulgesetznovelle

Zur Schulgesetznovelle gab es ein Ar-
beitstreffen des Landesvorstands, bei 
dem zentrale Forderungen und Ide-
en entwickelt wurden. Diese wur-
den an das Ministerium gesendet.

Landesarbeitskreise

Leider wurden in diesem Jahr 
keinerlei Landesarbeitskrei-
se ins Leben gerufen.

Demokratisierung

Der Landesvorstand setz-
te sich weiterhin für ein Stimm-
recht der KrSVen und SSVen im 
Schulträgerausschuss ein. 
Bei der Anhörung der Enquete-
Kommission zum Thema „Wahlal-
ter 16“ am 27.01.12 sprach sich Se-
bastian Gräber für die LSV im Land-
tag für eine Wahlalterabsenkung und 
mehr Demokratie in der Schule aus.
Mit dem Pädagogischen Landesins-
titut haben wir anlässlich einer Info-
veranstaltung zu „Modellschulen für 
Partizipation“ Kontakt bzgl. einer Zu-
sammenarbeit bei einer Broschüre mit 
Richtlinien für demokratische Struk-
turen in Schulen aufgenommen.
Beim „jugendforum rlp“, einer Initia-
tive der Landesregierung in Zusam-
menarbeit mit der Bertelsmann Stif-
tung für mehr Teilhabemöglichkei-
ten Jugendlicher in RLP, haben wir 
in der Steuerungsgruppe mitgearbei-
tet und waren bei der landesweiten 
Jugendkonferenz Ende September in 
Mainz mit einem Infostand vertreten.
Ein großer Erfolg war die Sprühak-
tion am 18.10.12, bei der der Spruch 
„Mit Betreten des Schulgeländes ver-
lassen Sie den demokratischen Sek-
tor der Bundesrepublik Deutschland“ 
vor zahlreiche Schulen in Mainz, 
Neustadt und Koblenz gesprüht 

Rechenschaftsbericht des Landesvorstands 2011/2012
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wurde. Dies wurde in vielen Zei-
tungen abgedruckt und im Inter-
net bzw. auf Facebook diskutiert.
Beim 7. Landesdemokratietag am 
14.11.2012 im rheinland-pfälzischen 
Landtag war die LSV wieder Mitver-
anstalter und vor Ort mit einem In-
fostand vertreten. Außerdem wur-
de die Moderation des Themenbe-
reichs „SV“ von uns übernommen.

Ganztagsschule

Der Kontakt mit der „Serviceagentur 
Ganztägig Lernen“ wurde gehalten, 
z. B. hält ein Mitglied dieser Agen-
tur einen Workshop auf der 56. LSK. 
Beim bundesweiten Ganztagsschul-
kongress im Herbst 2012 in Berlin wa-
ren Mitglieder der LSV RLP mit dabei 
und haben diese dort repräsentiert.

Bundesebene

Es wurden von Landesvorstand 
und Bundesdelegierten ande-
re LSVen auf ihren LSKen besucht 
und dort die Ideen und Vorstel-
lungen der LSV RLP vertreten. 
Auch waren Delegierte bei ei-
nem Bundesvernetzungstreffen 
im Herbst 2012 in Bautzen, wo vie-
le Kontakte geknüpft wurden und 
die Idee eines Freien Zusammen-
schlusses (FZL) formuliert wurde.

Bildungsfinanzierung

Ein Mitglied des Landesvorstan-
des ist Mitglied des Fahrgastbei-
rats im Öffentlichen Nahverkehr.

Sommercamp

Ein Sommercamp wurde auch 
dieses Jahr wieder in den Som-
merferien durchgeführt.

Bildungsstreik

Den Bildungsstreik haben wir weiter-
hin kritisch betrachtet und nicht an 
einer Nachbereitung teilgenommen.

Sexualität

Der Landesvorstand hat zu-
sammen mit SchLAu ein Semi-
nar zum Thema „Homosexuali-
tät“ in Koblenz durchgeführt. 
Auch wurde die Sommer-
schwüle 2012 in Mainz mit ei-
nem Stand der LSV unterstützt.

Umwelt

Zum Thema Umwelt wurde 
2011/2012 nichts unternommen.

Antirassismus

Die LSV ist Fördermitglied des Netz-
werks für Demokratie und Courage 
(NDC).  Mindestens ein Mitglied des 
Landesvorstands war bei jeder Trä-
gervorstandssitzung anwesend. Aus-
gewählte Aktionen und Ausstellun-
gen wie z. B. „Tatort Rheinland-Pfalz“ 
wurden beworben und unterstützt.

Datenschutz

Ein Mitglied des Landesvorstands 
war am 07.02.12 auf dem Datenschutz-
tag im Mainzer ZDF-Hauptquartier.
Auf dem Treffen des Landesvor-
stands mit den Vorständen der 
Kreis- und Stadt-SVen am 10.03.12 
im „Yellow“ in Ingelheim wur-
de ein Workshop zum datensiche-
ren Medienumgang angeboten.

Landesjugendhilfeausschuss

Die LSV war bei den Sitzungen 
des Landesjugendhilfeausschus-
ses permanent vertreten und hat 
ihre beratende Funktion genutzt.

Ehemaligentreffen

Ein Ehemaligentreffen wur-
de am 27.12.2011 veranstaltet.

Förderverein

Der Landesvorstand unterstützt den 
Förderverein weiterhin, z. B. durch 
Platzbereitstellung im LSK-Reader.
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Kontakt

Es wurde versucht Kontakt zu po-
litischen Jugendorganisatio-
nen aufzubauen – Treffen fanden 
mit der Grünen Jugend (GJ) und 
der Linksjugend [solid] statt, au-
ßerdem wurde der Landestag der 
Schüler Union (SU) besucht.
Ein Landesvorstandsmitglied nahm 
am Landeselterntag 2012 des LEB am 
03.11. in Bad Neuenahr-Ahrweiler teil.
Die LSV nimmt an den Treffen des 
„forums | neue bildung“, einer Initi-
ative rheinland-pfälzischer Bildungs-
verbände, teil, und wird dort im kom-
menden Jahr im Rahmen der zweiten 
Veranstaltungsstaffel eine gemeinsa-
me Veranstaltung mit dem Landesju-
gendring (LJR) zum Thema „Bildung 
braucht Freiräume“ organisieren.
In den nächsten Wochen wird wahr-
scheinlich ein Treffen mit Staats-
sekretär Beckmann im Bildungs-
ministerium angebahnt werden. 

Geplant ist außerdem eine Zusam-
menarbeit mit der GEW zum The-
ma „Handys an Schulen“ in Form 
der Erstellung eines juristischen 
Gutachtens zu dieser Frage.
LSVen anderer Bundesländer wur-
den von der Bundesebene be-
sucht und so Kontakt hergestellt.

Sonstiges

In diesem Jahr hat der Landesvor-
stand mit Erfolg begonnen, die Fa-
cebook-Seite der LSV auszubau-
en und öfter zu aktualisieren. Nun 
erreichen deutlich mehr Men-
schen die Statusmitteilungen.
Daneben wurde der Twitter-Kurz-
nachrichten-Account der LSV reak-
tiviert und über diesen zeitnah von 
besuchten Außenterminen und ei-
genen Aktivitäten berichtet.
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Hallo!
Mein Name ist Amelie und ich bin ei-
nes der Landesvorstandsmitglieder 
(LaVoMi) des Jahres 2011/2012. Wäh-
rend meiner Amtszeit gab es vie-
le Landesvorstandssitzungen, an de-
nen ich bis auf zwei immer teilge-
nommen habe. Am Anfang meiner 
Amtszeit gab es die Einarbeitungsta-
ge, bei denen ich zuerst die Arbeits-
bereiche Sexualität, Landesarbeits-
kreis und die Organisation des Som-
mercamps übernommen habe. In der 
Mitte des Jahres wurde auf der Klau-
surtagung dann entschieden, dass der 

Arbeitsbereich Lan-
desarbeitskreis gestri-
chen wird und Sexu-
alität jemand anderes 
übernimmt. Die Or-
ganisationstreffen für 
das Sommercamp be-
gannen bereits im Fe-

bruar 2012, das Sommercamp an sich 
fand in der ersten Woche der Som-
merferien statt. Verteilt über das Jahr 
müssen die Stadt- und Kreis-Schüle-
rInnen-Vertretungen betreut werden. 
Meine zuständigen Stadt-/Kreis-Schü-
lerInnen Vertretungen waren Mainz, 
Worms, Alzey-Worms (gemeinsam 
mit Marcel), Südwestpfalz und Pirma-
sens (gemeinsam mit David) und Trier 
und Trier-Saarburg. In der SSV Mainz 
war ich selbst im Vorstand aktiv.
Auf der LandesschülerInnenkonfe-
renz in Bad Kreuznach habe ich mit 
Marcel einen Workshop über die 

Amelie Heller

Piratenpartei gehalten und für diese 
LSK bereite ich mit Leo einen Work-
shop „Brauchen wir Noten“ vor.
Während meiner Amtszeit hielt ich 
den Kontakt mit der Schüler Uni-
on über den inzwischen ehemali-
gen Landesvorsitzenden Marc-Phil-
lip. Mit den Jusos hatte ich Kon-
takt über Mia Thiel und dem Phi-
lologenverband über Herrn Jung.
Alles in allem hatte ich ein aufregen-
des Jahr, in dem ich viele neue Erfah-
rungen und Eindrücke gesammelt 
habe und sehr viele neue, liberaler 
denkenden Menschen kennen gelernt 
habe, als man es sonst gewöhnt ist.
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Hallo alle zusammen,
Ich bin Johannes, und war das letzte 
halbe Jahr für die LSV im Landesvor-
stand. Als Außenreferent und Bun-
desdelegierter war meine Aufgabe lo-
gischerweise für den Landesvorstand 
auf verschiedene Termine zu gehen, 
das habe ich auch wirklich zu Genü-
ge gemacht, und kann selbst sagen, 
dass ich den Posten als Außenrefe-
rent gut gemacht und für die LSV ge-
nutzt habe. Es war ein tolles Jahr, mit 
vielen Stunden Zugfahrt, ewig langen 
Diskussionen, Treffen mit Politikern, 
Sitzungen, neuen Freunden in ganz 
Deutschland, Wochenenden mit we-
nig Schlaf und vielem mehr. Ein gro-
ßes Abenteuer kann man fast sagen, 
und ich kann es jedem empfehlen – so 
viele Stunden, die auch draufgehen, 
so viel lernt man auch neues, was man 
in der Schule nie gelernt hätte.  
 
Meinen Arbeitsbereich Demokratisie-
rung von Schule habe ich solide ge-
macht, war auf vielen Veranstaltung 
vom Ministerium, im Landtag auf 
dem Demokratietag, die Spray-Aktion 
ist gelaufen, auch war ich in der En-
quetekommission des Landtags und 
habe dort mitdiskutiert.  
Auch die Einführung einer FSJ-Stelle 
bei uns war ein Teil meiner Arbeit, ich 
war beteiligt bei den Bewerbungsge-
sprächen mit den Bewerberinnen und 
habe zusammen mit dem Bildungsmi-
nisterium und den GFs entschieden, 
wer zu uns kommt. 
Den Arbeitsbereich Schulgesetzno-
velle habe ich auch gemacht, es gab 
das zentrale Treffen eines Arbeitskrei-
ses innerhalb des LaVos, das ich gelei-
tet habe und bei dem wir unsere zent-
ralen Forderungen gebündelt und ans 
Ministerium geleitet haben. Ich wer-
de auch (wenn ihr mich wiederwählt) 

viele Veran-
staltungen 
des Ministeri-
ums dazu be-
suchen und 
den Politi-
kern unsere 

Meinung sagen!  
Den Arbeitsbereich Merchandise habe 
ich auch mitgestaltet, und so bin ich 
auch mit Niclas für die ganzen Ta-
schen, Kugelschreiber, Aufkleber etc. 
verantwortlich.   
Eines meiner Steckenpferde ak-
tuell ist auch das neugegründe-
te Bündnis mit vielen Jugendver-
bänden "Bildung braucht Freiräu-
me", das ich für die LSV koordiniere.
Auf Bundesebene war ich sehr ak-
tiv und habe mich mit so gut wie al-
len LSVen im Land vernetzt. Vor al-
lem habe ich Kontakte und Freunde in 
Niedersachsen, Berlin, Sachsen, Hes-
sen, Nordrhein-Westfalen, Hamburg, 
Schleswig-Holstein, Bayern, Baden-
Württemberg und Thüringen gefun-
den. Ich war in Chemnitz auf der LDK 
des LSR Sachsen, der LDK der LSV 
Nordrhein-Westfalen, dem LSR der 
LSV Hessen, dem Vernetzungstreffen 
in Bautzen, dem Jugendkongress des 
BfDT in Berlin, und auf vielen mehr... 
Hauptaufgabe und Ziel war neben der 
ganzen Vernetzungsarbeit die Grün-
dung einer Bundesebene und somit 
einer bundesweiten Schülervertre-
tung. Das ist auch auf dem Bundes-
vernetzungstreffen in Bautzen Anfang 
der Herbstferien weitgehend geglückt 
und wird auf jeden Fall fortgesetzt.
Damit das ganze hier jetzt aber nicht 
ausufert, und ihr einen seitenlangen 
Fließtext lesen müsst schreibe ich mei-
nen Bericht, anders als die Anderen, 
so passt mehr Info in weniger Platz. 
So müsst ihr weniger lesen, ich we-
niger schreiben und wenn ihr Fragen 
habt, könnt ihr gezielter nachfragen! 

30.11.–2.12.2012  
LSK in Enkenbach-Alsenborn

29.11.2012  
Podiumsdiskussion „Hass-
kriminalität“ in Mainz

28.11.2012 
Übergabe der Ergebnisse des  
jugendforum.rlp an Kurt Beck

25.11.2012 
„Inklusion und Bildung“ 
der grünen Landtagsfrak-
tion im Abgeordneten Haus

24.11.2012 
Landestreffen der kom-
munalen Jugendvertretun-
gen im HDJ in Mainz

21.11.2012 
Bündnistreffen „Bildung 
braucht Freiräume“ in der 
LGS des Landesjugendrings

19.11.2012  
Telefonkonferenz des 
Landesvorstandes

19.11.2012 Jubiläumsveranstaltung 
„Zehn Jahre Netzwerk für Demo-
kratie und Courage RLP“ in Mainz

16.11.–18.11.2012 
Kick Off-Workshop des neuen 
Peernetzwerkes des Bündnis für 
Demokratie und Toleranz in Berlin

15.11.2012 
Telefonkonferenz des 
Landesvorstandes

14.11.2012 
Demokratietag des Landes 
Rheinland-Pfalz im Landtag

13.11.2012  
SSV Mainz-Sitzung in Mainz

2.11.–4.11.2012 
Landesschülerrat der LSV 
Hessen in Wetzlar

26.10.–28.10.2012 
Landesdelegiertenkonferenz der 
LSV Nordrhein-Westfalen in Bonn

20./21.10.2012 
LaVoSi und LSK-Klausur  
in St.-Goar

17.10.2012 
Bündnistreffen „Bildung 
braucht Freiräume“ in der 
LGS des Landesjugendrings

Johannes Domnick
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17.10.2012 
Veranstaltung „Wahlalter 16, 
Beteiligung oder Kosmetik?“ 
bei der Landeszentrale für po-
litische Bildung in Mainz

17.10.2012  
Sprayaktion

16.10.2012 
Telefonkonferenz des 
Landesvorstands

28.09.–30.09.2012 
Bundesvernetzungs-
treffen in Bautzen

26.09.2012 
Veranstaltung „Zentrale 
Schulsoftware“ im MBWWK

26.09.2012 
Telefonkonferenz  
des Landesvorstands

24.09.2012 
Fachtagung „Europa stärkt die 
Jugend – Jetzt!“ in Mainz

19.09.–23.09.2012 
Ganztagsschulkongress in Berlin

16.09.2012 
Landesvorstandssitzung in Mainz

09.09.2012 
Arbeitskreis Merchandise 
in Mainz

06.09.2012 
Podiumsdiskussion der CDU zum 
Thema „Gymnasien in Mainz“

03.09.2012 
Treffen mit der AQS  
in Bad Kreuznach 

02.09.2012 
Arbeitskreis „Schulgesetz novelle“  
in Mainz

30.08.2012 
DGB-Haus Sommerfest in Mainz

29.08.2012 
LA-Sitzung in Mainz

28.08.2012 
Parlamentarischer Abend 
des Landesjugendrings

23.08.2012 
Bündnistreffen „Bildung 
braucht Freiräume“ in der 
LGS des Landesjugendrings

22.08.2012 
Antrittsbesuch des Bundes-
präsidenten in Remagen

20.08.2012 
Bewerbungsgespräche  
der neuen FSJlerin

18.08.2012 
Landesvorstandssitzung in Mainz

12.08.2012 
Schulversand, Schulanfang 2012

20.07.2012 
Arbeitstreffen des LaVos  
in Koblenz

17.07.2012 
Treffen der Steuerungs-
gruppe des Jugendforums 
RLP in der Staatskanzlei

28.06.2012 
Treffen mit Amnesty Interna-
tional in Mainz, „Projekt Men-
schenrechte machen Schule“

28.06.2012 
Landesausschuss-Sitzung in Mainz

22.06.–24.06.2012 
Landesdelegiertenkonfe-
renz des Landesschüler-
rats Sachsen in Chemnitz

08.06.2012 
Gespräch mit dem Beauftrag-
ten für Migration und Integrati-
on Miguel Vicente im MIFKJF

05.06.2012 
Veranstaltung „Modell-
schulen für Demokratisie-
rung in RLP“ im MBWWK

31.05.2012 
Fahrgastbeiratssitzung 
des RNN in Ingelheim

28.05.2012 
Telefonkonferenz  
des Landesvorstandes

20.05.–24.05.2012 
Jugendkongress des Bündnis für 
Demokratie und Toleranz in Berlin

16.05.2012 
Unterzeichnung der Erklärung 
„Diskriminierungsfreie Gesell-
schaft“ in der Staatskanzlei

10.05.–13.05.2012 
Landesvorstandsklausur  
in Gangloff

08.05.2012 
Sitzung der Steuerungs-
gruppe des jugendforum.
rlp in der Staatskanzlei

08.05.2012 
Kick Off-Veranstaltung  
des jugendforum.rlp  
in der Staatskanzlei

04.05.2012 
Vorstellung des Gut achtens 
zum Lehrkräftebedarf „Klemm-
Studie“ im MBWWK

02.05.2012 
Sitzung der SSV Landau

27.04.–29.04.2012 
LSK in Bad Kreuznach

19.04.2012 
Veranstaltung „Demokratie und 
Bildung“ in der Staatskanzlei

18.04.2012 
Veranstaltung der SPD-Land-
tagsfraktion zum Thema Mo-
dellschulen für alternative Leis-
tungsbeurteilung in RLP

17.04.2012 
Einführung des neuen Staatsse-
kretärs für Bildung Hans Beck-
mann und Verabschiedung des al-
ten, Michael Ebling in Mainz

15.04.2012 
Layoutworkshop von  
JD/JL im DGB-Haus

26.03.2012 
Sitzung der SSV Landau

11.03.2012 
GLSV-Versand in Mainz

10.03.2012 
SKVoKo in Ingelheim

07.03.2012 
Fachtagung Jugendschutz  
der Polizei in Mainz

01.03.2012 
RNN Fahrgastbeiratssitzung  
in Bad Kreuznach

22.02.2012 
Fachtagung des BMfSFJ zur Par-
tizipation von Jugend im ZDF

So, ich glaube das waren fast alle, 
stellt Fragen, gerne auch kritische so 
das alles geklärt wird. Ich geh' jetzt 
ins Bett, das letzte Wochenende in Ber-
lin war mal wieder eins mit wenig 
Schlaf.  
 
Wir sehen uns auf der LSK, Johannes!

P.S.:  Eines der wichtigsten Sachen 
die ich bei der LSV gelernt habe; 
Schule ist nicht alles im Leben!
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Hallo liebe LSV-Engagierte,
ich bin Julio Pires und war im ver-
gangenen Jahr Mitglied des Lan-
desvorstandes und seit der Klau-
sur im Mai auch Pressereferent. Zu-
sammen mit Tim war ich für die 
KrSV Bad Dürkheim, KrSV Südliche 
Weinstraße, KrSV Germersheim so-
wie die SSV Neustadt zuständig. Ich 
war bei allen bis auf eine Landesvor-
standssitzung anwesend – das Feh-
len wurde dadurch verursacht, dass 
ich die SSV Neustadt bei der Durch-
führung einer Aktion zur Bekannt-
heitssteigerung unterstützt habe.

Meine erste – die 53. LSK war auch 
gleichzeitig die, bei der ich kommis-
sarisch in den Landesvorstand ge-
wählt worden bin. Im November letz-
ten Jahres nahm ich als frisch ge-
wähltes Landesvorstandsmitglied an 
den Einarbeitungstagen in Dhaun 
teil. Im Januar 2012, bei der ein-
tägigen Wahl-LSK (54.) im Main-
zer Landtag wurde ich endgültig 
in den Landesvorstand gewählt. 

Beim SKVoKo am 10.03.12 in Ingel-
heim war ich für die Organisation des 
Workshops zum Thema Datenschutz 
in Kooperation mit 8com zuständig. 

Bei der 55. LSK war ich 
in meiner Funktion als 
LSK-Delegierter der SSV-
NW sowie als Mitglied 
des Landesvorstandes. 

Seit der Klausur im Mai 
bin ich nicht mehr nur 

Mitglied des Landesvorstandes son-
dern habe außerdem das Presserefe-
rat übernommen. Im Rahmen dieser 
Tätigkeit habe ich einige Stellungnah-
men und Pressemitteilungen geschrie-
ben, darunter eine Reaktion auf die 
SU, eine Stellungnahme zur Klemm-
studie, unsere Sicht auf die OECD-
Studie „Bildung auf einen Blick 2012“, 
eine PM zur Kampagne „Bundeswehr 
raus aus Schulen“ und natürlich und 
ganz besonders wichtig unsere An-
regungen und Wünsche zur Schulge-
setznovelle. Die letzte Tätigkeit mei-
nerseits in dieser Richtung betrifft 
die Demokratisierungsaktion mit der 
Sprühaktion in drei rheinland-pfäl-
zischen Städten – hierzu habe ich so-
wohl eine PM verfasst als auch mit 
verschiedensten Pressevertretern ge-
sprochen und Interviews geführt.

Obwohl ich kein Bundesdelegier-
ter war, habe ich gemeinsam mit Jo-
hannes den Jugendkongress in Ber-
lin besucht – der unter dem Mot-
to „Demokratie. Gefällt mir. Ich 
mach mit!“ abgehalten wurde.

Außerdem umfasste meine Tätig-
keit in der LSV viele E-Mails, Gesprä-
che, Absprachen über kommende Sit-
zungen, Veranstaltungen und Auf-
gaben – welche die Grundlage für 
eine funktionierende LSV bilden.

Es war mir sehr wichtig mich für 
die Interessen der Schülerinnen und 
Schüler in unserem Land einzuset-
zen, die Bekanntheit der LSV zu för-
dern und Verbindungen zu anderen 
Jugendorganisationen aufzubauen.

Ich bedanke mich bei allen ehrenamt-
lich tätigen Personen innerhalb und 
außerhalb der LSV, mit denen ich zu-
sammenarbeiten durfte, den Mitar-
beitern unserer Geschäftsstelle für 
die immer gute Unterstützung!

Vielen Dank für dieses Jahr und 
Alles Gute für die Zukunft, 

Julio Pires

Julio Pires
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Liebe 56. LSK!

Ich bin Max und wurde auf der 53. 
LSK, also vor ziemlich einem Jahr, in 
den Landesvorstand gewählt. Nach 
der Wahl damals hat sich doch ei-
niges geändert, mehr als ich dach-
te. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass 
ich viele Erfahrungen in den letzten 
Monaten gemacht habe, die ich nicht 
mehr missen möchte. Es hat eine gro-
ße Menge an Kraft gekostet aber min-
destens genauso viel wurde wieder 
zurückgegeben. Dies hier ist mein Re-
chenschaftsbericht  - mal schauen an 
was ich mich noch erinnern kann.

Insgesamt zeigt mein Mailkonto 
nach dem Jahr ca. 5700 an. Die müs-
sen meistens gelesen, manchmal be-
arbeitet und oft beantwortet werden. 
Gelesen hab ich sie wirklich alle und 
ab und an auch mal zurückgeschrie-
ben. Ähnlich groß sind meine Bahn-
fahrtkosten. Ich will gar nicht wis-
sen wie viel Geld insgesamt für die 
3000 Rheinland-Pfalz-Tickets drauf-
gegangen ist. Meiner Meinung nach 

sollte die DB der LSV 
eine kleine Prämie stel-
len für die ganzen Ti-
ckets, die von der LSV 
gekauft werden.

Ich war auf unglaub-
lich vielen Terminen 

(zumindest im Nachhinein betrach-
tet). So viele, dass ich sie mir nicht 
gemerkt habe und ich sie jetzt nicht 
nachschauen kann, weil dummerwei-
se mein Handy kaputt ist. Spontan fal-
len mir Sachen ein wie z.B. dem Da-
tenschutztag, NDC- Sitzungen (Netz-
werk für Demokratie und Courage) 
oder bei Veranstaltungen des Land-
tags, wo es glücklicherweise im-
mer mal wieder was zu essen und ei-
nen kleinen Sekt für den Weg gibt. 

Ich war auf allen Sitzungen des Lan-
desvorstand anwesend und hab für 
diese nach meiner Wahl zum Innen-
referenten auch eingeladen und diver-
se Male auch Protokoll geschrieben. 
Insgesamt betreute ich fünf Kreis-/
Stadt-SVen: Speyer, Frankenthal, Lud-
wigshafen, den Rhein-Pfalz Kreis und 
einmal auch Landau. Für die LSV 
war ich im Trägerausschuss des NDC 
(Netzwerk für Demokratie und Cou-
rage). Ich war Mitglied im Sommer-
camp-Organisationsteams und dort 

auch für das Referent*innen- Mate-
rial verantwortlich. Das Sommer-
camp war einer meiner Höhepunkte.

Wenn ich noch Zeit hätte, würde mir 
bestimmt noch mehr einfallen. Aber 
ich belasse es dabei und hoffe ein-
fach mal, dass ihr mich entlastet :D!

Ich hatte unglaublich viel Spaß, tol-
le Gespräche geführt und nette Men-
schen kennengelernt. Hierfür will ich 
mich bei allen bedanken und freue 
mich jetzt schon auf die nächste LSK. 
Und wie schon einst Marc-Uwe Kling 
schrieb: Wichtig ist nur „witzig“ oder 
„nicht witzig“ und in dem letzten 
Jahr herrscht eindeutig „witzig“ vor.

In diesem Sinne,
Max

Max Orth 
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Hallo,

ich bin Tim und wurde vor einem 
guten halben Jahr, auf meiner 
zweiten LSK, der 55. LSK in Bad 
Kreuznach, zusammen mit Niclas 
und Johannes kommissarisch in 
den Landesvorstand nachgewählt 
und vor einem viertel Jahr vom 
Landesausschuss bestätigt.

In dieser verkürzten Amtszeit habe 
ich die Verantwortung für die Stadt-
SVen Neustadt an der Weinstraße und 
Landau, sowie für die Kreis-SVen Bad 
Dürkheim und Südliche Weinstra-
ße übernommen und dafür gesorgt, 
dass dort Treffen stattgefunden haben.

Auf der LaVo-Klausur habe ich mich 
eingearbeitet und die Arbeitsbereiche 
Basisanfragen zusammen mit Julio 
und Marcel, Demokratisierung 
mit Johannes und SV-Handbuch 
zusammen mit Marcel übernommen. 
Für meinen Arbeitsbereich 
Demokratisierung war ich auf dem 
7. Demokratie-Tag Rheinland-Pfalz, 
am Jugendforum RLP beteiligt und 
für die Organisation der Aktion 
„Schule und Demokratie“ in Neustadt 
an der Weinstraße verantwortlich.
Auf dem Demokratie-Tag hatte 
die LSV einen Stand und ich 
habe den Thementisch zur 
Schülervertretung moderiert.
Das Jugendforum RLP war eine 
gemeinsame Aktion der Staatskanzlei 
und der Bertelsmann-Stiftung, in der 

man online über Themen, 
die man verändern will, 
diskutieren konnte.Bei 
einer Jugendkonferenz 
in Mainz wurden die 
Ergebnisse zusammen 
getragen.  Mit dem 
daraus entstandenen 

Jugendmanifest wird sich die 
Landesregierung auseinander 
setzen und Rückmeldung geben.
Wir haben bei der Aktion „Schule 
und Demokratie“ vor allen 
weiterführenden Schulen in Neustadt, 
vor viele in Mainz und in Koblenz 
mit Sprühkreide den Spruch „Mit 
Betreten des Schulgeländes verlassen 
Sie den demokratischen Sektor 
der Bundesrepublik Deutschland! 
- lsvrlp.de“ angebracht.
Diese Aktion sollte auf die 
mangelnde Demokratie an Schulen, 
die oftmalige Missachtung von 
bestehenden Regeln zur SV-Arbeit, 
das fehlende Stimmrecht und im 
Speziellen die von der LSV im 
Grundsatzprogramm geforderte 
Demokratisierung von Schulen 
hinweisen. Ich hoffe, dass wir mit der 
Aktion die Aufmerksamkeit auf diese 
Problematik lenken konnten. Leider 
hat die LSV noch keine Broschüre 
zu diesem Thema herausgegeben.

Besonders wichtig ist mir, dass die 
LSV sich zusammen mit den anderen 
Blidungsorganisationen wie der GEW, 
DeGeDe, EINE Schule für ALLE und 
dem LJR an der 2. Staffel des von 
Frau Ratter (MdL, Bildungspolitsche 
Sprecherin der Landtagsfraktion der 
Grünen) ins Leben gerufene „forum 
| neue bildung“ beteiligen wird.

Die Fertigstellung des SV-Handbuchs 
ist nicht geglückt, da ich es aus zeit-
lichen Gründen nicht geschafft habe, 
die alleinige Organisation hierzu zu 
übernehmen. Die Grundlagen für das 
SV-Handbuch wurden aber erweitert. 

Ansonsten habe ich mich noch an 
vielen weiteren internen und exter-
nen Dingen, wie der Stellungnah-
me zum Klemm-Gutachten, der Er-
arbeitung der Ideen zur Schulge-
setznovelle oder die Vertretung 
am Landeselterntag, beteiligt.

Eine besonders schönes Erleb-
nis war für mich das Sommercamp, 
bei dem ich als Teilnehmer war.
Abschließend möchte ich mich 
bei allen für die tolle Zeit in der 
LSV bedanken. Es war oft viel Ar-
beit, aber ich habe viel gelernt, vie-
le Orte in Rheinland-Pfalz ken-
nengelernt, Spaß gehabt und wer-
de viel mitnehmen. Ich wünschte, 
ich könnte noch ein Jahr dabei sein.
Vielen Dank an alle anderen „Fun-
kies“, die mich so gut in mein Amt 
eingeführt haben und bei Fragen zur 
Seite standen, sowie an all die lie-
ben Menschen, die mich und/oder 
den ganzen Landesvorstand so-
wie die Bundesdelegierten hier-
bei unterstützt haben. Ein besonde-
res Dankeschön hierfür an die Ge-
schäftsführung (inklusive Kathrin)!

Tim

Tim Racs
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Rechenschaftsbericht als 
LA-Sprecherin und Bundesdelegierte

Liebe Menschen auf der 56. LSK, 

ich bin Klara und war in dem letz-
ten Jahr für euch im Landesaus-
schuss und der Bundesebene. Im Lan-
desausschuss wurde ich auf der ers-
ten Sitzung im Januar kommissa-
risch und dann Anfang März zu-
sammen mit Lea „richtig“ als Lan-
desausschusssprecherIn gewählt. 
Im August wurde ich dann auch in 
die Bundesebene nachgewählt.

Auf der 54. LSK wurden in den Lan-
desausschuss 15 Personen gewählt, im 
Gegensatz zum Vorjahr war das ein 
echt großer LA. Die Delegierten wur-
de sogar mit einer Kampfkandidatur 
gewählt, es hatten sich nämlich 17 Per-
sonen auf 15 Plätze beworben. Im Ge-
gensatz dazu ist es echt schade, dass 
nie mehr als 7 Personen auf die Sit-
zungen kamen, sodass wir nicht ein-
mal regulär beschlussfähig waren 
und so für jede Entscheidung, jeden 
Beschluss eine weitere Sitzung ge-
braucht haben. So fanden dieses Jahr 
vier Landesausschusssitzungen statt. 
Auf den ersten beiden wurden die 
Landesausschusssprecherinnen (Lea 
und ich) gewählt und der Haushalts-
plan 2012 beschlossen und auf den 
letzten beiden (nach der Frühjahrs-
LSK) wurden dann Menschen in den 
Landesvorstand sowie in die Bundes-
ebene nachgewählt sowie ein Arbeits-

programm für den neu-
en Landesvorstand er-
stellt, dass ihr als Antrag 
in diesem Reader findet. 

Meine Aufgaben als Lan-
desausschussspreche-

rin waren, die Sitzungen des Landes-
ausschusses einzuladen und vorzube-
reiten, den Landesvorstand zu kont-
rollieren und gegebenenfalls zu unter-
stützen, anzuregen und vieles mehr.
Dabei habe ich versucht meine Er-
fahrungen aus dem vorangegange-
nen Jahr als Mitglied des Landesvor-
stands anzuwenden. So habe ich ver-
sucht, den Landesvorstand gewissen-
haft zu „kontrollieren“ und so mal 
mehr, mal weniger Kritik geäußert. 
Dies sah ich als meine Aufgabe, da lei-
der immer mal wieder sehr viel hän-
gen gelassen wurde und Lea und ich 
dann versucht haben, die Landesvor-
standsmitglieder wieder zu animie-
ren, um mehr zu arbeiten, oder zuver-
lässiger zu sein. Auch habe ich ver-
sucht konstruktive Vorschläge zu ma-
chen, und meine Erfahrungen wei-
terzugeben. Dies anfangs vor al-
lem auf den Einarbeitungstagen des 
neuen LaVos: dort habe ich mit mei-
nem (alten) LaVo die Neuen auf ih-
ren Arbeit in diesem Jahr vorbereitet.

Ab Januar habe ich dann wieder auf 
dem Landesvorstandsverteiler mit-
gelesen und war auf fast allen von 
den fünf ordentlichen Landesvor-
standssitzungen. Für die LSV (und 
den Förderverein) habe ich im März 
ein Frauenfrühstück mit einem an-
schließenden Genderseminar mitor-
ganisiert und habe im Sommercamp-
Organisationsteam das Sommer-
camp organisiert und veranstaltet. 

Meine inhaltlichen und organisato-
rischen Aufgaben habe ich als „LSV-
Funki“ gemacht, zwischen den Äm-
tern getrennt habe ich in Bezug auf 
die Kontrolle des LaVos (LA-Spre-
cherin) und Vernetzung mit ande-
ren Bundesländern (Bundesdelegier-
te). (Aus diesem Grund auch einen Re-
chenschaftsbericht für beide Ämter)

In Bezug auf die Vernetzung zwi-
schen den einzelnen LSVen war ich 
leider nur auf dem Bundesvernet-
zungstreffen in Bautzen und habe an-
schließend Kontakt mit verschiede-
nen Menschen aus unterschiedli-
chen LSVen gehalten, vor allem mit 
Personen aus der GSV Bremen. 

Verreist bin ich für die LSV aber auch 
sonst noch ab und zu mal, so war 
ich auf einem Demokratiefest in Ber-
lin, und habe dort vor allem Men-
schen aus Hessen und Berlin getroffen 
und mich über bildungspolitische Ar-
beit (LSVen und co) unterhalten und 
war im September auf dem Ganztags-
schulkongress (kurz: GTSK) in Berlin 
und habe da viele Menschen aus an-
deren LSVen kennengelernt und mich 
mit ihnen vernetzt (z.B. Hessen, Ber-
lin, Niedersachsen, NRW, Bremen). 

Um euch nicht noch mehr mit meinen 
LSV-Aktivitäten zu langweilen, kom-
me ich nun mal zum Ende. Hier will 
ich nochmal sagen, dass ich es schön 
fand nochmal ein Jahr für euch in der 
LSV aktiv zu sein, doch irgendwann 
geht ja bekanntlich alles mal zu Ende, 
und ich habe so mich langsam aus der 
LSV entfernen können. Für mich geht 
da eine Zeit rum, die mir wirklich viel 
bedeutet hat, in meinem ersten LSV-
Jahr im LaVo habe ich unheimlich viel 
gelernt und in dem letzten Jahr als 
Funki habe ich versucht andere zu un-
terstützen und meine Erfahrungen 

Klara Mladinic
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anzuwenden. Und jetzt werde ich 
mich nicht mehr wählen lassen, denn 
im Januar mach ich schon Abi und 
bin dann auch gar nicht mehr Schü-
lerin in RLP. Ich werde die LSV nun 
nur noch als kritische Ehemalige be-
obachten und Seminare mit dem För-
derverein und der LSV organisie-
ren, da bin ich nämlich noch aktiv. Se-
hen werden mich die alten und neu-
en LaVoMis und anderen Funkis aber 
auf jeden Fall auf dem  Ehemaligen-
treffen. Das hoffentlich die nächsten 
Jahre (Jahrzehnte) stattfinden wird. 

Ich wünsche allen Menschen an 
diesem Wochenende auf der LSK 
sehr viel Spaß und produktive Ar-
beit und hoffe, das die LSV in den 
nächsten Jahren wieder aktiv et-
was bewegen wird und kann!

Alles Liebe 
Klara 

Liebe LSK-Delegierte, an-
dere Anwesende und 
alle, die das sonst noch lesen,

Zunächst möchte ich alldenen, die in 
den letzten zwei Jahren, in den ich in 
der LSV aktiv war, an ihr mitgewirkt 
haben, mit mir zusammengearbeitet 
haben und mich weiterentwickelt ha-
ben, danken. Dabei insbesondere mei-
nen beiden LaVos, dem alten LaVo, der 
uns eingearbeitet hat und vor allem 
unseren lieben GeschäftsführerInnen, 
die uns jederzeit unterstützt haben.
Auch ich muss denke ich meinen Re-
chenschaftsbericht in zwei Teile auf-
teilen, wie es letztes Jahr auch schon 
Niklas gemacht hat (für die, die sich 
daran erinnern können). Der erste Teil 
erstreckt sich von meiner Wahl kom-
missarischen Wahl im Oktober letzten 
Jahres bis etwa Februar diesen Jah-
res, bis in welchen Monat genau kann 
ich nicht mehr sagen, aber es dürf-
te so etwa bis dahin gewesen sein.
In dieser Zeit war ich sehr aktiv in 
der LSV und versuchte mich bei allem 
möglichen, insbesondere den The-
men, für die ich mich bereits im vor-
herigen Jahr eingesetzt hatte, einzu-
bringen. Besonders am Herz lagen mir 
dabei das Thema Demokratisierung 
und meine Tätigkeit als Außenrefe-
rentin bzw. der Kontakt der LSV zu 
anderen Organisationen, Parteien etc.
Im Rahmen dessen arbeitete ich zu 
den Themen Schulgesetznovelle und 
neue Verwaltungsvorschrift und ver-
trat die LSV auf Treffen diesbezüg-
lich, als Innenreferentin hielt ich Kon-
takt insbesondere zu den Grünen und 

der SPD bzw. de-
ren Bildungspoliti-
schen SprecherIn-
nen, zur Grünen Ju-
gend, der Solid, den 
JuSos, der DGB-
Jugend, den Fal-
ken, Jungdemokra-
tInnen/Junge Lin-

ke und der Serviceagentur Ganztä-
gig Lernen. Auch war ich für den 
Kontakt zum LSV-Förderverein zu-
ständig, den ich regelmäßig pfleg-
te. Ich vertrat zusammen mit Max 
die LSV im TrägerInnenvorstand des 
NDCs, worüber die LSV auch immer 
gute Kontakte nach außen aufbaute. 
Ich betreute die Kreis SV Alzey-
Worms und anfangs noch die SSV 
Mainz, was aber bald nachließ, da es 
so viele neue LaVo Mitglieder aus der 
SSV Mainz gab, dass dies aus mei-
ner Sicht nicht nicht mehr nötig war.
Sehr wichtig war mir zudem die Or-
ganisation des Frauenfrühstücks. 
Ich erstellte für diese Idee ein Kon-
zept, das ich dem LaVo vorstellte und 
dann mit einem Orgateam beste-
hend aus Mitgliedern unterschiedli-
cher Organisationen durchführte. Da-
bei war ich vor allem für die Koordi-
nation des Orgateams und das Ein-
kaufen und Zubereiten des Essens 
zuständig und designte den Flyer.
Ansonsten habe ich noch einige weite-
re Tätigkeiten bis ca. Februar wahrge-
nommen, von denen ich euch ein paar 
nennen möchte, an die ich mich erin-
nere: Ich organisierte die letzten bei-
den LSKen mit und war an der Ein-
arbeitung des neuen LaVo beteiligt, 
ich organisierte einen Teil des ers-
ten SKVoKos, ich war verantwort-
lich für das Ehemaligentreffen und 
kümmerte mich dabei vor allem um 
die Essenskoordination, sorgte teil-
weise für erste Treffen des SoCa-Or-
gateams, war an der Organisation 

Lina Brüssel

Die bei Readertextschluss noch 
fehlenden Rechenschaftsberich-
te werden voraussichtlich münd-
lich auf der LSK gehalten.

LaVo:
Marcel | Merveille | Niclas 
Pablo | Anne

Bundesebene:
Marcel | Christina | Kevin  
Niklas | Basti | (Ronja)
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einer Aktion zur Wahlaltersenkung 
im Rahmen der „Linken Jugendver-
bände“ und der Anti-Nazi-Demo in 
Dresden bzw. deren Ersatz-Demo in 
Worms beteiligt, vertrat die LSV zu-
sammen mit Basti auf der SV-Bera-
terInnenausbildung usw. Ich war bis 
zur letzten LSK im April auf jeder La-
VoSi und so gut wie allen Sitzun-
gen der LSV überhaupt anwesend. 
Im Rahmen meiner Tätigkeit als Bun-
desdelegierte besuchte ich die LDK 
der LSV NRW in Köln, den LSP der 
LSV Schleswig-Holstein in Kiel und 
besser'11 in München und versuch-
te, mich dort mit der organisieren-
den LSV und anwesenden Organisa-
tionen (z.B. SV-Bildungswerk) zu ver-
netzen. Außerhalb dieser Veranstal-
tungen hatte ich gelegentlich Kon-
takt mit VertreterInnen bundeswei-
ter Organisationen und anderer LS-
Ven aus NRW, Bayern, Schleswig-
Holstein, Thüringen und Berlin.

Ein paar Wochen vor der letzten LSK 
jedoch wurde es mir immer klarer, 
dass ich mich immer weniger mit der 
LSV identifizieren konnte. Aus diesem 
Grund war bei mir bereits eine unter-
schwellige Unlust gegenüber einigen 
Tätigkeiten eingetreten, die mir frü-
her großen Spaß bereitet hatten und 
ich machte immer weniger. Ganz ge-
nau sagen kann ich selbst schlecht, 
wie das kam. Ich hatte Anfang des 
Jahres das Gefühl, dass der Umstieg 
auf den neuen LaVo, mit dem ich zu-
sammenarbeitete, mir nicht ganz ge-
lang und wir uns einfach nicht ein-
zuspielen schienen, alles war ir-
gendwie schwerfällig und ich hatte 
das Gefühl in dem, was ich mir vor-
nahm, nicht voran zu kommen, son-
dern mich in Bürokratie und Organi-
sationswahn zu verlieren. Das heißt, 
ich hatte den Eindruck, ich organisie-
re nur noch vor mich hin, um zu or-
ganisieren, damit die LSV etwas mehr 
aktiv ist und das nach außen tragen 
kann oder aus anderen Gründen, die 

nicht die waren, aus denen ich das ur-
sprünglich machen wollte. Dazu kam 
dann noch die „Streiterei“ mit und 
vor allem um das Thema Schüler Uni-
on. Weniger machte es mir etwas aus, 
direkt in Konfrontation mit der SU 
zu geraten, da mich niemand persön-
lich beleidigte oder ähnliches und ich 
denke ich auch damit zurecht kom-
me, in politischer Konfrontation mit 
anderen Organisationen zu stehen; 
dass das vorkommt ist ja klar. Aber 
ich dachte mehr und mehr, dass ei-
nerseits alles, was wir und ich tun/
tue nur noch dafür ist, um uns zu be-
haupten vor der Beobachtung der Öf-
fentlichkeit und nicht mehr der Sache 
willen und auch die inneren Diskussi-
onen mit den Funkis sich kaum noch 
um andere Themen drehten. Das fand 
ich sehr schade und sah es ehrlich ge-
sagt auch als pure Zeitverschwen-
dung und Verschwendung meiner 
Energie in Dinge, die für die LSV und 
unsere Psyche eher destruktiv sind. 
All dies führte zusammen zu einer 
allgemeinen Resignation meinerseits 
gegenüber der LSV und eine Zeit lang 
auch gegenüber allen meinen politi-
schen Tätigkeiten, die ich so gut wie 
vollständig niedergelegt hatte, als ich 
dann im April aus dem LaVo zurück-
trat. Ich dachte, so nichts mehr errei-
chen zu können und mir noch ein-
mal gründlich darüber Gedanken ma-
chen zu müssen, was ich eigentlich 
will und wie ich das erreichen will.
Ich blieb trotzdem in der Bundesebe-
ne, da ich zu diesem Zeitpunkt noch 
vorhatte, für die bundesweiten Tä-
tigkeiten, die mir sehr wichtig wa-
ren, weiterzuarbeiten, und auch, da 
ich mich nicht ganz von der LSV tren-
nen wollte. Doch war mein Eindruck 
dabei wohl nicht ganz so gut ge-
troffen, da sich meine Meinung da-
nach nur noch verstärkte und ich im-
mer weniger machte, nachdem ich 
auch aus dem LaVo zurückgetre-
ten war. Der Grund, warum ich nicht 
auch noch aus der Bundesebene 

zurücktrat, war dann einige Mona-
te später, in denen ich merkte, dass ich 
nicht mehr vorhatte, noch viel zu ma-
chen, hauptsächlich, dass ich wuss-
te, dass vor der nächsten LSK sowie-
so keine Nachwahl stattfinden würde.
Nach meinem Rücktritt vom LaVo 
im April beschränkte sich meine Tä-
tigkeit für die LSV also im wesent-
lichen darauf, dass ich einiges beim 
Sommercamp mitorganisierte (haupt-
sächlich ReferentInnen und Es-
senskoordination) und die LSV wei-
terhin mit Max beim NDC vertrat. 
Dass es so kam tut mir leid und ich 
hoffe, dass ihr meine Haltung in ge-
wisser Weise nachvollziehen könnt, 
auch wenn sie wohl nicht unbedingt 
richtig oder erstrebenswert war.
Ich hoffe von daher, dass ihr trotz-
dem denkt, dass ich zumindest 
bis zu einem gewissen Zeitpunkt 
gut für die LSV gearbeitet habe 
und es mit eurem Gewissen ver-
einbaren könnt, mich zu entlasten 
– das würde mich sehr freuen :)
Danke für die wunderbare Zeit, die 
ihr mir geschenkt habt mit allen schö-
nen Momenten der Gemeinschaft, mit 
den vielen Erfahrungen, dem Lernen, 
neuen Wissen und auch den Kon-
flikten, die ich lernte zu überwinden 
durch meine Arbeit bei der LSV. Auch 
danke ich euch dafür, dass ihr mir mit 
der Wahl damals euer Vertrauen ge-
schenkt habt und freue mich darü-
ber, dass ihr euch für die Belange von 
Schüler_innen weiter einsetzen möch-
tet. Gerne möchte ich von euch al-
len noch in Zukunft hören und se-
hen wie sich die LSV weiterhin entwi-
ckelt. Ich hoffe darauf, euch alle noch 
auf dem Ehemaligentreffen anzutref-
fen, wenn wir vielleicht alle 10 Jah-
re älter sind und die Sachen an der 
Wand immer noch die gleichen alten.

Alles Liebe,
Lina
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Antrag S 1 

Satzungsändernde Anträge an die 
56. LandesschülerInnenkonferenz

AntragstellerInnen: 
Landesvorstand 2011-12 (Amelie Hel-
ler, Julio Pires, Marcel Budzynski,
Max Orth, Merveille de Oliv-
eira, Johannes Domnick, Nic-
las Schmarbeck, Tim Racs)

Antragstext:

Die LSK möge folgende Änderungen an 
der Satzung der LandesschülerInnenver-
tretung Rheinland-Pfalz beschließen:

• Ändere in I. 5. d) von: „dem 
Landesausschuss (LA)“ in: 
„dem Landesrat (LaRa)“

• Streiche II. 6. d) (nachfolgende 
Nummerierung ist anzupassen) 

• Streiche in II. 6. f): „[…], welcher 
vom LA bestätigt worden sein 
muss.“ 

• Ändere in II. 7. von: „Die LSK be-
steht aus jeweils einer/einem De-
legierten pro angefangenen 3.000 
SchülerInnen pro Stadt- oder 
KreisschülerInnenvertretung 
[…]“ in: „Die LSK besteht aus je-
weils einer/einem Delegierten pro 
angefangenen 4.500 SchülerInnen 
pro Stadt- oder KreisschülerIn-
nenvertretung […]“. 

• Ändere in II. 9. von: „[…] oder 
der LA dies verlangt“ in: „[…] 
oder der LaRa mit mindestens 
der Hälfte seiner satzungsge-
mäßen Mitglieder verlangt“.

• Streiche in II. 11.: „[…] erste […]“ 
und „[…] im Schuljahr […]“ sowie 
„[…], deren Amtszeit ein Jahr be-
trägt“. 

• Füge ein in II. 11. hinter „[…] zu 
Beginn“: „aus seiner Mitte […]. 

• Füge ein in II. 12.: „[…] mindes-
tens“ (weiter: a) usw.). 

• Füge ein in II. 13. hinter „Mitglie-
der des Landesvorstands“: „oder“; 
streiche im selben Satz: „oder des 
Landesausschusses“. 

• Ändere in II. 19.: „[…] eine Ein-
steigerInnen-LSV […]“ in: „[…] ei-
nen erweiterten Landesvorstand 
[…]“; sowie: „Die EinsteigerInnen-
LSV […]“ in: „Der erweiterte Lan-
desvorstand […]“, „[…] ihm […]“ 
statt „[…] ihr […]“ und „Die Mit-
glieder der EinsteigerInnen-LSV 
[…]“ in: „Die Mitglieder des er-
weiterten Landesvorstands […]“. 

• Ändere in III. 20.: „[…] und des 
Landesausschusses“ in „[…] und 
des Landesrats“. 

• Streiche in III. 21. d): „Hierfür soll 
mindestens einmal im Schulhalb-
jahr ein Treffen mit allen KrSV/
SSV-VorstandssprecherInnen ein-
berufen werden.“ 

• Streiche III. 21. e) (nachfolgende 
Nummerierung ist anzupassen) 

• Ändere in III. 21. f): „[…] 
in der BSK […]“ in: „[…] 
auf Bundesebene […]“.

• Ändere in III. 21. g): „[…] mit dem 
Landesausschuss […]“ in: „[…] 
mit dem Landesrat […]“. 

• Ändere in III. 23. b): „der/die 
LandesgeschäftsführerIn(nen)“ 
in: „der/die 
LandesgeschäftsführerIn(nen) 
und der/die FSJlerIn“. 

• Ändere in III. 23. d): „die gewähl-
ten LandesausschusssprecherIn-
nen“ in: „die gewählten  Landes-
ratssprecherInnen“. 

• Ändere in III. 23. e): „die Mitglie-
der der EinsteigerInnen-LSV“ in: 
„die Mitglieder des erweiterten 
Landesvorstands“. 

• Ändere in III. 26: „Die Sitzungen 
des LaVos finden öffentlich statt 
[…]“ in: „Die Sitzungen des LaVos 
finden öffentlich statt. Auf An-
trag können einzelne Tagesord-
nungspunkte in nichtöffentlicher 
Sitzung behandelt werden, das 
heißt auf die Anwesenheit der ge-
wählten Landesvorstandsmitglie-
der beschränkt werden. Über den 
Antrag auf Herstellung der Nicht-
öffentlichkeit wird in nichtöffent-
licher Sitzung beraten und abge-
stimmt.“ 
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• Ändere in III. 26: „[…] alle An-
wesenden haben Rederecht […]“ 
in: „[…] alle anwesenden Schü-
lerinnen und Schüler aus Rhein-
land-Pfalz sowie die in III. 23. die-
ser Satzung genannten Personen 
haben Rederecht. Weiteren An-
wesenden kann das Rederecht 
auf Antrag erteilt werden. […]“.

• Füge ein in III. 28. hinter „[…] des 
hauptamtlichen Personals“: „so-
wie dem/der FSJlerIn […]“. 

• Ändere in III. 29. von: „[…] kann 
die LSK oder der LA […]“ in: „[…] 
können die LSK oder der LaRa 
[…]“ sowie „[…] wählt der LA 
[…]“ in: „[…] wählt der LaRa[…]“. 

• Füge ein in III. 30. hinter: „[…]er-
gänzen diesen Bericht mündlich“: 
„oder schriftlich […]“. 

• Ändere in IV. 34.: „Die Kreis- 
und StadtschülerInnenvertre-
tungen sollen zum Zweck der 

Koordination und des Kontakts 
zum LaVo einen Vorstand wäh-
len“ in: „Die Kreis- und Stadt-
schülerInnenvertretungen wäh-
len zum Zweck der Koordination 
und des Kontakts zum LaVo ei-
nen Vorstand“. 

• Streiche in IV. 34.: „Es soll min-
destens einmal im Schulhalb-
jahr an Treffen aller Vorstands-
sprecherInnen und des Landes-
vorstand teilgenommen wer-
den“ und ersetze durch: „Jeweils 
ein Vorstandsmitglied vertritt die 
Kreis- oder StadtschülerInnenver-
tretung im Landesrat.“ 

• Ändere V.: „Der Landesaus-
schuss“ in: „Der Landesrat“. 

• Ändere V. 37.: „Der Landesaus-
schuss (LA) […]“ in: „Der Landes-
rat (LaRa) […]“. 

• Ändere V. 38.: „Der Landesaus-
schuss (LA) besteht aus 12 bis 15 
gleichberechtigten, auf der LSK 
gewählten Mitgliedern“ in: „Der 
Landesrat (LaRa) setzt sich aus 
36 gleichberechtigten Vorstands-
mitgliedern der Kreis- und Stadt-
schülerInnenvertretungen zu-
sammen. Jede Kreis- und Stadt-
schülerInnenvertretung verfügt 
im Landesrat über eine Stimme.“ 
 

• Streiche in V. 38.: „Es sollen Mit-
glieder aller zu vertretenden 
Schularten im LA repräsentiert 
sein. Wenn dies nicht möglich ist, 
können weitere KandidatInnen 
aus bereits vertretenen Schular-
ten gewählt werden.“ 

• Ändere in V. 38. von: „Mitglieder 
des LaVos können nicht dem LA 
angehören“ in:  
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„Mitglieder des LaVos können 
nicht dem LaRa angehören“. 

• Ändere V. 39.: „Der Landesaus-
schuss […]“ in: „Der Landesrat 
[…]“ sowie „[…] zu den Sitzungen 
des Landesausschusses“ in: „[…] 
zu den Sitzungen des Landesrats“ 
und: „[…] an die Delegierten zu 
verschicken“ in: „[…] an die Vor-
stände der Kreis- und Stadtschü-
lerInnenvertretungen zu verschi-
cken“. 

• Ändere in V. 40.: „[…] an den Lan-
desausschusssitzungen […]“ in: 
„[…] an den Landesratssitzun-
gen […]“. 

• Ändere V. 41. von: „Der Landes-
ausschuss (LA) wählt aus seiner 
Mitte eineN LA-SprecherIn und 
eineN StellvertreterIn, die für die 
Einladung und Koordination der 
Sitzungen des LA verantwort-
lich sind. Die LA-SprecherInnen 

nehmen mit beratender Stimme 
an den Landesvorstandssitzun-
gen teil. Beide LA-SprecherIn-
nen müssen zum Zeitpunkt ihrer 
Wahl SchülerInnen in Rheinland-
Pfalz sein.“ in: 
„Der Landesrat (LaRa) wählt aus 
seiner Mitte eineN LaRa-Spreche-
rIn und eineN StellvertreterIn, 
die für die Einladung und Koor-
dination der Sitzungen des LaR-
as verantwortlich sind. Die LaRa-
SprecherInnen nehmen mit bera-
tender Stimme an den Landesvor-
standssitzungen teil. Beide LaRa-
SprecherInnen müssen zum Zeit-
punkt ihrer Wahl SchülerInnen in 
Rheinland-Pfalz sein.“ 

• Ändere in V. 42.: „Zu den Aufga-
ben des LAs gehört: […]“ in: „Zu 
den Aufgaben des LaRas gehört: 
[…]“. 

• Füge ein in V. 42. a): „die […]“. 

• Streiche V. 42. d) (nachfolgende 
Nummerierung ist anzupassen) 

• Streiche V. 43. 

• Streiche V. 44. 

• Ändere VI. Schlussbestimmun-
gen: 
[…] Geändert auf der 56. LSK vom 
30.11.-02.12.2012 in Enkenbach-
Alsenborn [bzw. auf der 57. LSK 
am Soundsovielten in Soundso].
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1. Die LandesschülerInnenvertretung Rheinland-Pfalz (LSV) ist die al-
leinige Vertretung der Interessen aller Schülerinnen und Schü-
ler aus Sekundarstufe I und II in Rheinland-Pfalz.

2. Die LandesschülerInnenkonferenz (LSK) und der Landesvorstand 
(LaVo) haben die Aufgabe, für eine gebührende Berücksichtigung al-
ler zu vertretenden Schularten zu sorgen. Die LandesschülerInnenkon-
ferenz beschließt hierfür Richtlinien und konkrete Arbeitsformen.

3. Grundlage der Arbeit der LSV ist die Arbeit der SchülerInnenvertre-
tungen (SVen) sowie der Kreis- und StadtschülerInnenvertretungen (KrS-
Ven/SSVen) in Rheinland-Pfalz. Diese geben sich in Eigenverantwor-
tung eine Satzung, die der Satzung der LSV nicht widersprechen darf.

4. Die LSV wird in ausreichendem Maß aus öffentlichen Mitteln finan-
ziert. Sie ist keinen besonderen Beschränkungen unterworfen.

Satzung der LandesschülerIn-
nenvertretung Rheinland-Pfalz 
(LSV) – derzeitige Fassung

Satzung der LSV RLP – neue  
Fassung; Antrag an die 56. LSK

Begründung

Synopse (= Gegenüberstellung AltNeu) zum

Satzungsändernden Antrag S 1 

I. Die Organe der 
LandesschülerInnenvertretung

5. Die LSV besteht aus fol-
genden Organen:
a) der LandesschülerIn-
nenkonferenz (LSK)
b) dem Landesvorstand (LaVo)
c) den Kreis- und StadtschülerIn-
nenvertretungen (KrSV/SSV)
d) dem Landesrat (LaRa) Der neue Name des neuen Gremiums.

I. Die Organe der 
LandesschülerInnenvertretung

5. Die LSV besteht aus fol-
genden Organen:
a) der LandesschülerIn-
nenkonferenz (LSK)
b) dem Landesvorstand (LaVo)
c) den Kreis- und StadtschülerIn-
nenvertretungen (KrSV/SSV)
d) dem Landesausschuss (LA)
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II. Die LandesschülerIn-
nenkonferenz (LSK)

6. Die LandesschülerInnenkonfe-
renz (LSK) ist das oberste beschluss-
fassende Gremium der LSV. Zur Zu-
ständigkeit der LSK gehören:
a) Entscheidungen über grund-
sätzliche, die Schülerinnen und 
Schüler betreffende, politische 
und organisatorische Fragen;
b) Wahl und Entlastung des Lan-
desvorstands sowie ggf. Abwahl ei-
nes oder mehrerer Mitglieder des 
Landesvorstands, sofern dazu ge-
sondert eingeladen wurde;
c) Wahl und Entlastung der Dele-
gierten für die Bundesebene sowie 
ggf. Abwahl einer/eines oder meh-
rerer Delegierten/r, sofern dazu ge-
sondert eingeladen wurde;
d) Wahl und Entlastung des Lan-
desausschusses, sowie ggf. Ab-
wahl eines oder mehrerer Mitglie-
der des Landesausschusses, sofern 
dazu gesondert eingeladen wurde;
e) Satzungsänderungen, sofern dazu 
gesondert eingeladen wurde;
f) die Kontrolle des Landesvor-
stands durch Entgegennahme des 
Arbeitsberichts, welcher vom LA 
bestätigt worden sein muss.

7. Die LSK besteht aus jeweils einer 
/ einem Delegierten pro angefange-
nen 3.000 SchülerInnen pro Stadt- 
oder KreisschülerInnenvertretung, je-
doch mindestens 2 Delegierten pro 
KrSV/SSV. Pro KrSV/SSV sollen ma-
ximal 2 Delegierte pro Schulart ge-
wählt werden. Wenn dies nicht mög-
lich ist, können weitere KandidatIn-
nen aus bereits vertretenen Schular-
ten gewählt werden. Delegierte/r kann 
nur sein, wer zum Zeitpunkt der LSK 
SchülerIn an einer Schule in der Stadt 
bzw. dem Kreis ist, die/der sie/ihn de-
legiert hat. Der amtierende Landes-
vorstand prüft vor Beginn der LSK 

II. Die LandesschülerIn-
nenkonferenz (LSK)

6. Die LandesschülerInnenkonfe-
renz (LSK) ist das oberste beschluss-
fassende Gremium der LSV. Zur Zu-
ständigkeit der LSK gehören:
a) Entscheidungen über grund-
sätzliche, die Schülerinnen und 
Schüler betreffende, politische 
und organisatorische Fragen;
b) Wahl und Entlastung des Lan-
desvorstands sowie ggf. Abwahl ei-
nes oder mehrerer Mitglieder des 
Landesvorstands, sofern dazu     ge-
sondert eingeladen wurde;
c) Wahl und Entlastung der Dele-
gierten für die Bundesebene sowie 
ggf. Abwahl einer/eines oder meh-
rerer Delegierten/r, sofern dazu ge-
sondert eingeladen wurde;
d) Wahl und Entlastung des Lan-
desausschusses, sowie ggf. Ab-
wahl eines oder mehrerer Mitglie-
der des Landesausschusses, sofern 
dazu gesondert eingeladen wurde;
d) Satzungsänderungen, sofern 
dazu gesondert eingeladen wurde;
e) die Kontrolle des Landesvor-
stands durch Entgegennahme des 
Arbeitsberichts. , welcher vom 
LA bestätigt worden sein muss.

7. Die LSK besteht aus jeweils ei-
ner / einem Delegierten pro angefan-
genen 4.500 SchülerInnen pro Stadt- 
oder KreisschülerInnenvertretung, je-
doch mindestens 2 Delegierten pro 
KrSV/SSV. Pro KrSV/SSV sollen ma-
ximal 2 Delegierte pro Schulart ge-
wählt werden. Wenn dies nicht mög-
lich ist, können weitere KandidatIn-
nen aus bereits vertretenen Schular-
ten gewählt werden. Delegierte/r kann 
nur sein, wer zum Zeitpunkt der LSK 
SchülerIn an einer Schule in der Stadt 
bzw. dem Kreis ist, die/der sie/ihn de-
legiert hat. Der amtierende Landes-
vorstand prüft vor Beginn der LSK 

Entfällt auf Grund der neuen Struktur

Eine Verkleinerung der LSK soll die Be-
schlussfähigkeit erhöhen. Es sind meis-
tens mehr als die Hälfte der Kreis- 
und Stadt-SVen auf den LSKen ver-
treten, aber gerade die „großen“ Krei-
se und Städte schöpfen ihr Delegierten-
kontingent nicht aus, sodass nicht ge-
nug Delegierte anwesend sind. 

Satzung der LandesschülerIn-
nenvertretung Rheinland-Pfalz 
(LSV) – derzeitige Fassung

Satzung der LSV RLP – neue  
Fassung; Antrag an die 56. LSK

Begründung
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die Stimmberechtigung der Delegier-
ten; er kann eine Schulbescheinigung 
und ein Wahlprotokoll verlangen.

die Stimmberechtigung der Delegier-
ten; er kann eine Schulbescheinigung 
und ein Wahlprotokoll verlangen.

Der beschlussfähige LaRa ist, 
wie der alte LA, dazu in der 
Lage eine LSK einzuberufen.

In der Praxis hat sich erwiesen, dass 
die einjährige Amtszeit des Präsidiums 
nicht besonders gut funktioniert. Gera-
de auf der ersten LSK im Schuljahr ist 
es gut, wenn LSV-erfahrene Funkis die-
sen Job machen, die dann aber bei der 
zweiten LSK schon nicht mehr zur Ver-
fügung stehen. Die LSK würde sich so-
mit künftig wieder für jede ihrer Ta-
gungen ein neues Präsidium wählen.

Die Formulierung „wählt aus ihrer Mitte“ 
soll wieder eingefügt werden. Demokra-
tisch wäre es absolut fragwürdig, die LSK 
theoretisch sogar von Externen „moderie-
ren“ zu lassen - die LSK als höchstes legis-
latives Gremium der LSV muss sich selbst 
verwalten, wozu zwingend gehört, den 
Vorsitz aus den eigenen Reihen zu wählen.

Satzung der LandesschülerIn-
nenvertretung Rheinland-Pfalz 
(LSV) – derzeitige Fassung

Satzung der LSV RLP – neue  
Fassung; Antrag an die 56. LSK

Begründung

8. Die LSK ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der stimmberechtig-
ten Delegierten auf der LSK erschienen ist und ordnungsgemäß eingeladen wurde.

9. Die LSK tagt mindestens einmal 
im Schulhalbjahr, jeweils die erste im 
Schuljahr wählt den Landesvorstand. 
Die LSK muss innerhalb von 30 Schul-
tagen durch den Landesvorstand ein-
berufen werden, wenn die Hälfte der 
Kreis- und StadtschülerInnenvertre-
tungen oder ein Drittel der SVen dies 
verlangen oder der LA dies verlangt.

9. Die LSK tagt mindestens einmal 
im Schulhalbjahr, jeweils die erste im 
Schuljahr wählt den Landesvorstand. 
Die LSK muss innerhalb von 30 Schul-
tagen durch den Landesvorstand ein-
berufen werden, wenn die Hälfte der 
Kreis- und StadtschülerInnenvertre-
tungen oder ein Drittel der SVen dies 
verlangen oder der LaRa mit min-
destens der Hälfte seiner satzungs-
gemäßen Mitglieder dies verlangt.

10. Die Einladung zur LSK ist schriftlich unter Angabe von Ort und Zeit so-
wie vorläufiger Tagesordnung mindestens vier Wochen außerhalb der Ferien 
vor der LSK an die Kreis- und StadtschülerInnenvertretungen zu verschicken.

11. Die erste LSK im Schuljahr wählt 
zu Beginn ein dreiköpfiges Präsidium 
und drei StellvertreterInnen, deren 
Amtszeit ein Jahr beträgt. Dem Prä-
sidium obliegt die Leitung der Konfe-
renz. Es schlichtet in Streitfragen des 
Verfahrens und stellt die Beschlussfä-
higkeit fest. Der Ablauf der LSK rich-
tet sich nach einer von der LSK be-
schlossenen Geschäftsordnung. Die-
se geht der Satzung nach und kann 
auf der LSK mit zwei Dritteln der ab-
gegebenen Stimmen geändert werden.

11. Die erste LSK im Schuljahr wählt 
zu Beginn aus seiner Mitte ein drei-
köpfiges Präsidium und drei Stell-
vertreterInnen, deren Amtszeit ein 
Jahr beträgt. Dem Präsidium ob-
liegt die Leitung der Konferenz. Es 
schlichtet in Streitfragen des Verfah-
rens und stellt die Beschlussfähig-
keit fest. Der Ablauf der LSK rich-
tet sich nach einer von der LSK be-
schlossenen Geschäftsordnung. Die-
se geht der Satzung nach und kann 
auf der LSK mit zwei Dritteln der ab-
gegebenen Stimmen geändert werden.
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12. Das Präsidium fertigt ein Pro-
tokoll der Sitzung an, das 
a) Ort und Zeit der Konferenz,
b) die Namen von KandidatInnen,
c) die Ergebnisse von Abstim-
mungen und Wahlen,
d) den Wortlaut der gefass-
ten Beschlüsse enthält.
Das Protokoll ist innerhalb von 
sechs Wochen nach der Konfe-
renz an die Kreis- und Stadtschü-
lerInnenvertretungen zu verschi-
cken. Das Protokoll muss von der 
nächsten LSK genehmigt werden.

13. Anträge können von allen Schü-
lerinnen und Schülern in Rhein-
land-Pfalz gestellt werden. Alle An-
träge müssen schriftlich bei der Lan-
desgeschäftsstelle (LGS) der LSV ein-
gereicht werden. Sie müssen den Na-
men des/r Antragstellers/in tragen. 
Alle Anträge, die der LGS nicht min-
destens sieben Tage und den Dele-
gierten nicht mindestens drei Tage 
vor der Versammlung vorliegen, gel-
ten als Initiativanträge. Diese müs-
sen von mindestens fünf Delegier-
ten unterstützt und dann dem Präsidi-
um vorgelegt werden. Über die Befas-
sung der Initiativanträge muss abge-
stimmt werden. Anträge auf Abwahl 
einzelner oder mehrerer Mitglieder 
des Landesvorstands, der Bundesde-
legation oder des Landesausschusses 
können keine Initiativanträge sein.

12. Das Präsidium fertigt ein Proto-
koll der Sitzung an, das mindestens
a) Ort und Zeit der Konferenz,
b) die Namen von KandidatInnen,
c) die Ergebnisse von Abstim-
mungen und Wahlen,
d) den Wortlaut der gefass-
ten Beschlüsse enthält.
Das Protokoll ist innerhalb von 
sechs Wochen nach der Konfe-
renz an die Kreis- und Stadtschü-
lerInnenvertretungen zu verschi-
cken. Das Protokoll muss von der 
nächsten LSK genehmigt werden.

13. Anträge können von allen Schü-
lerinnen und Schülern in Rhein-
land-Pfalz gestellt werden. Alle An-
träge müssen schriftlich bei der Lan-
desgeschäftsstelle (LGS) der LSV ein-
gereicht werden. Sie müssen den Na-
men des/r Antragstellers/in tragen. 
Alle Anträge, die der LGS nicht min-
destens sieben Tage und den Delegier-
ten nicht mindestens drei Tage vor der 
Versammlung vorliegen, gelten als In-
itiativanträge. Diese müssen von min-
destens fünf Delegierten unterstützt 
und dann dem Präsidium vorgelegt 
werden. Über die Befassung der Ini-
tiativanträge muss abgestimmt wer-
den. Anträge auf Abwahl einzelner 
oder mehrerer Mitglieder des Lan-
desvorstands oder der Bundesdele-
gation oder des Landesausschusses 
können keine Initiativanträge sein.

Es kann durchaus mehr enthalten.

Der LA fällt weg

Satzung der LandesschülerIn-
nenvertretung Rheinland-Pfalz 
(LSV) – derzeitige Fassung

Satzung der LSV RLP – neue  
Fassung; Antrag an die 56. LSK

Begründung

14. Satzungsändernde Anträge müssen mindestens fünf Wochen vor der Versammlung 
in der LGS vorliegen und mit der Einladung zur LSK verschickt werden. Für Änderun-
gen der Satzung ist eine Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen notwendig.

15. Anträge werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen entschieden, so-
fern Satzung, Geschäftsordnung oder Wahlordnung nichts anderes vorsehen. Bei Stim-
mengleichheit ist der Antrag abgelehnt. Stimmenthaltungen werden nicht berechnet.

16. Wahlen müssen in der Einladung gesondert angekündigt werden. Die 
LSK wählt vor Beginn der Wahlgänge eine dreiköpfige Wahlkommissi-
on. Auf Antrag einer/s Delegierten haben Personenwahlen geheim zu er-
folgen. Listenwahl für den Landesvorstand ist nicht möglich.
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17. Die LSK kann eine Urabstimmung der Schülerinnen und Schüler beschließen, wenn:
a) zu diesem Punkt gesondert eingeladen wurde,
b) die Beschlussfähigkeit gewahrt ist,
c) der Beschluss über Durchführung und Formulierung der Frage(n) mit ei-
ner Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen gefasst wird und
d) es sich um (eine) grundsätzliche, die Schülerinnen und Schüler be-
treffende, politische oder organisatorische Frage(n) handelt.
Eine Urabstimmung wird von den SchülerInnenvertretungen in Zu-
sammenarbeit mit dem Landesvorstand durchgeführt.

18. Die LSK wählt zu Beginn jedes Schuljahres zwei KassenprüferInnen aus ihrer Mitte, 
die auf der ersten LSK im folgenden Schuljahr einen Bericht über die Führung der Kas-
se durch den Landesvorstand vorlegen. Die LSK kann eine Finanzordnung beschließen.

19. Die LSK kann zu Beginn jedes 
Schuljahres einen erweiterten Lan-
desvorstand wählen. Der erwei-
terte Landesvorstand kann in Ar-
beitsbereichen des LaVos mitar-
beiten, jedoch werden ihr kei-
ne Referate zugeteilt. Die Mitglie-
der des erweiterten Landesvor-
stands sind nicht stimmberechtigt.

III. Der Landesvorstand

20. Der Landesvorstand (LaVo) gestal-
tet die Arbeit der LandesschülerIn-
nenvertretung gemäß der Beschluss-
lage der LSK und des Landesrats. Er 
ist für die Umsetzung der Beschlüs-
se verantwortlich. Er besteht aus min-
destens fünf und höchstens zehn 
gleichberechtigten Mitgliedern, die 
auf der ersten LSK im Schuljahr ge-
wählt werden. Es sollen mindestens 
3 Schularten im LaVo vertreten sein. 
Er bleibt bis zur Neuwahl im Amt.

21. Zur Zuständigkeit 
des LaVos gehören:
a) die Vertretung der LSV gegen-
über dem fachlich zuständigen Mi-
nisterium, den Parteien, Verbän-
den und der übrigen Öffentlichkeit;
b) die Pressearbeit der LSV;

Die Namensänderung soll für 
mehr Klarheit sorgen.

Der LA wird durch den LaRa ersetzt.

Satzung der LandesschülerIn-
nenvertretung Rheinland-Pfalz 
(LSV) – derzeitige Fassung

Satzung der LSV RLP – neue  
Fassung; Antrag an die 56. LSK

Begründung

19. Die LSK kann zu Beginn je-
des Schuljahres eine EinsteigerIn-
nen-LSV wählen. Die Einsteige-
rInnen-LSV kann in Arbeitsberei-
chen des LaVos mitarbeiten, jedoch 
werden ihr keine Referate zugeteilt. 
Die Mitglieder der EinsteigerInnen-
LSV sind nicht stimmberechtigt.

III. Der Landesvorstand

20. Der Landesvorstand (LaVo) gestal-
tet die Arbeit der LandesschülerIn-
nenvertretung gemäß der Beschluss-
lage der LSK und des Landesauschus-
ses. Er ist für die Umsetzung der Be-
schlüsse verantwortlich. Er besteht 
aus mindestens fünf und höchstens 
zehn gleichberechtigten Mitgliedern, 
die auf der ersten LSK im Schuljahr 
gewählt werden. Es sollen mindestens 
3 Schularten im LaVo vertreten sein. 
Er bleibt bis zur Neuwahl im Amt.

21. Zur Zuständigkeit 
des LaVos gehören:
a) die Vertretung der LSV gegen-
über dem fachlich zuständigen Mi-
nisterium, den Parteien, Verbän-
den und der übrigen Öffentlichkeit;
b) die Pressearbeit der LSV;
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c) die Vorbereitung 
und Durchführung der 
LandesschülerInnenkonferenzen;
d) der Kontakt zu den Kreis- und 
StadtschülerInnenvertretungen 
und den SchülerInnenvertretun-
gen. Hierfür soll mindestens ein-
mal im Schulhalbjahr ein Tref-
fen mit allen KrSV/SSV-Vorstands-
sprecherInnen einberufen werden.
e) Eine Person aus dem LaVo 
ist für die Koordinierung der 
Pressearbeit zuständig.
f) Die Vertretung der LSV in 
der BSK und gegenüber ande-
ren LSVen nehmen die Delegier-
ten für die Bundesebene wahr.
g) Zwei Personen aus dem LaVo sind 
für die Kommunikation mit dem 
Landesausschuss verantwortlich.

c) die Vorbereitung 
und Durchführung der 
LandesschülerInnenkonferenzen;
d) der Kontakt zu den Kreis- und 
StadtschülerInnenvertretungen 
und den SchülerInnenvertretun-
gen. Hierfür soll mindestens ein-
mal im Schulhalbjahr ein Tref-
fen mit allen KrSV/SSV-Vorstands-
sprecherInnen einberufen werden.
e) Eine Person aus dem LaVo 
ist für die Koordinierung der 
Pressearbeit zuständig.
e) Die Vertretung der LSV auf Bun-
desebene und gegenüber ande-
ren LSVen nehmen die Delegier-
ten für die Bundesebene wahr.
f) Zwei Personen aus dem LaVo 
sind für die Kommunikation mit 
dem Landesrat verantwortlich.

Der LaRa ersetzt das SKVoKo.

Die LSV ist nicht mehr in der BSK 
und deren Zukunft ist unklar. Selbst 
wenn die Struktur der BSK fortbeste-
hen sollte, wäre die Mitarbeit der LSV 
RLP innerhalb dieser Struktur durch 
die neue Formulierung gedeckt.

Satzung der LandesschülerIn-
nenvertretung Rheinland-Pfalz 
(LSV) – derzeitige Fassung

Satzung der LSV RLP – neue  
Fassung; Antrag an die 56. LSK

Begründung

22. Mitglied im LaVo kann nur werden, wer zum Zeitpunkt der Wahl SchülerIn in Rhein-
land-Pfalz ist. Dem LaVo sollten Mitglieder aus jedem Schulaufsichtsbezirk angehö-
ren. Der LaVo kann Personen berufen, die jeweils bei der Beratung des von ihnen über-
nommenen Sachgebietes hinzuzuziehen sind. Sie besitzen kein Stimmrecht. 

23. Der LaVo tritt mindestens ein-
mal in zwei Monaten zusammen. 
Die Einladung hat schriftlich un-
ter Angabe von Ort und Zeit sowie 
der vorläufigen Tagesordnung min-
destens acht Tage vor Beginn der Sit-
zung zu erfolgen. Auf schriftlichen 
Antrag von mindestens zwei Mit-
gliedern des LaVo muss der Vor-
stand innerhalb von acht Tagen nach 
Eingang des Schreibens einberu-
fen werden. Zu den Sitzungen des 
LaVo müssen eingeladen werden:
a) die gewählten LaVo-Mitglieder,
b) der/die 
LandesgeschäftsführerIn(nen),

c) die Delegierten für 
die Bundesebene,
d) die gewählten 
LandesausschusssprecherInnen,
e) die Mitglieder der 
EinsteigerInnen-LSV.

23. Der LaVo tritt mindestens ein-
mal in zwei Monaten zusammen. 
Die Einladung hat schriftlich un-
ter Angabe von Ort und Zeit sowie 
der vorläufigen Tagesordnung min-
destens acht Tage vor Beginn der Sit-
zung zu erfolgen. Auf schriftlichen 
Antrag von mindestens zwei Mit-
gliedern des LaVo muss der Vor-
stand innerhalb von acht Tagen nach 
Eingang des Schreibens einberu-
fen werden. Zu den Sitzungen des 
LaVo müssen eingeladen werden:
a) die gewählten LaVo-Mitglieder,
b) der/die
LandesgeschäftsführerIn(nen) 
und der/die FSJlerIn,
c) die Delegierten für 
die Bundesebene,
d) die
gewählten LandesratssprecherInnen,
e) die Mitglieder des erwei-
terten Landesvorstands.

Da das FSJ in der LSV künftig eine 
fest installierte Einrichtung sein soll, 
muss es zur GF ergänzt werden.
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24. Der LaVo ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der stimmberechtigten Mit-
glieder anwesend ist und ordnungsgemäß eingeladen wurde. Kommt keine Beschlussfähig-
keit zustande, so ist unverzüglich eine zweite Sitzung mit derselben Tagesordnung frühes-
tens acht Tage später einzuberufen; die Beschlussfähigkeit ist dann unabhängig von der Zahl 
der anwesenden Stimmberechtigten gegeben. Darauf ist in der Einladung hinzuweisen. 

25. Stimmberechtigt sind nur gewählte Mitglieder des LaVos.

26. Die Sitzungen des LaVos fin-
den öffentlich statt. Auf Antrag 
können einzelne Tagesordnungs-
punkte in nichtöffentlicher Sit-
zung behandelt werden, das heißt 
auf die Anwesenheit der gewähl-
ten Landesvorstandsmitglieder be-
schränkt werden. Über den Antrag 
auf Herstellung der Nichtöffentlich-
keit wird in nichtöffentlicher Sit-
zung beraten und abgestimmt.
Alle anwesenden Schülerinnen und 
Schüler aus Rheinland-Pfalz so-
wie die in III. 23. dieser Satzung ge-
nannten Personen haben Rederecht. 
Weiteren Anwesenden kann das Re-
derecht auf Antrag erteilt werden.

Die prinzipielle Öffentlichkeit der La-
VoSis sollte für bestimmte konkrete Fäl-
le beschränkbar sein, z. B. Personal- 
oder interne (konfliktäre) Debatten.
Für politische Gremien ist es generell üb-
lich, in obigen Fällen auf Antrag zeit-
weise die Nichtöffentlichkeit herzustel-
len (wobei in bereits nichtöffentlicher Sit-
zung zu beraten ist, damit die Beden-
ken gegen die Öffentlichkeit zu diesem 
Punkt ohne Angst vor negativen Aus-
wirkungen bzw. Einflussnahme von au-
ßen etc. vorgetragen werden können). Be-
stimmte Dinge, z. B. GF- und FSJ-Per-
sonal betreffend, könnten auch gar nicht 
in öffentlicher Runde besprochen werden, 
wenn es z. B. um so etwas wie Arbeits-
verhalten, Gehalt oder ähnliches ginge.

Das generelle Rederecht auf Sitzungen 
soll auf alle Schülerinnen und Schüler 
in RLP sowie die unter III. 23. genann-
ten Personen beschränkt werden. Allen 
weiteren Anwesenden (also i.d.R. exter-
nen Gästen) kann das Rederecht auf An-
trag erteilt werden. Die derzeitige Rege-
lung sieht vor, dass theoretisch jedeR Ex-
Schüli, ElternvertreterInnen, Ministeri-
umsleute, Verbandsaktive etc. sich auto-
matisch gleichberechtigt in Diskussionen 
auf LaVoSis einklinken können. Das hand-
habt so gut wie keine Organisation derart 
unbegrenzt. In der Regel wird somit Gäs-
ten, die zu einem bestimmten Punkt an-
wesend sind, das Rederecht erteilt werden, 
man hätte aber gleichzeitig die Möglich-
keit, der „Einmischung“ in eher Funki-
interne Debatten durch Externe im Not-
fall auch mal einen Riegel vorzuschieben.

Satzung der LandesschülerIn-
nenvertretung Rheinland-Pfalz 
(LSV) – derzeitige Fassung

Satzung der LSV RLP – neue  
Fassung; Antrag an die 56. LSK

Begründung

26. Die Sitzungen des LaVos fin-
den öffentlich statt, alle Anwe-
senden haben Rederecht.
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28. Der LaVo wirkt bei der Ein-
stellung, Führung und Entlas-
sung des hauptamtlichen Per-
sonals der LSV durch das fach-
lich zuständige Ministerium mit.

29. Für den Fall des Ausscheidens 
einzelner Mitglieder aus dem LaVo 
oder der Bundesebene kann die LSK 
oder der LA Nachwahlen vorneh-
men, sofern zu diesem Punkt einge-
laden wurde. Für den Fall des Rück-
tritts der Mehrheit des LaVos wählt 
der LA einen provisorischen LaVo, 
der die nächste LSK einberuft, auf 
der ein neuer LaVo gewählt wird. 

30. Der LaVo legt auf der jeweils ers-
ten LSK im Schuljahr einen ausführli-
chen Bericht über seine Arbeit im ver-
gangenen Schuljahr vor. Die einzel-
nen Mitglieder ergänzen diesen Be-
richt mündlich und die LSK entschei-
det dann einzeln über die Entlastung.

28. Der LaVo wirkt bei der Einstellung, 
Führung und Entlassung des haupt-
amtlichen Personals sowie dem/der
FSJlerIn der LSV durch das fach-
lich zuständige Ministerium mit.

29. Für den Fall des Ausscheidens ein-
zelner Mitglieder aus dem LaVo oder 
der Bundesebene können die LSK 
oder der LaRa Nachwahlen vorneh-
men, sofern zu diesem Punkt einge-
laden wurde. Für den Fall des Rück-
tritts der Mehrheit des LaVos wählt 
der LaRa einen provisorischen LaVo, 
der die nächste LSK einberuft, auf 
der ein neuer LaVo gewählt wird. 

30. Der LaVo legt auf der jeweils ers-
ten LSK im Schuljahr einen ausführ-
lichen Bericht über seine Arbeit im 
vergangenen Schuljahr vor. Die ein-
zelnen Mitglieder ergänzen die-
sen Bericht mündlich oder schrift-
lich und die LSK entscheidet dann 
einzeln über die Entlastung.

Zuletzt war es gängige Praxis, dass die 
Funkis auf der Wahl-LSK auch einen 
kurzen persönlichen schriftlichen Re-
chenschaftsbericht im LSK-Reader abge-
ben. Dem sollte mit der Aufnahme die-
ser Kann-Regelung entsprochen werden.

Satzung der LandesschülerIn-
nenvertretung Rheinland-Pfalz 
(LSV) – derzeitige Fassung

Satzung der LSV RLP – neue  
Fassung; Antrag an die 56. LSK

Begründung

27. Der LaVo erstellt auf der ersten Sitzung nach seiner Wahl einen Arbeitsplan, in 
dem die politischen und organisatorischen Sachgebiete an einzelne LaVo-Mitglie-
der verteilt werden. Dieser Arbeitsplan wird als Anlage zum Protokoll der LSK an 
die Delegierten sowie die Kreis- und StadtschülerInnenvertretungen verschickt.

IV. Die Kreis- und StadtschülerInnenvertretungen

31. Die Kreis- und StadtschülerInnenvertretungen sind Zusammenschlüsse von SchülerInnen-
vertretungen auf Ebene der rheinland-pfälzischen Landkreise sowie der Kreisfreien Städte.

32. Jede Schule entsendet 2 Delegierte zur jeweiligen KrSV/SSV.

33. Die Kreis- und StadtschülerInnenvertretungen sind beschlussfähig, wenn mindestens 
die Hälfte der stimmberechtigten Delegierten anwesend ist und ordnungsgemäß eingeladen 
wurde. Sie geben sich in Eigenverantwortung eine Satzung; diese darf jedoch der Satzung
der LSV nicht widersprechen.
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34. Die Kreis- und StadtschülerIn-
nenvertretungen sollen zum Zweck 
der Koordination und des Kon-
takts zum LaVo einen Vorstand wäh-
len. Es soll mindestens einmal im 
Schulhalbjahr an Treffen aller Vor-
standssprecherInnen und des Lan-
desvorstand teilgenommen werden.

34. Die Kreis- und
Stadt schüler Innenvertretungen 
wählen zum Zweck der Koordinati-
on und des Kontakts zum LaVo  
einen Vorstand. Jeweils ein Vor-
standsmitglied vertritt die Kreis- 
oder StadtschülerInnenvertretung  
im Landesrat.

Die neue Struktur der LSV, insbeson-
dere das neue Gremium des Landesrats, 
erfordern es, dass die Wahl eines Vor-
stands in den Kreis- und Stadt-SVen 
von der derzeitigen „Soll“-hin zu ei-
ner „Muss“-Regelung aufgewertet wird, 
da sich das wichtige Kontrollgremium 
zwischen den LSKen ja aus den kom-
munalen Vorstandsmitgliedern speist. 
Die „Soll“-Regelung in Punkt 35. (Ba-
sis- und Schulträgerausschuss-Delegier-
te) kann hingegen so bestehen bleiben.

Die Schaffung des neuen Gremiums 
„Landesrat“ vereint die Aufgaben zwei-
er Gremien (Landesausschuss und SKVo-
Ko) und verschiebt die Kontrollfunktion 
um eine Ebene nach unten zur Basis hin. 

Satzung der LandesschülerIn-
nenvertretung Rheinland-Pfalz 
(LSV) – derzeitige Fassung

Satzung der LSV RLP – neue  
Fassung; Antrag an die 56. LSK

Begründung

35. Zudem sollen gewählt werden:
a) mindestens drei Basisbeauftragte, die für den Kontakt zu den ört-
lichen SVen zuständig sind bzw. diese aufbauen,
b) zwei Delegierte, die sich um regelmäßigen Austausch mit Stadt-
rat und Kreisverwaltung bzw. dem Schulträger bemühen.

36. Die Vorstandssitzungen sollen mindestens alle 3 Monate stattfinden.

V. Der Landesausschuss

37. Der Landesausschuss (LA) 
ist das höchste beschlussfassen-
de Organ zwischen den LSKen.

38. Der Landesausschuss (LA) 
besteht aus 12 bis 15 gleich-
berechtigten, auf der LSK ge-
wählten Mitgliedern. 

Es sollen Mitglieder aller zu ver-
tretenden Schularten im LA re-
präsentiert sein. Wenn dies nicht 
möglich ist, können weitere Kan-
didatInnen aus bereits vertrete-
nen Schularten gewählt werden. 
Mitglieder des LaVos kön-
nen nicht dem LA angehören.

39. Der Landesausschuss ist be-
schlussfähig, wenn mindestens die 
Hälfte der stimmberechtigten De-
legierten anwesend ist und ord-
nungsgemäß eingeladen wurde. 
Die Einladung zu den Sitzungen 

V. Der Landesrat

37. Der Landesrat (LaRa) ist das 
höchste beschlussfassende Or-
gan zwischen den LSKen.

38. Der Landesrat (LaRa) setzt sich 
aus 36 gleichberechtigten Vorstands-
mitgliedern der Kreis- und Stadt-
schülerInnenvertretungen zu-
sammen. Jede Kreis- und Stadt-
schülerInnenvertretung verfügt 
im Landesrat über eine Stimme. 
Es sollen Mitglieder aller zu ver-
tretenden Schularten im LA re-
präsentiert sein. Wenn dies nicht 
möglich ist, können weitere Kan-
didatInnen aus bereits vertrete-
nen Schularten gewählt werden. 

Mitglieder des LaVos können 
nicht dem LaRa angehören.

39. Der Landesrat ist beschlussfä-
hig, wenn mindestens die Hälfte der 
stimmberechtigten Delegierten anwe-
send ist und ordnungsgemäß eingela-
den wurde. Die Einladung zu den Sit-
zungen des Landesrats ist schriftlich 
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des Landesausschusses ist schrift-
lich unter Angabe von Ort und 
Zeit sowie vorläufiger Tagesord-
nung mindestens eine Woche außer-
halb der Ferien vor der Sitzung an 
die Delegierten zu verschicken.

40. Die dazu delegierten Mitglie-
der des Landesvorstands nehmen 
mit beratender Stimme an den Lan-
desausschusssitzungen teil und be-
richten über die Umsetzung des Ar-
beitsprogramms und der Beschluss-
lage durch den Landesvorstand.

41. Der Landesausschuss (LA) wählt 
aus seiner Mitte eineN LA-Spre-
cherIn und eineN Stellvertrete-
rIn, die für die Einladung und Ko-
ordination der Sitzungen des LA 
verantwortlich sind. Die LA-Spre-
cherInnen nehmen mit beratender 
Stimme an den Landesvorstands-
sitzungen teil. Beide LA-Spreche-
rInnen müssen zum Zeitpunkt ih-
rer Wahl SchülerInnen in Rhein-
land-Pfalz sein. Die Amtszeit endet 
durch die Wahl von NachfolgerInnen.

42. Zu den Aufgaben des LAs gehört:

a) Beratung und Unter-
stützung des LaVos;
b) die Kontrolle der laufen-
den Arbeit des LaVos;
c) die Nachwahl einzelner Mitglie-
der des LaVos oder der Bundesebene;
d) die Bestätigung und Kont-
rolle des Arbeitsberichts, wel-
chen der LaVo der LSK vorlegt;
e) die Wahl eines provisori-
schen LaVos, sollte die Mehr-
heit des LaVos zurücktreten;
f) die Beschlussfassung über den 
Haushalt und eventuelle Nach-
tragshaushalte der LSV.

43.Wenn Mitglieder des LAs zurück-
treten, können diese auf der nächs-
ten LSK nachgewählt werden, sofern 
hierzu gesondert eingeladen wurde.

unter Angabe von Ort und Zeit so-
wie vorläufiger Tagesordnung min-
destens eine Woche außerhalb der Fe-
rien vor der Sitzung an die Vorstän-
de der Kreis- und StadtschülerIn-
nenvertretungen zu verschicken.

40. Die dazu delegierten Mitglie-
der des Landesvorstands nehmen 
mit beratender Stimme an den Lan-
desratssitzungen teil und berich-
ten über die Umsetzung des Ar-
beitsprogramms und der Beschluss-
lage durch den Landesvorstand.

41. Der Landesrat (LaRa) wählt aus 
seiner Mitte eineN LaRa-Spreche-
rIn und eineN StellvertreterIn, die 
für die Einladung und Koordina-
tion der Sitzungen des LaRas ver-
antwortlich sind. Die LaRa-Spre-
cherInnen nehmen mit beratender 
Stimme an den Landesvorstands-
sitzungen teil. Beide LaRa-Spreche-
rInnen müssen zum Zeitpunkt ih-
rer Wahl SchülerInnen in Rhein-
land-Pfalz sein. Die Amtszeit endet 
durch die Wahl von NachfolgerInnen.

42. Zu den Aufga-
ben des LaRas gehört:
a) die Beratung und Unter-
stützung des LaVos;
b) die Kontrolle der laufen-
den Arbeit des LaVos;
c) die Nachwahl einzelner Mitglie-
der des LaVos oder der Bundesebene;
d) die Bestätigung und Kont-
rolle des Arbeitsberichts, wel-
chen der LaVo der LSK vorlegt;
d) die Wahl eines provisori-
schen LaVos, sollte die Mehr-
heit des LaVos zurücktreten;
e) die Beschlussfassung über den 
Haushalt und eventuelle Nach-
tragshaushalte der LSV.

43.Wenn Mitglieder des LAs zurück-
treten, können diese auf der nächs-
ten LSK nachgewählt werden, sofern 
hierzu gesondert eingeladen wurde.

Satzung der LandesschülerIn-
nenvertretung Rheinland-Pfalz 
(LSV) – derzeitige Fassung

Satzung der LSV RLP – neue  
Fassung; Antrag an die 56. LSK

Begründung
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44. Sollte die Mehrheit des LAs zu-
rücktreten, ist innerhalb von acht 
Wochen eine LSK einzuberufen.

44. Sollte die Mehrheit des LAs zu-
rücktreten, ist innerhalb von acht 
Wochen eine LSK einzuberufen.

VI. Schlussbestimmungen

45. Diese Satzung tritt in Kraft:
a) nach der Annahme durch die 43. LSK am 17.12.2007 im Mainzer Landtag,
b) nach Änderung des rheinland-pfälzischen Schulgeset-
zes im Sinne der Strukturreform in dieser Satzung,
c) nach Genehmigung dieser Satzung durch das fachlich zuständige Ministerium.

46. Außerdem ist für das Inkrafttreten der Satzung die Gründung mindestens der Hälfte der 
Kreis- und StadtschülerInnenvertretungen anhand eines protokollarischen Nachweises über 
deren ordnungsgemäße Konstituierung durch den amtierenden Landesvorstand festzustellen.

47. Diese Satzung kann durch eine LSK mit Zustimmung von zwei Dritteln der abgege-
benen Stimmen geändert werden, sofern die Anwesenheit der Hälfte der satzungsge-
mäßen Delegierten auf der LSK bei der Abstimmung zu diesem Punkt festgestellt wer-
den kann. Satzungsändernde Anträge müssen mit der Einladung verschickt werden.

Geändert auf der 52. LSK vom 
27.-29. Mai 2011 am Sophie-Hed-
wig-Gymnasium Diez.

Geändert auf der 52. LSK vom 
27.-29. Mai 2011 am Sophie-Hed-
wig-Gymnasium Diez.

Geändert auf der 56. LSK vom 
30.11.-02.12.2012 in Enkenbach-Al-
senborn bzw. der 57. LSK am
Soundsovielten in Soundso.

Satzung der LandesschülerIn-
nenvertretung Rheinland-Pfalz 
(LSV) – derzeitige Fassung

Satzung der LSV RLP – neue  
Fassung; Antrag an die 56. LSK

Begründung
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Übersicht über die Struktur der LSV in der beantragten Fassung

Landesrat (LaRa)

- 36 Mitglieder
- höchstes beschlussfassendes Gremium 

zwischen den LSKen
- Beratung und Unterstützung des LaVos

- Kontrolle der laufenden LaVo-Arbeit
- Beschlussfassung über den Haushalt

Landesvorstand (LaVo)

- 5-10 gleichberechtigte ReferentInnen
- Umsetzung der LSK-Beschlusslage 

- Außenvertretung der LSV gegenüber 
Öffentlichkeit und Ministerium

- organisatorische Arbeiten der LSV

LandesschülerInnenkonferenz (LSK)

- ca. 118 Delegierte tagen mindestens 2x im Jahr
- höchstes beschlussfassendes Gremium der LSV
- fällt Entscheidungen über grundsätzliche, die SchülerInnen 
betreffende politische und organisatorische Fragen 
- wählt zu Beginn des Schuljahrs den LaVo
- LSK-Beschlüsse sind für den LaVo bindend 

36 Stadt- und Kreis-SchülerInnenvertretungen (SSV/KrSV)

- wählen 2–7 Delegierte zur LandesschülerInnenkonferenz
- regionale SV-Arbeit: wählen zwei Delegierte für den Austausch mit dem Schulträger
- Austausch der Schulen: wählen 3 Basisbeauftragte, die Kontakt zu den örtlichen SVen halten 
- wählen einen Vorstand, der vom LaVo regelmäßig über aktuelle Projekte informiert wird und der 
jeweils ein Mitglied in den Landesrat entsendet

ca. 700 Schulen (alle mit Sekundarstufe I+II)

KlassensprecherInnenversammlung oder SchülerInnenvollversammlung wählt:
- 2 Delegierte in die Stadt- oder Kreis-SV

2 Delegierte

kontrolliertwählt

entsendet je ein  
Vorstandsmitglied 

2-7 Delegierte

kontrolliert

entsenden

entsenden

unterstützt

- Vorstand
- 2 Delegierte zum Schul-
trägerausschuss
- 3 Basisbeauftragte

wählen

Struktur der LSV – NEU –
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Übersicht über die Struktur der LSV in der aktuellen Fassung
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Delegiertenverteilung der LSK AktuellNeu (zu Antrag S 1)
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Protokoll der 54. LSK *  

am 12. Dezember 2011 

im Mainzer Landtag

Montag, 12. Dezember 2011

TOP 1:
• Begrüßung
• Feststellung der 

Beschlussfähigkeit
• Beschluß der Tagesordnung
Die Tagesordnung wird wie 
folgt angenommen:

TOP 1: Begrüßung, Feststel-
lung der Beschlussfähigkeit, Be-
schluss der Tagesordnung, Wahl 
des Präsidiums, Einführung: Was 
ist eine LSK?, Vorstellung der Äm-
ter, Vorstellung der AGen
TOP 2: Genehmigung der Pro-
tokolle der 52.* und 53. 
LandesschülerInnenkonferenz
TOP 3: Verabschiedung des Ar-
beitsprogramms 2011/12*
TOP 4: Entlastung des Lan-
desvorstandes und der Bun-
desdelegation 2011/2012
TOP 5: Vorstellung der Ämter
TOP 6: Wahlen zum Landes-
vorstand, Wahlen zur Bundes-
ebene, Wahlen zum Landesaus-
schuss, Wahl der EinsteigerInnen-
LSV, Wahl der Lichtblick-Redakti-
on, Wahl der KassenprüferInnen
TOP 7: Behandlung der An-
träge an die 53.* und 54. 
LandesschülerInnenkonferenz
TOP 8: Sonstiges

Hinweis:

Da die mit einem * gekennzeichneten 
Punkte der Tagesordnung von der 52. 
LSK vom 27.-29.5.2010 in Diez wegen 
Beschlussunfähigkeit vertagt wur-
den, ist die Zahl der anwesenden De-
legierten gem. § 49 (1) Satz 2 des rhein-
land-pfälzischen Schulgesetz es für 
die Beschlussfassung zu diesen Punk-
ten bei der 53. LSK nicht relevant.

• Wahl des Präsidiums 
In das Präsidium werden ge-
wählt: 
Präsident/in: Basti Gräber M.a.S. , 
Stellvertreter/in: Philipp Bodew-
ing M.a.S. 
Technischer Assistent/in: 
Lea Konitz M.a.S./0N/3E, 
stellvertretende/r technische/r 
Assistent/in: Lene Schmahl 
M.a.S./0N/7E 
Protokollant/in: Niklas Being-
haus M.a.S./0N/0E, Stellvertre-
ter/in: Serwan Basibüyük M.a.S.

• Einführung: Was ist eine LSK? 
Lene stellt einen GO-Antrag: Re-
derecht für Gäste. Keine Ge-
genrede -> angenommen.

• Die LSK ist nicht beschlussfä-
hig. (61 komissarisch und rich-
tig gewählte Delegierte), 30 Gäste

• Wahl des Wahlausschusses:
Es stellen sich zur Wahl: Offene Wahl:  
Daniel Müller: 50 Ja, 0 Nein,  
0 Enthaltungen
René Baumecker: 21 Ja, 2 Nein,  
24 Enthaltungen
Jonas Blume: 33 Ja, 2 Nein, 
11 Enthaltungen
Melanie Gross: 52 Ja, 0 Nein,  
3 Enthaltungen
Pascal Rößler: 4 Ja, 8 Nein, 
37 Enthaltungen
Timo Crames: 4 Ja, 13 Nein, 
28 Enthaltungen
Daniel, Melanie und Jonas in 
den Wahlausschuss gewählt.
• Vorstellung der Ämter

TOP 2:
• Genehmigung des Pro-

tokolls der 52. LSK *
Änderungsanträge zum Pro-
tokoll der 52. LSK:

Das Protokoll wird bei M.a.S., 
0 Nein-Stimmen und 11 Ent-
haltungen angenommen.
• Genehmigung des Pro-

tokolls der 53. LSK
VV des Präsidenten: Verschie-
bung des Punktes auf einen Zeit-
punkt nach den Wahlen. -> kei-
ne Gegenrede, angenommen.
Änderungsanträge zum Pro-
tokoll 53. LSK:
Das Protokoll wird bei XX Ja-, XX 
Nein-Stimmen und XX Enthal-
tungen (nicht) angenommen.

TOP 3: Entlastung des Lan-
desvorstands und der Bun-
desdelegation 2010/11
...des Landesvorstands:
Alexandra Stümpert: dafür 42; da-
gegen 0; Enthaltung 2; -> entlastet
Klara Mladinic: dafür 48; dage-
gen 0; Enthaltung 0; -> entlastet
Lina Brüssel: dafür 45; dage-
gen 1; Enthaltung 3; -> entlastet
Niklas Beinghaus: dafür 50; dage-
gen 0; Enthaltung 5; -> entlastet
Pablo Di Cagno: dafür 49; dage-
gen 1; Enthaltung 5; -> entlastet
Sebastian Gräber: dafür 55; dage-
gen 0; Enthaltung 2; -> entlastet
Sebastian Waic: dafür 60; dage-
gen 0; Enthaltung 0; -> entlastet
Nikolai Hahn: dafür 38; dage-
gen 5; Enthaltung 14; -> entlastet
Michelle Paulus: -> kooptiert
Miriam Koelges: -> kooptiert

... der Bundesdelegation
Sebastian Waic: dafür 60; dage-
gen 0; Enthaltung 0; -> entlastet
Kevin Frantz: dafür 51; dage-
gen 0; Enthaltung 4; -> entlastet
Klara Mladinic: dafür 54; dage-
gen 0; Enthaltung 1; -> entlastet
Niklas Beinghaus: dafür 48; dage-
gen 1; Enthaltung 5; -> entlastet

TOP 4: Behandlung der vertag-
ten Anträge an die 52. LSK*

Antrag VA1: Erziehung zu 
kritischem Denken
AntragstellerIn: LaVo 2010/2011
Antragstext:

Hinweis:
Da die mit einem * gekennzeichneten Punk-

te der Tagesordnung von der letzten, 55. 
LSK vom 27.-29. April 2012 in Bad Kreuz-
nach wegen Beschlussunfähigkeit vertagt 
wurden, ist die Zahl der anwesenden De-

legierten gem. § 49 (1) Satz 2 des rheinland-
pfälzischen Schulgesetzes für die Beschluss-
fassung zu diesen Punkten bei der 56. LSK 
nicht relevant – das heißt, wir können über 

diese Punkte in jedem Fall beschließen.
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Die LSV Rheinland-Pfalz soll sich für 
eine Erziehung zu kritischem Denken 
an Schulen in Rheinland-Pfalz ein-
setzen. Dazu soll unter anderem im 
Schulgesetz des Landes Rheinland-
Pfalz der Paragraph §1 (2) die Passage
„In Erfüllung ihres Auftrages er-
zieht die Schule[...]zur Bereitschaft, 
Ehrenämter und soziale und po-
litische Aufgaben im freiheit-
lich-demokratischen und sozia-
len Rechtsstaat zu übernehmen[...]“
geändert werden in:
„In Erfüllung ihres Auftrages er-
zieht die Schule [...] zur Bereitschaft, 
Ehrenämter und soziale und politi-
sche Aufgaben zu übernehmen so-
wie kritisch politsche und gesell-
schaftliche Systeme und Handlung 
unter Berücksichtigung der histori-
schen Bedeutung und im internatio-
nalen Vergleich zu beleuchten [...].“
Weiterhin möge sich die LSV für 
eine Änderung der Landesverfas-
sung bezüglich Artikel 33 „‘Grund-
sätze für die Schulerziehung‘
Die Schule hat die Jugend zur [...] 
zu sittlicher Haltung und berufli-
cher Tüchtigkeit und in freier, de-
mokratischer Gesinnung im Geiste 
der Völkerversöhnung zu erziehen.
in
„‘Grundsätze für die Schulerziehung‘
Die Schule hat die Jugend [...] zu sitt-
licher Haltung und beruflicher Tüch-
tigkeit und in kritischer Auseinan-
dersetzung mit politischen Syste-
men, Handlung und der freien, de-
mokratischen Gesinnung im Geis-
te der Völkerversöhnung, deren his-
torischer Bedeutung und dem inter-
nationalen Vergleich zu erziehen.“
Außer der alleinigen theoretischen 
und juristischen Änderung im Schul-
gesetz bzw. Der rheinlandpfälzischen 
Landesverfassung soll der Landes-
vorstand weiterhin Aktionen star-
ten, die die Forderung und vor al-
lem deren Umsetzung durch das Bil-
dungsministerium unterstützen und 
sich unter anderem für eine kriti-
schere Auseinandersetzung mit poli-
tischen und gesellschaftlichen The-
men in der Unterrichtsgestaltung, 
aber insbesondere auch im allge-
meinen Schulalltag aussprechen.

Ja Nein Enthaltung

Antrag VA2: Frauenrolle in Schul-
büchern und Lehrplänen
AntragstellerIn: LaVo 2010/2011

Antragstext:
Der Landesvorstand der Landesschü-
lerInnenvertretung Rheinland-Pfalz 
soll sich für eine kritische Hinterfra-
gung und Bearbeitung der Rolle der 
Frau in Schulbüchern und in Lehrplä-
nen einsetzen. Es soll nicht das ver-
altete Bild der Frau des 19. Jahrhun-
derts beibehalten, sondern die Rolle 
der emanzipierten Frau gestärkt wer-
den. Die Lehrpläne in Deutsch und 
Geschichte sollen mehr Frauen behan-
deln und im Unterricht soll die Rolle 
der Frau in den einzelnen Geschichts- 
und Literaturepochen kritisch be-
trachtet und behandelt werden.
Ja Nein Enthaltung

Antrag VA3: Religionsunter-
richt und religiöse Bezüge

AntragstellerIn: Sebastian Gräber
Antragstext:
Die 52. LSK möge beschließen: Der 
Landesvorstand soll sich dafür ein-
setzen, dass religiöse Bezüge, vor al-
lem der Satz zur Erziehung zur Got-
tesfurcht innerhalb der Schule, aus 
der rheinlandpfälzischen Landes-
verfassung gestrichen werden. Statt-
dessen fordert die LSV weiterhin ein 
neutrales Unterrichtsfach zum Er-
satz des aktuellen Religionsunterrich-
tes. Dieser Unterricht soll ein objek-
tives Bild über verschiedene Religio-
nen, Weltanschauungen und Ethik ge-
ben sowie über Religionskritik auf-
klären und somit einen umfassen-
den Eindruck bei den SchülerInnen 
schaffen. Der Besuch eines spezifi-
schen Religionsunterrichtes, den es 
für alle Weltreligionen geben muss, 
soll freiwillig neben dem neuen Un-
terrichtsfach angeboten werden und 
ab der Klassenstufe 7 wählbar sein.
Ja Nein Enthaltung
MAS 4 1

Antrag VA4: Bildungsföderalismus

AntragstellerIn: Sebastian Gräber
Antragstext:
Die 52. LSK möge beschließen: Die 
LSV Rheinland-Pfalz soll sich bei ei-
ner Lockerung des Kooperationsver-
botes zwischen Bund und Ländern 
dafür einesetzen, dass die Kompe-
tenz der Länder uneingeschränkt er-
halten bleibt. Eine Lockerung zur fi-
nanziellen Unterstützung wird durch-
aus gewünscht, eine Kompetenz-
vermischung oder gar eine Über-
nahme durch das Bundesminis-
terium lehnt die LSV jedoch ab.
Ja Nein Enthaltung

Antrag VA5: Vertrauenslehrer

AntragstellerIn:Lukas Böhm
Antragstext:
Die LSK möge Punkt 4 des 
Grundsatzprogramms um fol-
genden Text ergänzen:
„4.1 VertrauenslehrerInnen
Um ihrem Anspruch, die Vertre-
tung für alle SchülerInnen in Rhein-
land-Pfalz zu sein, auch gerecht we-
den zu können, fordert die LSV die 
stärkere Förderung und Weiterent-
wicklung des Amtes der Vertrau-
nes-/VerbindungslehrerInnen. Mög-
lichkeiten dazu sind beispielswei-
se eine Reduzierung der Anzahl 
der Wochenstunden für eine/n Ver-
trauenslehrerIn, eine höhere Be-
zahlung, das Ausbauen der Rech-
te der VertrauenslehrerInnen oder 
die Entbindung von der gleichzeiti-
gen Rolle eines/r Klassenlehrers/in.
Ja Nein Enthaltung

TOP 5: Verabschiedung 
des Arbeitsprogramms

Antrag A1: Arbeitsprogramm 
für den Landesvorstand und 
die Bundesdelegation 2011/12

AntragstellerInnen: Lan-
desvorstand 2010/11
Antragstext:
Strukturreform der LSV
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• Der Landesvorstand soll da-
für sorgen, dass die Umstrukturie-
rung der LSV/GG zu einer SchülerIn-
nenvertretung aller Schularten wei-
terhin möglichst reibungslos ver-
läuft. Dies bedeutet insbesondere, 
dass intensiv am Aufbau der Kreis- 
und Stadt-SVen gearbeitet wird. 
• Bei dem Aufbau soll der Landesvor-
stand die Aktiven vor Ort durch Mo-
bilisierung, Einladung zu den Tref-
fen, Anwesenheit und Moderati-
on bei Sitzungen unterstützen. Da-
bei soll darauf hingearbeitet wer-
den, dass diese Aufgaben von den 
Vorständen selbstständig übernom-
men werden und nur noch Kon-
takt per EMail notwendig ist.
• Der Landesvorstand soll zur bes-
seren Kommunikation in den Kreis- 
und Stadt-SVen die E-Mail-Vertei-
ler moderieren. Auch soll die Be-
treuung der Kreis- und Stadt-SVen, 
wenn möglich gleichmäßig, un-
ter den LaVoMis aufgeteilt werden.
• Der Landesvorstand soll nach Wah-
len einer Kreis- oder Stadt-SV in Zu-
sammenarbeit mit Aktiven vor Ort 
den Schulträger, das Bildungsmi-
nisterium, die Landtagsfraktionen 
und die Öffentlichkeit informieren. 
• Bei der Strukturreform soll beson-
ders Wert auf den Aufbau und die 
Einbindung der SVen von Förder- und 
Berufsbildendenschulen in Zusam-
menarbeit mit den jeweiligen Schul-
leiterInnenverbänden gelegt werden.
•Um eine größere Basisbeteiligung 
zu fördern und für mehr Transparenz 
zu sorgen, soll der Landesvorstand 
dem Forum auf der LSV-Homepage 
mehr Aufmerksamkeit widmen und 
dieses benutzerfreundlich gestalten.

ÄA1 (LaVo 2010/2011):
Füge unter „Strukturreform“ ein:
Der Landesvorstand evalu-
iert die Erfolge und Struktur der 
Kreis- und Stadt-Sven und ent-
wickelt neue Methoden zur Un-
terstützung vor allem im Hin-
blick auf die Beschlussfähigkeit.
ÄA2 (Lavo 2010/2011):
Füge unter „Demokratisierung“ ein:

Ein Mitglied des LaVo oder der Bun-
desebene nimmt an der Enquête-Ko-
mission zu mehr Demokratie teil 
und stellt die Ideen der LSV zu mehr 
Demokratie teil und stellt die Ide-
en der LSV zu Demokratisierung 
und dem Thema „Wahlalter 16“ vor.

SV-Bildung
• Der Landesvorstand soll darauf hin-
arbeiten, dass die SchülerInnen durch 
den Sozialkundeunterricht/alternativ 
über die VertrauenslehrerInnen über 
ihre Rechte und Pflichten aufgeklärt 
werden. Ebenso sollen die Partizipa-
tionsmöglichkeiten von SchülerInnen 
in der Schule aufgezeigt werden. Dies 
kann durch eine angestrebte gesetzli-
che Reglementierung erreicht werden.
• Es soll einen landesweiten „Tag 
der SchülerInnenrechte'' geben, die-
ser soll kombiniert werden mit re-
gionalen Treffen der SchülerIn-
nenrechte bei dem die SchülerIn-
nen über ihre Rechte informiert wer-
den. Er soll in Kooperation mit dem 
MBWWK, Insitiut für LehrerInnen-
fortbildungen (ILF), Pädagogisches 
Landesinstitut (PL) und Serviceagen-
tur Ganztägiglernen(SAG) ausge-
führt werden. Der Tag der Schüle-
rInnenrechte soll eine Abschlussver-
anstaltung sein, bei der der Öffent-
lichkeit die Ergebnisse und Forde-
rungen der LSV präsentiert werden.
• Der Landesvorstand soll darauf hin 
wirken, dass es künftig Fortbildungen 
für SVen und VerbindungslehrerIn-
nen im Institut für schulische Fortbil-
dung (LfB) gibt. Dafür sollen Gelder 
aus dem Landeshaushalt bereitgestellt 
werden und ein Seminarkonzept in 
enger Zusammenarbeit zwischen LSV, 
MBWWK und dem pädagogischen 
Landesinstitut (PL) erstellt werden.
• Der Landesvorstand soll sich da-
rum kümmern, dass SVen Semina-
re zur Weiterbildung angeboten wer-
den. Dabei soll sich auch um eine kon-
struktive Zusammenarbeit mit dem 
SV-Bildungswerk e.V. und dem daran 
angegliederten „SVBerater(Innen)“- 
Projekt bemüht werden.

• Die Kommunikation und der Wis-
sensaustausch unter den SVen in 
den einzelnen Kreis- und Stadt- 
SVen soll gefördert werden.
• Der Landesvorstand soll sich 
um inhaltliche Seminar zu klas-
sischen SV-Themen und da-
rüber hinaus bemühen. 

Publikationen
• Der Landesvorstand soll mindes-
tens einmal im Monat „SV-Tipps“ 
über den E-Mail-Verteiler verschi-
cken. Die „SV-Tipps“ leisten den SVen 
konkrete Unterstützung für die Ar-
beit an ihrer Schule, indem sie Tipps, 
Hinweise und Erläuterungen zur SV-
Praxis geben. Der Text soll via E-Mail 
als PDF-Dokument angehängt wer-
den, was das leichte Ausdrucken 
und Abheften ermöglicht, und au-
ßerdem auf der Homepage veröffent-
licht werden. Nach Veröffentlichung 
des SV-Tipp Z sollen weiterhin mo-
natlich „SV-Tipps“ ohne alphabeti-
sche Reihenfolge verschickt werden. 
• Ein Landesvorstandsmitglied soll 
sich um den Kontakt zur Redakti-
on des Lichtblicks kümmern und da-
für sorgen, dass zwei Ausgaben wäh-
rend der Amtszeit erstellt werden. 
Dabei soll verstärkt auf die Mitar-
beit von SchülerInnen gesetzt wer-
den, die nicht im Redaktionsteam 
sind, aber Interesse am Schreiben von 
einzelnen Artikeln haben. Hier soll 
auch die Möglichkeit der Basisbetei-
ligung (zum Beispiel in Form von Le-
serInnenbriefen) gefördert werden.
• Mindestens zwei Mitglieder des 
Landesvorstandes sollen sich um 
die Fertigstellung der aktuellen 
Vorlage des SV-Handbuchs küm-
mern. Ihnen steht es dabei frei, wei-
tere ExpertInnen, (Nicht-) Schü-
lerInnen und vor allem Ehemali-
ge Artikel schreiben zu lassen.
• Der Landesvorstand soll sich um die 
Produktion von Merchandise küm-
mern, z.B. Kugelschreiber, Aufkle-
ber, Feuerzeuge, T-Shirts, Spuckis.
• Der Landesvorstand soll weitere 
wichtige Publikationen fertig stellen, 
wie z.B. Plakate mit Zitaten aus Vor-
schriften/Gesetzen, die grundlegen-
de Rechte von SchülerInnen erklären.
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• Der Landesvorstand soll Rund-
schreiben zusätzlich zum Post-
wege auch auf digitalem Wege 
versenden. Pressearbeit
• Ein Landesvorstandsmitglied soll 
dafür sorgen, dass mindestens je-
den Monat eine Pressemitteilung zu 
Themen der LSV und aktuellen De-
batten herausgegeben wird. Zu aktu-
ellen Debatten sollen entsprechend 
mehr PMs veröffentlicht werden.
• Die Pressekonferenzen des 
MBWWK und anderer Bildungs-
verbände sollen so oft wie mög-
lich besucht werden.
• Der Landesvorstand soll sich darum 
bemühen, dass der Kontakt zu den öf-
fentlichen Medien ausgebaut und er-
weitert wird und Termine und Ver-
anstaltungen der LSV in der Öffent-
lichkeit wahrgenommen werden.
• Der Landesvorstand soll auch im 
Bereich der Pressearbeit die Koope-
ration mit anderen Organisationen 
und Verbänden suchen und gemein-
sam auf Probleme aufmerksam ma-
chen, z.B. mit der GEW und dem LEB. 

Schulgesetznovelle
• Der Landesvorstand soll sich inten-
siv mit der Überarbeitung des Schul-
gesetzes auseinandersetzen und die 
Treffen im Ministerium besuchen. Er 
soll sich insbesondere für die Rech-
te des Schulausschusses und für 
eine Vernetzungsplattform für Ver-
bindungslehrerInnen einsetzen. 

Landesarbeitskreise
• Der Landesvorstand soll die neu 
entstehenden LAKe im Aufbau un-
terstützen und im Rahmen der ei-
genen Möglichkeiten an Sitzun-
gen und Projekten teilnehmen. Ins-
besondere sollen BasisschülerIn-
nen zur Mitwirkung in den LA-
Ken motiviert werden. Es sollen re-
gelmäßige Treffen stattfinden.

Demokratisierung
• Der Landesvorstand soll sich da-
für einsetzen, dass die Kreis- und 
Stadt-SVen ein Stimmrecht in den 
Schulträgerausschüssen erhalten.

• Der Landesvorstand soll weiter-
hin in der Transfergruppe „De-
mokratie lernen und leben“ im 
MBWWK mitarbeiten und enga-
giert sich beim Ausbau des Netz-
werkes demokratischer Schulen.
• Der Landesvorstand soll für die fi-
nanzielle Unterstützung des 7. Lan-
desdemokratietages im Herbst 2012 
sorgen und engagiert sich inhalt-
lich bei dessen Vorbereitung.
• Der Landesvorstand soll in Zu-
sammenarbeit mit dem PL eine Bro-
schüre mit Informationen zum Auf-
bau zu demokratischen Struk-
turen in Schulen entwickeln.
Ganztagsschulprogramm
• Der Landesvorstand soll den Kon-
takt zur Servicestelle Jugendbe-
teiligung sowie der Serviceagen-
tur Ganztägig Lernen in Spey-
er beibehalten und ausbauen.
• Mindestens zwei VertreterInnen 
der LSV sollen den Ganztagsschul-
kongress im Winter 2012 besuchen.

Bundesebene
• Die exekutiven Gremien (Landes-
vorstand und Bundesdelegierte) sollen 
sich für eine bundesweite Interessen-
vertretung von SchülerInnen einset-
zen. Dies soll in Form eines aktionsbe-
dingten bundesweiten Vernetzungs-
bündnisses geschehen. Die LSKen der 
anderen Bundesländer sollen regelmä-
ßig besucht werden. Außerdem sollen 
die LSVen der anderen Bundesländer 
zu unseren LSKen eingeladen werden. 
• Es soll sich dafür eingesetzt werden, 
dass regelmäßige Treffen des freien 
Zusammenschluss der Landesschüle-
rInnenvertretungen (FZL) stattfinden.

Bildungsfinanzierung
• Der Landesvorstand soll sich wei-
terhin an der Debatte um Studienge-
bühren beteiligen und entsprechende 
Aktionen gegen Studiengebühren or-
ganisieren und selbst durchführen.
• Der Landesvorstand soll sich da-
für einsetzen, dass das „Kopiergeld“ 
oder „Mediengeld“, das an Schu-
len erhoben wird, abgeschafft wird.

• Der Landesvorstand soll sich 
weiterhin für Lernmittelfrei-
heit und kostenlose SchülerIn-
nenbeförderung einsetzen.

Sommercamp
• Die LSV soll auch 2012 wie-
der ein Sommercamp, wenn mög-
lich nur durch Drittmittelfi-
nanzierung, durchführen.

Bildungsstreik
• Die LSV soll zusammen mit ande-
ren Verbänden und Organisationen 
den Bildungsstreik nachbereiten und 
weitere Bildungsstreik-Aktivitäten in 
der Vorbereitung und Durchführung 
kritisch verfolgen und gegebenen-
falls unterstützen. Nötigenfalls sollen 
eigene Initiativen gestartet werden.

Sexualität
• Der Landesvorstand soll sich 
um eine bessere Aufklärung im 
Allgemeinen, sowie an Schu-
len im Besonderen bemühen.
• Mindestens ein CSD in RLP so-
wie die Sommerschwüle soll von 
der LSV unterstützt werden.
• Die LSV soll sich weiterhin für 
eine Überarbeitung der Sexual-
kunderichtlinien einsetzten.
• In Zusammenarbeit mit 
SchLAU soll ein inhaltliches Se-
minar durchgeführt werden.

Umwelt
• Der Landesvorstand soll sich stärker 
um Umwelterziehung bemühen und 
ausgewählte Projekte unterstützen.

Antirassismus
• Mindestens ein Vorstandsmit-
glied soll regelmäßig die Tref-
fen des Netzwerks für Demokra-
tie und Courage besuchen.
• Der Landesvorstand soll ausge-
wählte Demonstrationen und Ak-
tionen gegen Rassismus unter-
stützen, wie  z.B. die Ausstel-
lung „Tatort Rheinland-Pfalz“.

Datenschutz
• Der Landesvorstand soll die Ent-
wicklung rund um die (in einigen 
Bundesländern geplante) Einführung 



47

Reader zur 56. LSK

Inhalte

der „SchülerInnen-ID“ verfolgen 
und eine bundesweite Kampagne 
mit den anderen LSVen, Elternbeirä-
ten und weiteren Kooperationspart-
nerInnen dagegen durchführen.
• Der Landesvorstand soll auf die 
Abschaffung von „Pädagogischen 
Schulnetzwerken“, die Zensur und 
Kontrolle von SchülerInnen ermög-
lichen, wie MNS+, hinwirken. 
• Der Landesvorstand soll sich wei-
terhin gegen jegliche datenschutz-
rechtlich fragliche Aktion in Deutsch-
land aussprechen (wie z.B. die Ein-
führung der einheitlichen Steu-
ernummer, die Vorratsdatenspei-
cherung, das BND-Gesetz etc.).
• Der Landesvorstand soll 
sich für eine bessere Aufklä-
rung über den Umgang mit So-
cial Networks einsetzen.

Landesjugendhilfeauschuss
• Der Sitz der LSV als beratendes 
Mitglied im Landesjugendhilfeau-
schuss soll genutz werden. Die Sitzun-
gen und wenn möglich auch die ei-
nes Fachausschusses (z.B. FA1) sol-
len von einem zuständigen Mit-
glied regelmäßig besucht werden.

Ehemaligentreffen
• Die LSV veranstaltet ein Ehe-
maligentreffen am 27.12.2011.

Förderverein
• Der Landesvorstand soll den För-
derverein unterstützen und re-
gelmäßig die Treffen besuchen.

Kontakt
• Der Landesvorstand soll nach 
Möglichkeit zu folgenden Or-
ganisationen Kontakt aufbau-
en bzw. diesen verbessern:
- den politischen Organisatio-
nen, Verbänden und Parteien
- dem Ministerium für Bildung, Wis-
senschaft, Jugend und Kultur
- den LandesschülerInnenvertre-
tungen anderer Bundesländer
- dem Landeselternbei-
rat/ Bundeselternbeirat
- den LehrerInnengewerk-
schaften und -Verbänden
- der DGB-Jugend

- dem AStA der Univer-
sität Mainz und weiteren 
Studierendenvertretungen
• Der Landesvorstand versendet min-
destens einmal pro Quartal eine In-
fo-Mail an die oben genannten Ver-
bände und Organisationen und wei-
tere, in der über aktuelle Projekte und 
die Arbeit der LSV informiert wird.
• Durch den Kontakt zu anderen SV-
Bildungsorganisationen soll ein re-
ger Austausch über SVBildungsmaß-
nahmen entstehen. Auch die Durch-
führung gemeinsamer Projekte (z.B. 
SV-Seminare) soll angestrebt werden. 
Dies soll langfristig zur Erarbeitung 
von SV-Bildungsstandards führen.

ÄA3: “Kontakt” an folgen-
den Stellen:... zu folgenden Or-
ganisationen bzw. Gremien...
- dem Landesausschuss der LSV RLP
Abstimmung: Mehrheit auf Sicht, 
19-Nein, 18-Enthaltungen
Ja Nein Enthaltung
M.a.S 0 5

GO-Antrag zur direkten Abstim-
mung, Inhaltliche Gegenrede
Abstimmung: Mehrheit auf Sicht, 
12-Nein, 9-Enthaltungen

TOP 6: Wahlen zum Landes-
vorstand, Wahlen zur Bundes-
ebene, Wahlen zum Landesaus-
schuss, Wahl der EinsteigerInnen-
LSV, Wahl der Lichtblick-Redakti-
on, Wahl der KassenprüferInnen

GO-Antrag auf Verschie-
bung der Wahlen nach die Pau-
se. Inhaltliche Gegenrede.
Abstimmung: 7 Ja-Stimmen, M.a.S. 
Nein, 7 Enthaltungen. -> abgelehnt.

GO-Antrag auf 5-minütige Pau-
se. Inhaltliche Gegenrede.
34 Ja-Stimmen, 19 Nein-Stim-
men, 6 Enthaltungen.

- … zum Landesvorstand
Es kandidieren:
1. Wahlgang
Die Auszählung der Stim-
men ergibt für:

Amelie Heller: 62 Ja-Stim-
men, 4 Nein-Stimmen, 5 Enthal-
tungen -> Nimmt Wahl an.
Merveille de Oliveira: 64 Ja-Stim-
men, 0 Nein-Stimmen, 6 Enthal-
tungen -> Nimmt Wahl an.
Pablo di Cagno: 47 Ja-Stim-
men, 6 Nein-Stimmen, 20 Ent-
haltungen -> Nimmt Wahl an.
Lina Brüssel: 46 Ja-Stimmen, 
15 Nein-Stimmen, 8 Enthal-
tungen -> Nimmt Wahl an.
Kevin Frantz: 40 Ja-Stimmen, 
13 Nein-Stimmen, 18 Enthal-
tungen -> Nimmt Wahl an.
David Stoffel: 46 Ja-Stimmen, 
7 Nein-Stimmen, 17 Enthal-
tungen -> Nimmt Wahl an.
Julio Pires: 51 Ja-Stimmen, 8 
Nein-Stimmen, 12 Enthaltun-
gen -> Nimmt Wahl an.
Anne Müller: 55 Ja-Stimmen, 
5 Nein-Stimmen, 7 Enthaltun-
gen -> Nimmt Wahl an.
Max Orth: 36 Ja-Stimmen, 14 
Nein-Stimmen, 18 Enthaltun-
gen -> Nimmt Wahl an.
Laurens-Lin Sill : 9 Ja-Stim-
men, 52 Nein-Stimmen, 10 Ent-
haltungen -> Nicht gewählt.
Marcel Budzynski: 30 Ja-Stim-
men, 15 Nein-Stimmen, 25 Ent-
haltungen -> Nicht gewählt.
GO-Antrag auf Beschrän-
kung der Redezeit auf 1 Minu-
te: Inhaltliche Gegenrede.
Dafür: 20 Ja, 25 Nein, 22 Ent-
haltungen. -> abgelehnt.

GO-Antrag auf Schließung der Redne-
rInnen-Liste: Inhaltliche Gegenrede
M.a.S. Ja, 14 Nein, 5 Enthaltungen.

GO-Antrag auf Fragen nur an einzel-
ne Personen. Inhaltliche Gegenrede
41 Ja, 21 Nein, 12 Enthaltungen.

Somit sind in den Landes-
vorstand gewählt:
Amelie Heller, Merveille de Oliveira, 
Gaetano-Pablo-Daniel Di Cagno, Ke-
vin Frantz, David Stoffel, Julio Pires, 
Anne Müller, Max Orth, Lina Brüssel
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GO-Antrag auf eine weitere Fra-
gerunde mit Fragen für jeweils 
alle KandidatInnen. Inhaltliche
Gegenrede.
13 Ja, 21 Nein und 13 Enthaltungen.
Keine weitere Aussprache.

GO-Antrag auf 5min Pau-
se. Inhaltiche Gegenrede.
18 Ja, 13 Nein, 12 Enthaltungen.
Pause bis 16:40 Uhr.

GO-Antrag auf keinen weiteren 
Wahlgang. Inhaltliche Gegenrede.
11 Ja, 22 Nein, 14 Enthaltungen.

- … zur Bundesebene
Es kandidieren:
Die Auszählung der Stim-
men ergibt für:
Marcel Budzynski: 28 Ja-Stim-
men, 17 Nein-Stimmen, 12 Ent-
haltungen -> Nicht gewählt.
Dennis Hoffmann: 20 Ja-Stim-
men, 22 Nein-Stimmen, 15 Ent-
haltungen -> Nicht gewählt.
Niclas Schmarbeck : 21 Ja-Stim-
men, 18 Nein-Stimmen, 11 Ent-
haltungen -> Nicht gewählt.
Johannes Domnick: 31 Ja-Stim-
men, 6 Nein-Stimmen, 6 Enthal-
tungen -> Nimmt Wahl an.
Yannic Brothers: 15 Ja-Stim-
men, 25 Nein-Stimmen, 0 Ent-
haltungen -> Nicht gewählt.
Nico Saggese: 14 Ja-Stim-
men, 14 Nein-Stimmen, 22 Ent-
haltungen -> Nicht gewählt.
Sebastian Gräber: 49 Ja-Stim-
men, 5 Nein-Stimmen, 2 Enthal-
tungen -> Nimmt Wahl an.
Lina Brüssel: 39 Ja-Stimmen, 
14 Nein-Stimmen, 3 Enthal-
tungen -> Nimmt Wahl an.
Niklas Beinghaus: 33 Ja-Stim-
men, 15 Nein-Stimmen, 10 Ent-
haltungen -> Nimmt Wahl an.
Ronja Grüniger: 33 Ja-Stim-
men, 13 Nein-Stimmen, 14 Ent-
haltungen -> Nimmt Wahl an.
Marie Harder: 13 Ja-Stim-
men, 24 Nein-Stimmen, 20 Ent-
haltungen -> Nicht gewählt.
Pascal Rößler: 2 Ja-Stimmen, 
40 Nein-Stimmen, 10 Enthal-
tungen -> Nicht gewählt.

GO-Antrag auf Schließung der Red-
nerliste, Inhaltliche Gegenrede
Abstimmung: 17-Ja, 12-
Nein, 11-Enthaltungen

GO-Antrag auf offene Wahl, For-
melle Gegenrede -> abgelehnt

GO-Antrag auf Verkürzung 
der Redezeit auf 1 Minute
-> angenommen

GO-Antrag auf sofortige Abstimmung
Abstimmung: 23 Ja, 11-
Nein, 3-Enthaltungen

Somit sind in die Bun-
desebene gewählt:

- … zum Landesausschuss
Es kandidieren:
Lea Konitz, Klara Mladinic, Cars-
ten Braband, René Baumecker, Da-
niel Schrubba, Sarah Zorn, Max
Priester, Ricarda Rahm, Sebasti-
an Graf, Julius Strey, Sophie Ot-
to-Lipp, Rabab Douwa, Bastian
Gadomski, Niclas Schmarbeck, De-
bora Dierl, Johanna Ferber, Lu-
kas Lanio und Laurenz Lin Sill.

Die Auszählung der Stim-
men ergibt für:
Lea Konitz: 45 Ja-Stimmen, 2 
Nein-Stimmen, 3 Enthaltun-
gen -> Nimmt Wahl (nicht) an.
Klara Mladinic: 38 Ja-Stimmen, 
6 Nein-Stimmen, 6 Enthaltun-
gen -> Nimmt Wahl (nicht) an.
Carsten Braband: 36 Ja-Stimmen, 
3 Nein-Stimmen, 6 Enthaltun-
gen -> Nimmt Wahl (nicht) an.
René Baumecker: 20 Ja-Stimmen, 
4 Nein-Stimmen, 15 Enthaltun-
gen -> Nimmt Wahl (nicht) an.
Daniel Schrubba: 29 Ja-Stimmen, 
1 Nein-Stimmen, 14 Enthaltun-
gen -> Nimmt Wahl (nicht) an.
Sarah Zorn: 33 Ja-Stimmen, 1 
Nein-Stimmen, 10 Enthaltun-
gen -> Nimmt Wahl (nicht) an.
Max Priester: 36 Ja-Stimmen, 
2 Nein-Stimmen, 2 Enthaltun-
gen -> Nimmt Wahl (nicht) an.

Ricarda Rahm: 27 Ja-Stimmen, 
0 Nein-Stimmen, 14 Enthaltun-
gen -> Nimmt Wahl (nicht) an.
Sebastian Graf: 28 Ja-Stimmen, 
0 Nein-Stimmen, 9 Enthaltun-
gen -> Nimmt Wahl (nicht) an.
Julius Strey: 20 Ja-Stimmen, 1 
Nein-Stimmen, 15 Enthaltun-
gen -> Nimmt Wahl (nicht) an.
Sophie Otto-Lipp: 30 Ja-Stim-
men, 2 Nein-Stimmen, 8 Enthal-
tungen -> Nimmt Wahl (nicht) an.
Rabab Douwa: 33 Ja-Stimmen, 
3 Nein-Stimmen, 8 Enthaltun-
gen -> Nimmt Wahl (nicht) an.
Bastian Gadomski: 16 Ja-Stim-
men, 6 Nein-Stimmen, 11 Enthal-
tungen -> Nimmt Wahl (nicht) an.
Niclas Schmarbeck: 10 Ja-Stim-
men, 2 Nein-Stimmen, 22 Enthal-
tungen -> Nimmt Wahl (nicht) an.
Debora Dierl: 6 Ja-Stimmen, 7 
Nein-Stimmen, 21 Enthaltun-
gen -> Nimmt Wahl (nicht) an.
Johanna Ferber: 24 Ja-Stimmen, 
3 Nein-Stimmen, 10 Enthaltun-
gen -> Nimmt Wahl (nicht) an.
Lukas Lamio: 17 Ja-Stimmen, 2 
Nein-Stimmen, 11 Enthaltun-
gen -> Nimmt Wahl (nicht) an.
Laurenz Lin Sill: 11 Ja-Stimmen, 
16 Nein-Stimmen, 9 Enthaltun-
gen -> Nimmt Wahl (nicht) an.

GO-Antrag auf eine sofortige Wahl
-> angenommen
GO-Antrag auf offene Wahl
-> angenommen

Somit sind in den Landes-
ausschuss gewählt:

- … der EinsteigerInnen-LSV
GO-Antrag auf direk-
te offene Blockwahl.
Keine Gegenrede. -> angenommen.

Es kandidieren:

Die Auszählung der Stim-
men ergibt für:
Melli Gross, Natalie Nelles, Juli-
us Strey, Nico Saggese, Frank Fink-
ler, Joke Reuvers, Emre Akboga,
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Yannik Zahn, Christina Magel, De-
borah Dierl, Bastian Gadomski, Nic-
las Scharbeck, Paul-Leon Sill,
Carolin Staubitz, Anna Zimmerer
25 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltungen

GO-Antrag auf offene di-
rekte Wahl ohne Rede.

- … der Lichtblick-Redaktion
Es kandidieren:
Pablo di Cagno, Jan Höl-
per, Leon Bisanz

Die Auszählung der Stimmen er-
gibt für die offene Blockwahl.
15 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltungen.

GO-Antrag auf Behandlung der 
Anträge zur 53. LSK und da-
nach Schließung des Plenums.
Inhaltliche Gegenrede.
M.a.S., 5N, 2 E

Somit sind in die Lichtblick-
redaktion gewählt:

- … der KassenprüferInnen
Es kandidieren:
Die Auszählung der Stim-
men ergibt für:
Yannic Brothers: x Ja-Stimmen, 
x Nein-Stimmen, x Enthaltun-
gen  Nimmt Wahl (nicht) an.
René Baumercker: x Ja-Stim-
men, x Nein-Stimmen, x Enthal-
tungen  Nimmt Wahl (nicht) an.
-> Beide gewählt

Somit sind zur Kassen-
prüfer_in gewählt:

GO-Antrag auf Schließung des Ple-
nums wegen geringer Menschen
Abstimmung: 5-Ja, Mehrheit auf 
Sicht-Nein, 3-Enthaltungen

TOP 7: Behandlung 
der Anträge an die 53. 
LandesschülerInnenkonferenz

Antrag A 2: Sexualkundeunterricht
AntragstellerIn: Sebastian Grä-
ber, Lina Brüssel, Klara Mladinic

Antragstext:

Die 53. LSK möge beschließen:
Der Landesvorstand setzt sich dafür 
ein, dass das Thema Sexualität stärker 
in der Schule verankert wird. Dazu 
sollen die aktuellen, lockeren Rege-
lungen, die inhaltlich durchaus in die 
richtige Richtung gehen, durch ver-
pflichtende Stunden in den Lehrplä-
nen, bspw. im Fach Biologie oder So-
zialkunde, ersetzt werden. Weiter-
hin soll der Fokus im Unterricht auf 
selbstbestimmte Sexualität gelenkt 
werden, wobei auch die Rolle der 
Frau sowie der Umgang mit Porno-
graphie behandelt werden sollten.
Ja Nein Enthaltung
M.a.S 2 2

GO-Antrag auf Kaffeepause.
Inhaltliche Gegenrede.
6 Ja, M.a.S. Nein, 3 Enthaltungen

ÄA1: Füge an: Dazu sollen die Leh-
rerInnen für dieses Thema sensibi-
lisiert werden, um verantwortungs-
voll und neutral mit dem Thema um-
gehen zu können. Es soll über ei-
neN BeauftragteN LerhrerIn an den 
Schulen nachgedacht werden.
-> Wird übernommen 
vom Antragsteller

ÄA2: Weiterhin ist die Anwesenheit 
von Dr.Sommer von der “Bravo” er-
forderlich, sodass auch wirklich alle 
Fragen beantwortet werden können. 
Außerdem würde sich hierdurch die 
Qualität der Bravo verbessern. Eine 
typische Win-Win-Situation ergeben.

Antragsteller: Niklas Beinghaus 

GO-Antrag auf Nicht befassen des ÄA
Abstimmung: Mehrheit auf Sicht-
Ja, 1-Nein, 8 Enthaltungen

ÄA3: Der Sexualkundeunterricht 
soll im Fach Biologie von Fachleu-
ten (Sexualpädagogen/Innen,
Therapeuten) begleitet werden.

GO-Antrag für sofortige Abstimmung
Inhaltliche Gegenrede
Abstimmung: Mehrheit auf Sicht-
Ja, 0-Nein, 9 Enthaltungen

Abstimmung über ÄA3

GO-Antrag über sofor-
tige Abstimmung
Inhaltliche Gegenrede
Abstimmung: Mehrheit auf Sicht-
Ja, 8-nein, 7-Enthaltungen

GO-Antrag auf Aufschreiben 
der nicht Stimmberechtigten.
Inhaltliche Gegenrede.
0 Ja, MaS Nein, 9 Enthaltungen.

Antrag A3: LAK Basisarbeit
AntragstellerIn: Sebastian Grä-
ber, Lina Brssel, Klara Mladinic

Antragstext:
Die 53. LSK möge beschließen:
Der Landesarbeitskreis Basisar-
beit soll weitergeführt und ausge-
baut werden. Er soll sich im nächs-
ten Jahr mit der Struktur der LSV be-
schäftigen und Ideen sammeln, wie 
die Struktur sinnvoll verbessert wer-
den kann. Dabei soll vor allem Wert 
auf Transparenz und vielfältige Ge-
staltung gelegt werden, damit diese 
Ideen nicht verloren gehen. Der Lan-
desarbeitskreis fördert zudem die 
Entwicklung der Kreis- und Stadt-
SVen und baut diese mit auf, in-
dem er den Landesvorstand in sei-
ner Arbeit unterstützt. Zu den Tref-
fen soll der Landesvorstand auch 
die Basisbeauftragten der Kreis- 
und Stadt-SVen einladen.
Ja Nein Enthaltung

Antrag A4: Frauenstatut der 
LSV Rheinland-Pfalz

AntragstellerIn: Sebastian Gräber
Antragstext:
Die 53. LandesschülerInnen-
konferenz möge beschließen:
Die LSV und ihre Organe beach-
ten das Frauenstatut unter Be-
rücksichtigung der Satzung und 
Geschäftsordnung. Das Frau-
enstatut sieht wie folgt aus:
Präambel:
Ziel und Aufgabe dieses Frauensta-
tutes ist es, die Gleichstellung der 
Schülerinnen im Rahmen der LSV
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Rheinland-Pfalz durch organisato-
rische Maßnahmen zu fördern. Da-
mit soll eine faire und rücksichtsvol-
le Struktur entstehen, die den gesell-
schaftlich geprägten Mangel in die-
ser Hinsicht ausgleicht. Das Frau-
enstatut soll Schülerinnen Mut ma-
chen, sich für die LSV zu engagie-
ren, ohne dabei von Einzelnen be-
vormundet oder korrumpiert zu wer-
den. Damit wird die Rolle der Frau-
en gestärkt, solange die Gleichstel-
lung noch nicht konkret erreicht wur-
de, womit das Statut hinfällig würde.
I. Allgemeines
1) Alle Schriften der LSV werden in 
geschlechtsneutraler Sprache her-
ausgegeben. Weiterhin werden alle 
Anträge der LSK nach ihrem Be-
schluß in geschlechtsneutrale Spra-
che umgeschrieben. Zur Berücksich-
tigung aller Geschlechter soll das 
Gender-Gap verwendet werden.
II. Die LandesschülerInnenkonferenz:
1) Das Rederecht wird ausschließ-
lich unter der Maßgabe einer ge-
schlechterquotierten Redelis-
te vergeben. Ausnahmen kann 
das Präsidium bestimmen.
2) Alle auf der LSK gewählten Orga-
ne, deren Mitgliederzahl begrenzt 
sind, werden auf Antrag einer/s De-
legierten nach Geschlechtern quo-
tiert gewählt. Bei dieser Quote han-
delt es sich um eine weiche Quote.
3) Auf Antrag von mindestens drei 
Frauen kann ein Frauenplenum einbe-
rufen werden. Dem Frauenplenum ge-
hören alle weiblichen Delegierten der 
LSK an. Das Frauenplenum diskutiert 
über den Erfolg des Frauenstatuts und 
die Rolle der Frau in der LSV. Zudem 
beschließt es über das Frauenstatut.
III. Der Landesvorstand
1) Dem Landesvorstand gehören min-
destens 5 Frauen an. Sollte diese An-
zahl auf Grund von Kandidatin-
nenmangel nicht erreicht werden, 
so müssen die Plätze bis zur nächs-
ten Wahl freigehalten werden.
2) Geschlechter- sowie Sexualpoli-
tik stellt für den LaVo einen kontinu-
ierlichen Arbeitsschwerpunkt dar.
IV. Abschlussbestimmungen
1) Dieses Frauenstatut tritt am Tag 
nach seinem Beschluß in Kraft.

2) Über Änderungen des Frau-
enstatutes entscheiden lediglich 
die anwesenden delegierten Frau-
en mit 2/3 Mehrheit der abgegebe-
nen Stimmen im Frauenplenum.
Ja Nein Enthaltung

TOP 7: Sonstiges
- Ende der LSK: XX.XX Uhr -
Für die Richtigkeit:
( ) ( ) ( )
Präsident/in Protokollfüh-
rung Techn. Assistent/in

Protokoll der 55. 

LandesschülerInnen-

konferenz (LSK) der 

LSV Rheinland-Pfalz 

vom 27.-29.04.2012 

im Lina-Hilger-

Gymnasium Bad 

Kreuznach

Freitag, 27.04.2012
- Beginn der LSK: 18:45

TOP 1:
- Begrüßung
- Feststellung der Beschlussfähigkeit
- Beschluß der Tagesordnung

Die Tagesordnung wird wie 
folgt angenommen:

TOP 1: Begrüßung, Feststellung der 
Beschlussfähigkeit, Beschluss der Ta-
gesordnung, Wahl des Präsidiums, 
Einführung: Was ist eine LSK?, Vor-
stellung der Ämter, Vorstellung der 
AGen, Zwischenbericht des LaVo
TOP 2: Genehmigung der Pro-
tokolle der 53.* und 54. 
LandesschülerInnenkonferenz
TOP 3: Entlastung des Lan-
desvorstandes und der Bun-
desdelegation 2011/2012
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TOP 4: Behandlung der Anträge an 
die 54. LandesschülerInnenkonferenz*
TOP 5: Nachwahlen zum Landesvor-
stand, Nachwahlen zur Bundesebene
TOP 6: Behandlung der Anträge an 
die 55. LandesschülerInnenkonferenz
TOP 7: Sonstiges

Hinweis:
Da die mit einem * gekennzeichne-
ten Punkte der Tagesordnung von der 
54. LSK am 12.12.2012 in Mainz wegen 
Beschlussunfähigkeit vertagt wur-
den, ist die Zahl der anwesenden De-
legierten gem. § 49 (1) Satz 2 des rhein-
land-pfälzischen Schulgesetzes für 
die Beschlussfassung zu diesen Punk-
ten bei der 55. LSK nicht relevant.

Die 55. LSK ist mit 43 anwesenden De-
legierten zu allen außer mit einem * 
gekennzeichneten Punkten der Ta-
gesordnung nicht beschlussfähig.

- Wahl des Präsidiums 
In das Präsidium werden gewählt:
Präsident/in: Max Priester
Stellvertreter/in: Dennis Hoffmann
Tech. Assistentin: Michelle Paulus
stellvertretende/r technische/r 
Assistent/in: Tim Racs
Protokollant/in: Serwan Basibüyük
Stellvertreter/in: Daniel Müller

- Einführung: Was ist eine LSK? 
- Vorstellung der Ämter 
Anne stellt den LaVo vor.  
Johannes die BuDelis.
- Vorstellung der AGen

Folgende Workshops finden statt:
AG 1: Wahlalter
AG 2: Extremismusdebatte
AG 3: Strukturdebatte der LSV
AG 4: Liquid Democracy
AG 5: Protestkultur

TOP 2:
- Genehmigung des Pro-
tokolls der 53. LSK * 

Änderungsanträge zum 
Protokoll: keine

Das Protokoll wird bei Mehrheit 
auf Sicht-Ja, 0 Nein-Stimmen und 
2 Enthaltungen  angenommen.
- Genehmigung des Pro-
tokolls der 54. LSK 

Änderungsanträge zum 
Protokoll: keine

Das Protokoll wird bei Mehrheit 
auf Sicht-Ja, 1 Nein-Stimme und 
2 Enthaltungen angenommen.

GO-Antrag auf Beendi-
gung der Fragerunde
11 Ja-Stimmen, Mehrheit auf 
Sicht-Nein, 3 Enthaltungen
-> abgelehnt

GO-Antrag für Redezeitbe-
grenzung auf 2 Minuten
4 Ja-Stimmen, Mehrheit auf 
Sicht-Nein, 6 Enthaltungen
-> abgelehnt

- Im Anschluss an das Plenum fin-
det eine Podiumsdiskussion zum 
Thema “Wahlalter” statt. -

Samstag, 28.04.2012
Vormittags tagen die sechs 
parallelen AGen.

Nach Wiedereröffnung des Ple-
nums wird TOP 4 vorgezogen. 

TOP 4: Behandlung der An-
träge an die 54. LSK*

- Antrag VA1:
Verbesserung der Arbeitsverhältnis-
se von Lehrerinnen und Lehrern

AntragstellerInnen:
Kevin Frantz, Johanna Ferber

Antragstext:
Die LandesschülerInnenvertretung 
Rheinland-Pfalz setzt sich nicht nur 
für die Schülerinnen und Schüler 
ein. Sie setzt sich auch für die Förde-
rung aller Personen ein, die unmit-
telbaren Einfluss auf die Erziehung 
und Bildung der Schülerinnen und 
Schüler in Rheinland-Pfalz haben.

Darunter verstehen wir die vol-
le finanzielle Bezuschussung 
von Unterrichtsmaterialien,
intensivere und praxisorientier-
te Weiterbildungen mit einer Stär-
kung von pädagogischen
und methodischen Elementen, wel-
che voll auf die Arbeitszeit ange-
rechnet werden können, sowie ei-
nen Rechtsanspruch auf diese, eine 
Senkung der Klassenmesszahlen
und hieraus resultierend eine Ver-
besserung der Betreuungsrelation.

Antragsbegründung:
Die Lehrverhältnisse in der Schu-
le sind nicht nur für Schüler eine Be-
lastung. Die gesellschaftlichen Er-
wartungen an den Lehrerberuf 
sind insbesondere in der jüngs-
ten Vergangenheit immer wie-
der gestiegen. Erziehungswissen-
schaftliche Aufgabenstellungen
nehmen einen immer wichtigeren 
Raum ein. Hierzu wird in Zukunft 
beispielsweise die Umsetzung der ge-
samtgesellschaftlichen Aufgabe In-
klusion gehören. Die Vermittlung
des hierzu nötigen Fachwissens so-
wie der Fähigkeiten ist im univer-
sitären wie im praktischen Teil der 
LehrerInnenausbildung oftmals 
nur unzureichend vorhanden.
Aus Wissensvermittler wur-
den Erzieher, die nicht nur Wis-
sen vermitteln, sondern auch An-
sprechpartner für private Prob-
leme, Jobberatung etc. sind.

Lehrer vermitteln nicht nur Wissen, 
sie vermitteln auch Werte. Auf The-
men, die im aktuellen politischen Dis-
kurs eine große Rolle spielen, wie 
z.B. die Gleichberechtigung von Frau 
und Mann, sowie die Vermittlung so-
zialer Werte, wird während des Stu-
diums kaum eingegangen. Dabei ist 
es vor allem in einer Gesellschaft, 
die immer individualistischer denkt, 
notwendig, dass zukünftige Lehrer 
die nötige Methodik vermittelt be-
kommen, um ihre Schüler im Rah-
men des „kritischen, selbständigen
Hinterfragen“ anzuleiten. 
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Lehrerinnen und Lehrer stehen zu-
dem vor einem Förderproblem. Vie-
le Lehrerinnen und Lehrer bezah-
len Unterrichtsmaterial, das sie für 
den Unterricht benötigen „aus eige-
ner Tasche“. Dies ist nicht fair, denn 
wir brauchen Lehrerinnen und Leh-
rer, welche gerne mit verschiedenen 
Materialien arbeiten. Dies macht Un-
terricht für Schülerinnen und Schü-
ler meist interessanter als der meist 
praktizierte Frontalunterricht. 

Deshalb reicht es nicht, wenn wir uns 
nur für die Schülerinnen und Schü-
ler einsetzen. Denn das Wohl der 
Schülerinnen und Schüler ist abhän-
gig von den Bedingungen, unter
denen Lehrerinnen und Leh-
rer den Unterricht zu gestalten ha-
ben. Wenn wir die Arbeitsatmo-
sphäre und die strukturellen Bedin-
gungen für Lehrer verändern, wird 
dies deutliche Auswirkungen auf 
die Qualität des Unterrichts haben.

Abstimmung über den Antrag VA1:
Ja Nein Enthaltung
20 1 4

-> Der Antrag wurde angenommen.

- Antrag VA2:
Marxistische Wirtschaftskri-
tik im Wirtschaftsunterricht

Antragsteller: 
Kevin Frantz

Antragstext:
Die LandesschülerInnenvertre-
tung spricht sich dafür aus, dass Fä-
cher die einen Bezug zur Wirtschaft 
haben zu mindestens 4% aus ob-
jektiver Vermittlung der marxis-
tischen Wirtschaftskritik beste-
hen. Zu dem fordern wir den Ein-
zug der Wirtschaftspsychologie
in den Wirtschaftsunterricht.

Antragsbegründung:
Erfolgt mündlich

Ja Nein Enthaltung
-> Der Antrag wurde zurückgezogen.

- Antrag VA3:  Unterrichtsausfall

Antragstellerin:
Schüler Union Rheinland-Pfalz (über-
nommen von Vivien Schmitz)

Antragstext:
Die 54. LSK möge beschlie-
ßen, dass die LSV eine klare Po-
sition zum Unterrichtsausfall
bezieht und abrückt von einer Ver-
harmlosung oder der Suche nach po-
sitiven Effekten von Unterrichts-
ausfall. Position der LSV soll sein, 
dass selbstständiges Lernen wich-
tig ist, jedoch niemals fehlen-
den Unterricht ersetzen kann.

Antragsbegründung:
Jede Unterrichtsstunde, die ausfällt, 
ist eine verlorene Stunde und kann 
nicht durch Selbstständiges Lernen 
oder Vertretungslehrer dauerhaft er-
setzt werden. Um strukturellen und 
temporären Unterrichtsausfall zu be-
kämpfen müssen mehr Lehrer fest
eingestellt werden, ein Versäumnis, 
dass sich die Landesregierung hat zu 
Schulden kommen lassen. Hier ist es 
die Aufgabe der LSV die Missstän-
de öffentlich aufzuzeigen und klare-
re Forderungen zu stellen als bisher.

Weitere Begründung 
folgt ggf. mündlich.

Änderungsantrag zu VA3 
von Vivien Schmitz:
”Die 54. LSK möge beschließen, dass 
die LSV sich gegen Unterrichtsaus-
fall ausspricht und abrückt von ei-
ner Verharmlosung oder der Su-
che nach positiven Effekten von Un-
terrichtsausfall. Position der LSV 
soll sein, dass selbstständiges Ler-
nen wichtig ist, jedoch niemals feh-
lenden Unterricht ersetzen kann.”
Abstimmung, ob Antrag nach 
Ausarbeitung in das Grundsatz-
programm der LSV aufgenom-
men wird (Antragsteller: Johan-
nes Domnick und weitere), mit:
Ja: 12  Nein: 11  Enthaltungen: 3
-> Antrag angenommen

Abstimmung über den Antrag VA3:
Ja Nein Enthaltung
7 11 8
-> Der Antrag wurde abgelehnt.

Änderungsantrag zu VA3 
von Kevin Frantz:
“Die Landesschülerinnenvertre-
tung spricht sich gegen einen struk-
turellen Unterrichtsausfall aus.”
-> Antrag wurde angenommen, mit:
Ja: 15 Stimmen, Nein: 8 Stim-
men , Enthaltung: 5 Stimmen

GO-Antrag von Lina: er-
neute Abstimmung
Inhaltliche Gegenre-
de -> zurückgezogen

- Präsidium zieht sich zur Bera-
tung zurück (15:45-15:57 Uhr) -
Abstimmung über GO-Antrag
(Lina unterrichtet das Ple-
num nochmals über den ÄA):
18 Ja-Stimmen, 7 Nein-Stim-
men und 1 Enthaltung
-> erforderliche 2/3 Mehrheit 
-> Antrag wurde angenommen
Ergebnis:
-> Der Antrag wur-
de nicht angenommen.
Eine Abstimmung kam aufgrund von 
vorheriger Ablehnung nicht mehr 
zustande, da der komplette VA3 im 
ganzen Umfang abgelehnt wurde.

GO-Antrag: generelle Kaffeepause
Abstimmung über GO-Antrag, mit:
Ja: 5  Nein: 15  Enthaltungen: 4 
Kaffeepause abgelehnt 
-> Plenum wird fortgesetzt

GO-Antrag: Verschie-
bung der Kaffeepause
Inhaltliche Gegenrede von Klara
GO-Antrag wurde zurückgezogen!
Plenum wird für Kaffeepau-
se geschlossen (16:25 Uhr) 
-> Pause bis 17 Uhr

Fortsetzung Plenum: 17:10 Uhr
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- Antrag VA 4: 
Veranstaltungsterminierung

Antragsteller:
Schüler Union Rheinland-Pfalz

Antragstext:
Die 54. LSK möge beschließen, dass 
zukünftige Tagungstermine der LSV 
RLP auf Wochenendtage verlegen. Ta-
gungen unter der Woche sind nicht 
schülergerecht, wenn Delegierte und 
Gäste der LSK regelmäßig Unterricht 
versäumen müssen, bzw. dadurch an
der Teilnahme gehindert werden. 

Begründung:
Es muss gewährleistet sein, dass De-
legierte ohne schulischen Stunden-
ausfall an einer LSK teilnehmen kann. 
Keinem Delegierten dürfen Arbei-
ten oder arbeitsrelevanter Unterricht
die Ausübung seiner Tätigkeit in der 
LSV verhindern. Zum jetzigen Zeit-
punkt müssen Gäste einer LSK eine 
Beurlaubung für den Unterricht be-
antragen. Schüler, die Interesse ha-
ben eine LSK zu besuchen, sind also 
immer dazu gezwungen abzuwägen, 
ob sie es sich leisten können den Un-
terricht zu verpassen. Außerdem sind 
Schüler mit langen Anfahrtswegen 
unter der Woche stark benachteiligt.
Eine Verlegung der Termine auf Wo-
chenenden hätte somit eine Verbes-
serung von Beschlussfähigkeit und 
Transparenz der LSK zur Folge.

Weitere Begründung er-
folgt ggf. mündlich

-> Der Antrag wurde vom Antrag-
steller vorzeitig zurückgezogen.

TOP 5 wird nach Absprache mit 
dem Plenum nach hinten verlegt.

Es folgen die Entlastungen der ausge-
schiedenen AmsträgerInnen (TOP 3)

a) Landesvorstand:
Lina Brüssel: 
dafür: 27, dagegen: 2, 
Enthaltung(en): 3 -> entlastet
Kevin Frantz: 

dafür: 32, dagegen: 0, 
Enthaltung(en): 0 -> entlastet
Anne Müller: 
dafür: 20, dagegen: 4, 
Enthaltung(en): 5 -> entlastet
David Stoffel: 
dafür: 29, dagegen: 0,  
Enthaltung(en): 0 -> entlastet

b) Bundesebene:
Sebastian Gräber:
dafür: 28, dagegen: 0, 
Enthaltung(en): 0 -> entlastet
Niklas Beinghaus:
dafür: 23, dagegen: 1, 
Enthaltung(en): 4 -> entlastet
Ronja Grüniger:
dafür: 14, dagegen: 2, 
Enthaltung(en): 11 -> entlastet

Verfahrensvorschlag des Prä-
sidiums angenommen
-> vorgezogen wird weiterhin TOP 5

TOP 5: Wahlen zum Landesvor-
stand, Wahlen zur Bundesebene

- Wahl einer dreiköpfi-
gen Wahlkommission
Es kandidieren: Sebastian Grä-
ber, Lina Brüssel, Lea Konitz
Verfahrensvorschlag vom Prä-
sidium für Blockwahl
-> angenommen
Ergebnis der Blockwahl:
dafür: 29, dagegen: 0, Enthaltungen: 0
Somit sind gewählt: Sebastian Grä-
ber, Lina Brüssel, Lea Konitz

- … zum Landesvorstand
Es kandidieren:  
Niclas Schmarbeck, Tim Racs, 
Carlos v. Hagen-Baralt, Jo-
nas Blum, Johannes Domnick

GO-Antrag auf Schließung 
der RednerInnenliste
-> inhaltliche Gegenrede
Ergebnis der Abstimmung:
dafür: 11, dagegen: 6, Enthaltung: 1
-> RednerInnenliste ist hier-
mit geschlossen

1. Wahlgang zur LaVo-Nach-
wahl noch vor Pause, die ab 
19:25 beginnt! (Abendessen) 
Fortsetzung des Plenums ab 20:25 Uhr! 

Die Auszählung der Stim-
men ergibt für:
Niclas Schmarbeck: 30 Ja-Stim-
men, 5 Nein-Stimmen, 2 Ent-
haltungen -> nimmt Wahl an
Tim Racs: 18 Ja-Stimmen, 
12 Nein-Stimmen, 6 Enthal-
tungen -> nicht gewählt
Carlos v. Hagen-Baralt: 11 Ja-Stim-
men, 24 Nein-Stimmen, 2 Ent-
haltungen -> nicht gewählt
Jonas Blum: 8 Ja-Stimmen, 
26 Nein-Stimmen, 3 Enthal-
tungen -> nicht gewählt
Johannes Domnick: 36 Ja-Stim-
men, 0 Nein-Stimmen, 0 Ent-
haltungen -> nimmt Wahl an

Aufgrund des Ergebnisses des ers-
ten Wahlgangs kommt es nun di-
rekt zu einem zweiten Wahlgang. 

Carsten wird aufgrund des Wer-
fens eines Gegenstandes verwarnt. 
Antrag auf Personaldebat-
te über beide Kandidaten. 
Rückzug des Präsidiums für inter-
ne Beratungen (20:36-20:39 Uhr)

Zur Zeit des Antrags befinden 
sich 34 stimmberechtige Delegier-
te im Plenum. Somit werden min-
destens 9 Stimmen nötig sein.
Ergebnis der Abstimmung:
Mehrheit auf Sicht (19 Ja-Stimmen)

GO-Antrag: separate Personaldebatte
inhaltliche Gegenrede 
-> zurückgezogen

Abstimmung:
dafür: 17, dagegen: 4, Enthaltungen: 9
-> separate Personaldebatte 

Max überträgt für die Zeit der Per-
sonaldebatte über beide Kan-
didaten das Rederecht.

Abstimmung über ers-
te Personaldebatte:
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Tim: 5, Carlos: 11 , Enthaltungen: 10
-> Somit beginnt die Personal-
debatte mit Carlos, der entschie-
den hat, während dieser De-
batte im Raum zu bleiben.

GO-Antrag auf Beendigung der 
Personaldebatte für Carlos
-> Gibt keine Gegenrede, des-
wegen angenommen.

Die Personaldebatte mit Tim be-
ginnt, der entschieden hat, während 
der Debatte im Raum zu bleiben.

Zum zweiten Wahl-
gang stellen sich auf:

Carlos v. Hagen-Baralt: 14 Ja-Stimmen, 
10 Nein-Stimmen, 5 Enthaltungen
-> nicht gewählt
Tim Racs: 18 Ja-Stimmen, 9 Nein-
Stimmen, 3 Enthaltungen
-> nimmt Wahl an

GO-Antrag auf 3. Wahlgang
-> Inhaltliche Gegenrede
Ja: 2, Nein: Mehrheit auf 
Sicht, Enthaltungen: 6
-> abgelehnt

- … zur Bundesebene
Es kandidieren: Kevin Frantz, Chris-
tina Magel, Christian Nabhan, Kla-
ra Mladinic und Dennis Hoffmann.

Die Auszählung der Stimmen ergibt:
Kevin Frantz, Christina Magel und 
Klara Mladinic haben die meisten 
Stimmen erhalten und sind somit 
in die Bundesdelegation gewählt.
-> Die Drei nehmen die Wahl an.

Sonntag, 29.04.2012

Verfahrensvorschlag des Präsidium:
Unbegrenzte Nachwahl für die Ein-
steigerInnen-SV, nur ein Wahlgang

Wahl eines neuen Wahlausschusses:
Marcel Budzynski, Li-
nus Staudt, Leo Wörtche
Offene Blockwahl:
Ja-Stimmen: Mehrheit auf Sicht, 
Nein-Stimmen: 0, Enthaltungen: 0

Es kandidieren für die 
EinsteigerInnen-LSV:
Christian Nabhan:
dafür: 18, dagegen: 2, 
Enthaltung(en): 4
-> nimmt die Wahl an

David Stoffel:
dafür: 18, dagegen: 4, 
Enthaltung(en): 2
-> nimmt die Wahl an

Carlos v. Hagen-Baralt
dafür: 8, dagegen: 9, Enthaltung(en): 5
-> nicht gewählt

Vivien Schmitz
dafür: 13, dagegen: 7, Enthaltung(en): 4
-> nimmt die Wahl an

GO-Antrag von Kevin Frantz:
Vertagung der Anträge auf die 
nächste LSK, wegen geringer An-
wesenheit von Delegierten.
Inhaltliche Gegenrede.
13 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stim-
me, 6 Enthaltungen

-> Vertagung der Anträge auf die 
56. LandesschülerInnenkonferenz.

GO-Antrag von Kevin Frantz:
Erlaubnis für Leo und Mona zur 
Vorstellung der bayerischen SV.
Formelle Gegenrede -> Abstim-
mung: 14 Ja-Stimmen, 0 Nein-
Stimmen, 7 Enthaltungen

Vorstellung der LSV Bayern durch Leo 
von und zu Wörtche Prinz von Bayern 
und Mona "Kraftklub mit K" Schäfer.

TOP 6: Behandlung 
der Anträge an die 55. 
LandesschülerInnenkonferenz

- Antrag A1: 
Börse für BLL-Themen zur Un-
terstützung von SVen und Re-
alisierung von SV-Projekten

Antragsteller:
Kai-B. Kohler

Antragstext:

Die Gründung einer AG zur Erstel-
lung einer Themenbörse (Website) für 
Besondere Lernleistungen (BLL) und 
das Zusammenstellen von dazuge-
hörigen Hintergrundinformationen.

Antragsbegründung:
Eine BLL bietet einem Schüler die 
Möglichkeit ein selbst gewähltes The-
ma ordentlich zu bearbeiten. Die-
se Arbeit wird anschließend bewer-
tet. Schwerpunkt dafür ist eine zu zei-
gende „wissenschaftliche Herange-
hensweise“. Unter anderem deshalb, 
verbunden mit der durch die Bewer-
tung entstehenden Motivation, bie-
ten BLLs ein unbeschreibliches
Potential Projekte zu realisieren 
oder Themen zielgerichtet zu be-
arbeiten. Lasst uns dieses Poten-
tial im Sinne der SV nutzen!

Ich fordere deshalb die Erstellung ei-
ner BLL-Themenbörse, in der der 
SV-Arbeit zuträgliche Themen ge-
listet werden, sodass künftig zahl-
reiche BLLs die SV-Arbeit berei-
chern werden und wichtige über 
die „tägliche“ SV-Arbeit hinausra-
gende Themen aufgegriffen wer-
den können um dadurch unser Wohl 
– das Wohl der Schüler zu fördern.

Beispielthemen:
• Organisation eines Thementages 
über die Gefahren von social networks
• Organisation der Umgestal-
tung des Schul-Foyers o. ä.
• Inhaltliche Untermauerung 
von Standpunkten der LSV
• Erstellung eines Organisa-
tionsschema für eine effizien-
te (Sport-)Schulfestplanung

Ja Nein Enthaltung
  
- Antrag A2: Bedingungslo-
ses Grundeinkommen

Antragsteller:
Kevin Frantz

Antragstext:
Die LandesschülerInnenvertretung 
Rheinland-Pfalz spricht sich grund-
sätzlich für ein „Bedingungsloses 
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Grundeinkommen“ aus. Sie grün-
det und pflegt einen Landesarbeits-
kreis, welcher dafür verantwortlich 
ist, eine Höhe, sowie ein Konzept zur
Umsetzung eines „Bedingungslo-
sen Grundeinkommens“ zu erarbei-
ten. Dieser Arbeitskreis soll für alle 
Schülerinnen und Schüler des Bun-
deslandes Rheinland-Pfalz offen sein. 
Er soll in den Haushalt für kommen-
de Legislaturperioden eingeplant wer-
den, um die Arbeitsfähigkeit des LAK 
zu gewährleisten. Zudem soll der Ar-
beitskreis im Bündnis mit anderen 
Verbänden welche ein „Bedingungs-
loses Grundeinkommen“ fordern
zusammenarbeiten und sich de-
ren Konzepte zu nutze machen.

Antragsbegründung:
Schüler/innen sowie Student/innen 
werden oft vor enorme bürokrati-
sche Hürden gestellt, wenn diese Leis-
tungen nach SGB II oder (Schüler-)
BAföG fordern. Die Rechtslage ist ver-
wirrend und führt teils zu Prozes-
sen, welche die volle Aufmerksamkeit
der Schüler/innen benötigen. Auf 
Grund dessen vernachlässigen diese 
Schülerinnen und Schüler die Schu-
le und stehen somit wieder schlech-
ter als finanziell besser gestellte Mit-
schülerinnen und Mitschüler da.

Auch das Leistungspaket „Bildung 
und Teilhabe“ bietet keine Möglich-
keit zur Überwindung des finanzi-
ellen Defizits, welches Schülerin-
nen und Schüler aus finanziell
schwachen Familien anhaftet. Die-
ser Ungerechtigkeit kann nur 
ein „Bedingungsloses Grundein-
kommen“ entgegen wirken.

Ja Nein Enthaltung
  
- Antrag A3: Zentralabitur

AntragstellerInnen:

Vivien Schmitz (Geschwister-Scholl-
Gymnasium Daun), Cedric Crecelius 
(Priv. Johannesgymnasium Koblenz), 
Jennifer Weyell (Otto-Schott Gym-

nasium Mainz-Gonsenheim), Marco 
Schreiber (Gauß-Gymnasium Worms), 
Robert Schneider (Gymnasium
am Ritterberg Kaiserslautern), 
Maximilian Seiwert (St. Willi-
brord-Gymnasium Bitburg)

Antragstext:

Die LSV setzt sich für ein lan-
desweites Zentralabitur ein.

Antragsbegründung:

Dass Schulen und Abschlüsse in 
Rheinland-Pfalz nicht vergleichbar 
sind, liegt an dem nicht Vorhanden-
sein eines Zentralabiturs. Rheinland-
Pfalz ist das einzige Bundesland,
das sich gegen einheitliche Qualitäts-
standards stellt. Die Vergleichbar-
keit von Abschlüssen zwischen ver-
schiedenen Schulen und Regionen, ist 
für den späteren Lebensweg von Ju-
gendlichen entscheidend. Besonders 
die Beschränkung der Studienfächer 
durch den „Numerus clausus“ macht 
ein einheitliches Abitur unabdingbar.
Vergleichbare Abschlüsse bedeu-
ten mehr Bildungsgerechtigkeit für 
Schülerinnen und Schüler. Nur so 
kann auch eine faire Behandlung 
der Schüler durch objektive Aufga-
benstellungen gewährleistet wer-
den. Das Zentralabitur in anderen 
deutschen Bundesländern hat ge-
zeigt, dass trotz einheitlicher Stan-
dards Platz für individuellen
Unterricht bleibt. Überdies wird mit 
dem Zentralabitur auch sicherge-
stellt, dass die Schüler genau wis-
sen, was im Abitur von ihnen ver-
langt werden kann und Schüler
im Abitur nicht nur mit den persön-
lichen Präferenzen des betreffenden
Lehrers konfrontiert werden.

Weitere Begründung er-
folgt ggf. mündlich

Ja Nein Enthaltung
  
GO Antrag auf Vertagung der 
Anträge auf die 56. LSK.
-> keine Gegenrede, An-
trag ist angenommen

GO Antrag von Kevin Frantz : 
Die Internationale soll am Ende 
der LSK gesungen werden.

Inhaltliche Gegenrede

Abstimmung:
Ja: 10 Nein: 3 Enthaltungen: 3
Der Antrag ist damit angenommen.

TOP 7: Sonstiges
- entfällt -

...und Tschüss.

Das Präsidium beendet die Kon-
ferenz um 11:45 Uhr.

Für die Richtigkeit:

(Max Priester) Präsident/in
(Serwan Basibüyük) Proto-
kollführung 
(Michelle Paulus) Techn. Assistent/in

(Dennis Hoffmann) stv. Präsident/in
(Daniel Müller) stv. Protokollführung
(Tim Racs) stv. Techn. Assistent/in
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Antrag A 1

Arbeitsprogramm  
für den Landesvorstand  
und die Bundesdelegation 2012/13

Antragstellerinnen:
Klara Mladinic, Lea Konitz
(Landesausschusssprecherinnen 2011-12)

Antragstext:

Strukturreform der LSV
• Der Landesvorstand soll dafür sorgen, dass die Um-

strukturierung der LSV/GG zu einer SchülerInnen-
vertretung aller Schularten weiterhin möglichst rei-
bungslos verläuft. Dies bedeutet insbesondere, dass 
intensiv am Aufbau der Kreis- und Stadt-SVen gear-
beitet wird. Der Landesvorstand evaluiert die Erfol-
ge und Struktur der Kreis- und Stadt-SVen und ent-
wickelt neue Methoden zur Unterstützung vor al-
lem im Hinblick auf die Beschlussfähigkeit.

• Bei dem Aufbau soll der Landesvorstand die Ak-
tiven vor Ort durch Mobilisierung, Einladung zu 
den Treffen, Anwesenheit und Moderation bei Sit-
zungen unterstützen. Dabei soll darauf hingear-
beitet werden, dass diese Aufgaben von den Vor-
ständen selbstständig übernommen werden und 
nur noch Kontakt per E-Mail notwendig ist.

• Der Landesvorstand soll zur besseren Kommuni-
kation in den Kreis- und Stadt-SVen die E-Mail-
Verteiler moderieren. Auch soll die Betreuung 
der Kreis- und Stadt-SVen, wenn möglich gleich-
mäßig, unter den LaVoMis aufgeteilt werden.

• Der Landesvorstand soll nach Wahlen ei-
ner Kreis- oder Stadt-SV in Zusammenar-
beit mit Aktiven vor Ort den Schulträger, das 
Bildungsministerium, die Landtagsfraktio-
nen und die Öffentlichkeit informieren.

• Bei der Strukturreform soll besonders Wert auf 
den Aufbau und die Einbindung der SVen von 
Förder- und Berufsbildendenschulen in Zu-
sammenarbeit mit den jeweiligen Schul-
leiterInnenverbänden gelegt werden.

• Um eine größere Basisbeteiligung zu för-
dern und für mehr Transparenz zu sorgen, 
soll der Landesvorstand dem Forum auf der 
LSV-Homepage mehr Aufmerksamkeit wid-
men und dieses benutzerfreundlich gestalten.

SV-Bildung
• Der Landesvorstand soll darauf hinarbeiten, dass 

die SchülerInnen durch den Sozialkundeunter-
richt/alternativ über die VertrauenslehrerInnen 
über ihre Rechte und Pflichten aufgeklärt wer-
den. Ebenso sollen die Partizipationsmöglich-
keiten von SchülerInnen in der Schule aufge-
zeigt werden. Dies kann durch eine angestreb-
te gesetzliche Reglementierung erreicht werden.

• Es sollen regionalen Treffen der SchülerInnenrech-
te stattfinden, bei dem die SchülerInnen über ihre 
Rechte informiert werden. Er soll in Kooperation mit 
dem MBWWK, der Serviceagentur Ganztägig Lernen 
(SAG), dem SV-Bildungswerk und wenn möglich auch 
anderen Landesinstitutionen ausgeführt werden.

• Der Landesvorstand soll darauf hin wirken, dass es 
künftig Fortbildungen für SVen und Verbindungsleh-
rerInnen im Institut für schulische Fortbildung (LfB) 
gibt. Dafür sollen Gelder aus dem Landeshaushalt be-
reitgestellt werden und ein Seminarkonzept in enger 
Zusammenarbeit zwischen LSV, MBWWK und dem 
pädagogischen Landesinstitut (PL) erstellt werden.

• Der Landesvorstand soll sich darum kümmern, 
dass SVen Seminare zur Weiterbildung angebo-
ten werden. Dabei soll sich auch um eine konst-
ruktive Zusammenarbeit mit dem SV-Bildungs-
werk e.V. und dem daran angegliederten „SV-
Berater(Innen)“- Projekt bemüht werden.

• Die Kommunikation und der Wissensaus-
tausch unter den SVen in den einzelnen Kreis- 
und Stadt- SVen soll gefördert werden.

• Der Landesvorstand soll sich um inhalt-
liche Seminar zu klassischen SV-The-
men und darüber hinaus bemühen. 

Publikationen
• Der Landesvorstand soll mindestens einmal im Mo-

nat „SV-Tipps“ über den E-Mail-Verteiler verschi-
cken. Die „SV-Tipps“ leisten den SVen konkrete Un-
terstützung für die Arbeit an ihrer Schule, indem sie 
Tipps, Hinweise und Erläuterungen zur SV-Praxis ge-
ben. Der Text soll via E-Mail als PDF-Dokument an-
gehängt werden, was das leichte Ausdrucken und 
Abheften ermöglicht, und außerdem auf der Home-
page veröffentlicht werden. Nach Veröffentlichung 
des SV-Tipp Z sollen weiterhin monatlich „SV-Tipps“ 
ohne alphabetische Reihenfolge verschickt werden.

• Ein Landesvorstandsmitglied soll sich um den Kon-
takt zur Redaktion des Lichtblicks kümmern und 
dafür sorgen, dass zwei Ausgaben während der 
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Amtszeit erstellt werden. Dabei soll verstärkt auf die 
Mitarbeit von SchülerInnen gesetzt werden, die nicht 
im Redaktionsteam sind, aber Interesse am Schrei-
ben von einzelnen Artikeln haben. Hier soll auch 
die Möglichkeit der Basisbeteiligung (zum Beispiel 
in Form von LeserInnenbriefen) gefördert werden.

• Mindestens zwei Mitglieder des Landesvorstandes 
sollen sich um die Fertigstellung der aktuellen Vor-
lage des SV-Handbuchs kümmern. Ihnen steht es da-
bei frei, weitere ExpertInnen, (Nicht-) SchülerInnen 
und vor allem Ehemalige Artikel schreiben zu lassen.

• Der Landesvorstand soll sich um die Produkti-
on von Merchandise kümmern, z.B. Kugelschrei-
ber, Aufkleber, Feuerzeuge, T-Shirts, Spuckis.

• Der Landesvorstand soll weitere wichtige Pub-
likationen fertig stellen, wie z.B. Plakate mit Zi-
taten aus Vorschriften/Gesetzen, die grundle-
gende Rechte von SchülerInnen erklären.

• Der Landesvorstand soll Rundschreiben zusätzlich 
zum Postwege auch auf digitalem Wege versenden.

Pressearbeit
• Ein Landesvorstandsmitglied soll dafür sorgen, 

dass mindestens jeden Monat eine Pressemittei-
lung zu Themen der LSV und aktuellen Debat-
ten herausgegeben wird. Zu aktuellen Debatten sol-
len entsprechend mehr PMs veröffentlicht werden.

• Die Pressekonferenzen des MBWWK 
und anderer Bildungsverbände sol-
len so oft wie möglich besucht werden.

• Der Landesvorstand soll sich darum bemü-
hen, dass der Kontakt zu den öffentlichen Me-
dien ausgebaut und erweitert wird und Ter-
mine und Veranstaltungen der LSV in der Öf-
fentlichkeit wahrgenommen werden.

• Der Landesvorstand soll auch im Bereich der Pres-
searbeit die Kooperation mit anderen Organisationen 
und Verbänden suchen und gemeinsam auf Probleme 
aufmerksam machen, z.B. mit der GEW und dem LEB.

Schulgesetznovelle
• Der Landesvorstand soll sich intensiv mit der 

Überarbeitung des Schulgesetzes auseinander-
setzen und die Treffen im Ministerium besu-
chen. Er soll sich insbesondere für die Rechte des 
Schulausschusses und für eine Vernetzungsplatt-
form für VerbindungslehrerInnen einsetzen.

Landesarbeitskreise
• Der Landesvorstand soll die neu entstehenden LAKe 

im Aufbau unterstützen und im Rahmen der ei-
genen Möglichkeiten an Sitzungen und Projek-
ten teilnehmen. Insbesondere sollen BasisschülerIn-
nen zur Mitwirkung in den LAKen motiviert wer-
den. Es sollen regelmäßige Treffen stattfinden.

Demokratisierung
• Der Landesvorstand soll sich dafür einset-

zen, dass die Kreis- und Stadt-SVen ein Stimm-
recht in den Schulträgerausschüssen erhalten.

• Der Landesvorstand soll weiterhin in der Trans-
fergruppe „Demokratie lernen und leben“ im 
MBWWK mitarbeiten und engagiert sich beim Aus-
bau des Netzwerkes demokratischer Schulen.

• Der Landesvorstand soll für die finanziel-
le Unterstützung des 8. Landesdemokratie-
tages im Herbst 2013 sorgen und engagiert 
sich inhaltlich bei dessen Vorbereitung.

• Der Landesvorstand soll in Zusammenarbeit mit dem 
PL eine Broschüre mit Informationen zum Aufbau zu 
demokratischen Strukturen in Schulen entwickeln.

• Der Landesvorstand soll ausgewähl-
te Projekte und Demonstrationen zum The-
ma „Wahlalter 16“ unterstützen.

• Die Mitgliedschaft im Bündnis für Politik und Mei-
nungsfreiheit (bpm) soll wieder aufgelebt werden.

Ganztagsschulprogramm
• Der Landesvorstand soll den Kontakt zur Servicestel-

le Jugendbeteiligung sowie der Serviceagentur Ganz-
tägig Lernen in Speyer beibehalten und ausbauen.

• Mindestens zwei VertreterInnen der LSV sol-
len den Ganztagsschulkongress 2013 besuchen.

Bundesebene
• Die exekutiven Gremien (Landesvorstand und Bun-

desdelegierte) sollen sich für eine bundeswei-
te Interessenvertretung von SchülerInnen einset-
zen. Dies soll in Form eines aktionsbedingten bun-
desweiten Vernetzungsbündnisses geschehen. 
Die bundesweiten Vernetzungstreffen der Landes-
schülerInnenvertretungen sollen besucht und da-
bei kritisch begleitet werden, vor allem in Bezug 
auf die Mitwirkung aller LSVen hinsichtlich ei-
ner bundesweiten SchülerInnenvertretung.

• Die LSKen der anderen Bundesländer sol-
len regelmäßig besucht werden. Außer-
dem sollen die LSVen der anderen Bundeslän-
der zu unseren LSKen eingeladen werden.

• Es soll sich dafür eingesetzt werden, dass wie-
der Treffen des freien Zusammenschluss der Lan-
desschülerInnenvertretungen (FZL) stattfinden.

Bildungsfinanzierung
• Der Landesvorstand soll sich dafür einsetzen, 

dass das „Kopiergeld“ oder „Mediengeld“, das 
an Schulen erhoben wird, abgeschafft wird.

• Der Landesvorstand soll sich weiter-
hin für Lernmittelfreiheit und kostenlo-
se SchülerInnenbeförderung einsetzen.
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• Der Landesvorstand soll sich weiterhin an der De-
batte um Studiengebühren beteiligen und ent-
sprechende Aktionen gegen Studiengebüh-
ren organisieren und selbst durchführen.

Sommercamp
• Die LSV soll auch 2013 wieder ein Som-

mercamp, wenn möglich durch Dritt-
mittelfinanzierung, durchführen. 

Bildungsstreik
• Die LSV soll zusammen mit anderen Verbänden 

und Organisationen den Bildungsstreik nachbe-
reiten und weitere Bildungsstreik-Aktivitäten in 
der Vorbereitung und Durchführung kritisch ver-
folgen und gegebenenfalls unterstützen. Nötigen-
falls sollen eigene Initiativen gestartet werden.

Sexualität
• Der Landesvorstand soll sich um eine bes-

sere Aufklärung im Allgemeinen, so-
wie an Schulen im Besonderen bemühen.

• Mindestens ein CSD in RLP sowie die Sommer-
schwüle soll von der LSV unterstützt werden.

• Die LSV soll sich weiterhin für eine Überarbei-
tung der Sexualkunderichtlinien einsetzten.

• In Zusammenarbeit mit anderen (Jugend-)verbänden 
soll ein inhaltliches Seminar durchgeführt werden.

Umwelt
• Der Landesvorstand soll sich stärker um 

Umwelterziehung bemühen und aus-
gewählte Projekte unterstützen.

Antirassismus
• Mindestens ein Vorstandsmitglied soll re-

gelmäßig die Treffen des Netzwerks für De-
mokratie und Courage besuchen.

• Der Landesvorstand soll ausgewählte Demonstrati-
onen und Aktionen gegen Rassismus unterstützen, 
wie z.B. die Ausstellung „Tatort Rheinland-Pfalz“.

Datenschutz
• Der Landesvorstand soll die Entwicklung rund 

um die (in einigen Bundesländern geplante) Ein-
führung der „SchülerInnen-ID“ verfolgen und 
eine bundesweite Kampagne mit den ande-
ren LSVen, Elternbeiräten und weiteren Koope-
rationspartnerInnen dagegen durchführen.

• Der Landesvorstand soll auf die Abschaf-
fung von „Pädagogischen Schulnetzwer-
ken“, die Zensur und Kontrolle von SchülerIn-
nen ermöglichen, wie MNS+, hinwirken.

• Der Landesvorstand soll sich weiterhin gegen jeg-
liche datenschutzrechtlich fragliche Aktion in 
Deutschland aussprechen (wie z.B. die Einfüh-
rung der einheitlichen Steuernummer, die Vor-
ratsdatenspeicherung, das BND-Gesetz etc.).

• Der Landesvorstand soll sich für eine bes-
sere Aufklärung über den Umgang 
mit Social Networks einsetzen.

Landesjugendhilfeauschuss
• Der Sitz der LSV als beratendes Mitglied im Landes-

jugendhilfeauschuss soll genutzt werden. Die Sit-
zungen und wenn möglich auch die eines Fach-
ausschusses (z.B. FA1) sollen von einem zustän-
digen Mitglied regelmäßig besucht werden.

Ehemaligentreffen
• Die LSV veranstaltet ein Ehemali-

gentreffen am 27.12.2012.

Förderverein
• Der Landesvorstand soll mit dem Förderverein zu-

sammenarbeiten, z.B. bei Seminaren und Wettbe-
werben und regelmäßig die Treffen besuchen.

Kontakt
• Der Landesvorstand soll nach Möglichkeit zu fol-

genden Organisationen bzw. Gremien Kon-
takt aufbauen bzw. diesen verbessern:
 – den politischen Organisatio-
nen, Verbänden und Parteien

 – dem Ministerium für Bildung, Wissen-
schaft, Weiterbildung und Kultur

 – den LandesschülerInnenvertretun-
gen anderer Bundesländer

 – dem Landeselternbeirat/ Bundeselternbeirat
 – den LehrerInnengewerkschaften und -Verbänden
 – der DGB-Jugend
 – SV-Bildungswerk
 – Studierendenvertretungen
 – dem Landesausschuss der LSV RLP

• Der Landesvorstand versendet mindes-
tens einmal pro Quartal eine Info-Mail an die 
oben genannten Verbände und Organisatio-
nen und weitere, in der über aktuelle Projek-
te und die Arbeit der LSV informiert wird.

• Durch den Kontakt zu anderen SV-Bildungsorga-
nisationen soll ein reger Austausch über SV-Bil-
dungsmaßnahmen entstehen. Auch die Durch-
führung gemeinsamer Projekte (z.B. SV-Semina-
re) soll angestrebt werden. Dies soll langfristig zur 
Erarbeitung von SV-Bildungsstandards führen.

Antragsbegründung:
erfolgt mündlich
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Antrag VA 1

Börse für BLL-Themen zur 
Unterstützung von SVen und 
Realisierung von SV-Projekten

Antragsteller:
Kai-B. Kohler

Antragstext:
Die Gründung einer AG zur 
Erstellung einer Themenbörse 
(website) für Besondere 
Lernleistungen (BLL) und das 
Zusammenstellen von dazugehörigen 
Hintergrundinformationen.

werden, sodass künftig zahlreiche 
BLLs die SV-Arbeit bereichern 
werden und wichtige über die 
„tägliche“ SV-Arbeit hinausragende 
Themen aufgegriffen werden 
können um dadurch unser Wohl – 
das Wohl der Schüler zu fördern.

Beispielthemen:
• Organisation eines Thementages 
über die Gefahren von social networks
• Organisation der Umgestaltung 
des Schul-Foyers o.Ä.
• Inhaltliche Untermaurung 
von Standpunkten der LSV
• Erstellung eines 
Organisationsschema für eine 
effiziente (Sport-)Schulfestplanung

Antragsbegründung:
Eine BLL bietet einem Schüler die 
Möglichkeit ein selbst gewähltes 
Thema ordentlich zu Bearbeiten. 
Diese Arbeit wird anschließend 
bewertet. Schwerpunkt dafür ist 
eine zu zeigende „wissenschaftliche 
Herangehensweise“. Unter anderem 
deshalb, verbunden mit der durch die 
Bewertung entstehenden Motivation, 
bieten BLLs ein unbeschreibliches 
Potential Projekte zu realisieren oder 
Themen zielgerichtet zu bearbeiten.

Lasst uns dieses Potential 
im Sinne der SV nutzen!

Ich fordere deshalb die Erstellung 
einer BLL-Themenbörse, in der der 
SV-Arbeit zuträgliche Themen gelistet 

Antrag VA 2

Bedingungsloses Grundeinkommen

Antragsteller: 
Kevin Frantz

Antragstext:
Die LandesschülerInnenvertretung 
Rheinland-Pfalz spricht sich grund-
sätzlich für ein „Bedingungsloses 
Grundeinkommen“ aus. Sie grün-
det und pflegt einen Landesarbeits-
kreis, welcher dafür verantwortlich 
ist, eine Höhe, sowie ein Konzept zur 
Umsetzung eines „Bedingungslosen 
Grundeinkommens“ zu erarbeiten. 
Dieser Arbeitskreis soll für alle Schü-
lerinnen und Schüler des Bundes-
landes Rheinland-Pfalz offen sein. 
Er soll in den Haushalt für kommen-
de Legislaturperioden eingeplant 
werden, um die Arbeitsfähigkeit des 
LAK zu gewährleisten. Zudem soll 

der Arbeitskreis im Bündnis mit an-
deren Verbänden welche ein „Bedin-
gungsloses Grundeinkommen“ for-
dern zusammenarbeiten und sich de-
ren Konzepte zu nutze machen.

Antragsbegründung:
Schüler\innen sowie Student\in-
nen werden oft vor enorme bürokra-
tische Hürden gestellt, wenn diese 
Leistungen nach SGB II oder (Schü-
ler-)BaFöG fordern. Die Rechtslage ist 
verwirrend und führt teils zu Prozes-
sen, welche die volle Aufmerksam-
keit der Schüler\innen benötigen. Auf 
Grund dessen vernachlässigen diese 

Schülerinnen und Schüler die Schu-
le und stehen somit wieder schlech-
ter als finanziell besser gestellte Mit-
schülerinnen und Mitschüler da.
Auch das Leistungspaket „Bildung 
und Teilhabe“ bietet keine Mög-
lichkeit zur Überwindung des fi-
nanziellen Defizites, welches Schü-
lerinnen und Schüler aus finanzi-
ell schwachen Familien anhaftet. 
Dieser Ungerechtigkeit kann nur 
ein „Bedingungsloses Grundein-
kommen“ entgegen wirken. 

Da die folgenden Anträge von der letzten, 55. 
LSK, vom 27.–29. April 2012 am Lina-Hilger-Gym-
nasium in Bad Kreuznach wegen Beschlussunfä-
higkeit vertagt wurden, ist die Zahl der anwesen-
den Delegierten gem. § 49 (1) Satz 2 des rheinland-
pfälzischen Schulgesetzes für die Beschlussfassung 
zu diesen Punkten bei der 56. LSK nicht relevant. 
In der Einladung wurde hierauf hingewiesen.

Anträge an die 55. LSK
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Antrag VA 3

Zentralabitur

AntragstellerInnen: 
Vivien Schmitz (Geschwister-Scholl-
Gymnasium Daun), Cedric Creceli-
us (Priv. Johannesgymnasium Ko-
blenz), Jennifer Weyell (Otto-Schott 
Gymnasium Mainz-Gonsenheim), 
Marco Schreiber (Gauß-Gymnasi-
um Worms), Robert Schneider (Gym-
nasium am Ritterberg Kaiserslau-
tern), Maximilian Seiwert (St. Wil-
librord-Gymnasium Bitburg)

Antragstext: 
Die LSV setzt sich für ein lan-
desweites Zentralabitur ein.

Antragsbegründung:
Dass Schulen und Abschlüsse in 
Rheinland-Pfalz nicht vergleich-
bar sind, liegt an dem nicht Vorhan-
densein eines Zentralabiturs. Rhein-
land-Pfalz ist das einzige Bundesland, 
das sich gegen einheitliche Qualitäts-
standards stellt. Die Vergleichbar-
keit von Abschlüssen zwischen ver-
schiedenen Schulen und Regionen, 
ist für den späteren Lebensweg von 
Jugendlichen entscheidend. Beson-
ders die Beschränkung der Studien-
fächer durch den „numerus clausus“ 
macht ein einheitliches Abitur unab-
dingbar.Vergleichbare Abschlüsse be-
deuten mehr Bildungsgerechtigkeit 

für Schülerinnen und Schüler. Nur so 
kann auch eine faire Behandlung der 
Schüler durch objektive Aufgaben-
stellungen gewährleistet werden. Das 
Zentralabitur in anderen deutschen 
Bundesländern hat gezeigt, dass trotz 
einheitlicher Standards Platz für in-
dividuellen Unterricht bleibt. Über-
dies wird mit dem Zentralbitur auch 
sichergestellt, dass die Schüler ge-
nau wissen, was im Abitur von ih-
nen verlangt werden kann und Schü-
ler im Abitur nicht nur mit den per-
sönlichen Präferenzen des betreffen-
den Lehrers konfrontiert werden.
Weitere Begründung er-
folgt ggf. mündlich.

Auf der 54. LSK wurde ich in den Lan-
desvorstand der SchülerInnenvertre-
tung Rheinland-Pfalz gewählt. Hier 
übernahm ich die Arbeitsbereiche 

Bildungsstreik, Demokratisierung so-
wie LAK-Basisarbeit. Zudem war ich 
zusammen mit Amelie für die Orga-
nisation des SK-VoKos verantwort-
lich, auf welchem ich einen Workshop 
zum Thema „Mobilisierung in Kreis- 
und Stadt-SVen“ hielt. Dem Landes-
jugendhilfeausschuss saß ich stell-
vertretend für die Schüler\innen-
schaft  bei. Ich betreute die Kreis-
schülerInnenvertretung Rhein-Huns-
rück. Im Bündnis der LSV mit den lin-
ken Jugendverbänden engagierte ich 
mich bzgl. der „Wahlalter 16“-Akti-
on. Zudem beteiligte ich mich an der 
Planung von „Dresden Nazifrei“.

Rechenschaftsbericht Kevin Frantz (vertagt)

Als Pressereferent vertrat ich 
auf diversen Podiumsdiskussio-
nen die Beschlusslage der LSK. 
Da ich einen neuen Job anneh-
men musste, um meine finanzi-
elle Liquidität zu sichern, ist es 
mir zeitlich nicht mehr möglich, 
die Aufgaben eines Landesvor-
standsmitglied voll zu erfüllen.
Auf Grund dessen trete ich auf der 
55. LSK zurück und hoffe, dass mein 
Platz durch ein neues engagiertes 
Vorstandsmitglied aufgefüllt wird.
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Hallo alle zusammen,

ich heiße David Stoffel und wur-
de auf der 53. LSK in Ingelheim 
in den kommissarischen Landes-
vorstand gewählt und auf der 
54. LSK in Mainz bestätigt.

Auf den Einarbeitungstagen habe ich 
mich dazu bereit erklärt, die Kreis-
SV Kusel, die Kreis-SV Südwestp-
falz, die Stadt-SV Zweibrücken und 
die Stadt-SV Pirmasens zu betreuen, 
zu deren Treffen ich eingeladen und 
deren Sitzungen ich geleitet habe.

Bei den Vorbereitungen der 54. LSK 
und dem Ehemaligentreffen half 
ich mit anderen LaVoMis unter an-
derem beim Einkauf und Aufbau 
mit, jedoch konnte ich selbst nicht 
zum Ehemaligentreffen bleiben.

Im Januar wurde ich auf der ers-
ten Landesvorstandssitzung des La-
Vos 2011/12 zum Innenreferenten ge-
wählt. Von da an lud ich zu den Lan-
desvorstandssitzungen ein, bereite-
te sie vor, koordinierte die Sitzun-
gen und bereitete sie auch nach. 
Des Weiteren habe ich zum zweiten 

SKVoKo des Schuljahres 2011/12 
in Ingelheim eingeladen, auf dem 
ich ebenfalls durch die Sitzung ge-
führt habe. Auch war ich als Innen-
referent auf der ersten Landesaus-
schusssitzung und vertrat mit Lina 
und Merveille den Landesvorstand.

Im Februar nahm ich auf dem Treffen 
des Landesvorstandes der LSV und 
der Grünen Jugend teil, bei dem die 
Zusammenarbeit zwischen den bei-
den Organisationen insofern geför-
dert wurde, dass Aktionen wie zum 
Beispiel eine Unterschriftensamme-
laktion in der Mainzer Innenstadt 
für Wahlalter 16 geplant wurden. 
Für den Schulversand am 12. März 
habe ich das Vorwort verfasst, jedoch 
konnte ich beim Eintüten nicht nach 
Mainz kommen um zu helfen. Be-
gleitend mit dem Schulversand habe 
ich die zweite Infomail des Jahres zu-
sammengestellt, welche zeitgleich 
zum Postversand über den Basis-
Verteiler lief. Für die 55. LSK habe 
ich die Einladung verfasst und an 
der Organisation gemeinsam mit 
dem restlichen LaVo mitgewirkt.

Mein Rücktritt ist mir nicht leicht ge-
fallen, jedoch sehe ich momentan kei-
ne andere Möglichkeit mehr, da fami-
liärer und schulischer Druck immer 
mehr zunahmen und mich letztend-
lich zu stark belastet haben, sodass 
ich der Verantwortung im Landes-
vorstand nicht mehr gewachsen bin. 
Dennoch will ich die LSV weiterhin 
mit meiner Hilfe unterstützen, sodass 
ich bereit bin, meine Kreis- und Stadt-
SVen auch künftig zu betreuen und 
bei anderen Aktionen stets zu helfen.

Abschließend würde ich noch ger-
ne erwähnen, dass ich viele neue Leu-
te durch die Arbeit in der LSV ken-
nenlernen durfte und ich muss sagen, 
dass ihr mir alle extrem ans Herz ge-
wachsen seid. Ich wünsche euch für 
eure weitere Arbeit im LaVo viel Er-
folg und hoffe, dass neue Menschen 
im LaVo genauso für ihr Leben be-
reichert werden, wie ich es wurde.

Euer David

Rechenschaftsbericht David Stoffel (vertagt)
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Antrag A 2

Beförderung des Landesvorstandes

AntragstellerIn: 
Johannes Domnick, Klara Mladinic

Antragstext:
Die 56. LSK möge beschließen:
Die LSV setzt sich beim Land für eine 
kostenfreie Beförderung der Lan-
desvorstandsmitglieder während ih-
rer Amtszeit in Rheinland-Pfalz ein. 

Antragsbegründung:
Durch die so erreichte beträchtli-
che Minimierung der Fahrtkosten, 
bleibt mehr Geld für inhaltliche Ar-
beit, sowie Seminare. Außerdem wur-
de in den letzten Jahren durch Geld-
mangel zum Vorstrecken bei ein-
zelnen Personen, eine Konstrukti-
ve Zusammenarbeit des Landesvor-
stands teilweise verhindert. Dies 
soll dadurch verhindert werden. 

Antrag A 3

Mehr Rechte für die Aufsichts- 
und Dienstleistungsdirektion

AntragstellerIn: 
Leo Wörtche

Antragstext: 
Die LSV möge sich dafür einset-
zen, dass die Abteilung 3 der Auf-
sichts- und Dienstleistungsdirek-
tion des Landes Rheinland-Pfalz 
(ADD), welche unter anderem Per-
sonalentscheidungen im Schulwe-
sen mit zu verantworten hat, mehr 
rechtliche Möglichkeiten einge-
räumt bekommt um bei Problemen 
durch Lehrkräfte mit SchülerInnen 
wirksamer Handeln zu können.
Die Erweiterungen der Kompeten-
zen sollen dahin gehen, dass es im 
Falle von Benachteiligungen oder 
Verhaltensweisen die nicht der ei-
ner Lehrkraft entsprechen bzw. 
sich die pädagogische bzw. didak-
tische Fähigkeiten und Vorgehens-
weisen in mehreren Fällen als pro-
blematisch erwiesen haben.

Antragsbegründung:
Erfolgt mündlich

Antrag A 4

Einrichtung von Oberstufen an in-
tegrierten Gesamtschulen

AntragstellerIn: 
Leo Wörtche

Antragstext: 
Die LSV unterstützt die Einrich-
tung von gymnasialen und be-
rufsorientierten Oberstufen an 
den integrierten Gesamtschulen in 
Rheinland-Pfalz ausdrücklich.

Antragsbegründung:
Hintergrund des Antrags ist, dass in 
mehreren Fällen der Versuch bspw. 
Von Seiten der Schulleitungen ver-
schiedener IGS̉en von Behörden 
und Dezernaten behindert weden.

Anträge an die 56. LSK
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Antrag A 5

BundesschülerInnenvertretung

AntragstellerIn: 
Leo Wörtche

Antragstext: 
Die LSV möge sich für die Wieder-
herstellung der BSV-Strukturen aus 
dem Jahr 2002 einsetzen, nach de-
nen alle LandesschülerInnenaus-
schüsse, LandesschülerInnenräte 
und LandesschülerInnenvertretun-
gen der BundesschülerInnenvertre-
tung angehört haben und auf soge-
nannten Bundesdelegiertenkonferen-
zen auch stimmberechtigt waren.

Antragsbegründung:
Die Tatsache, dass die Bundesschü-
lerkonferenz gescheitert ist, ist auch 
auf die Tatsache zurück zufüh-
ren, dass sich durch Formalitäten 
und Verpflichtungen der Mitglieds-
verbände sowie einer strukturbe-
dingten Dauerpositionierung diese 
auch intern an Zustimmung verlor.
Somit konnte sie zu keinem Zeit-
punkt ihrem Ziel dem Reprä-
sentieren und der Vertretung al-
ler Verbände nachkommen.

Antrag A 6

Mitsprache bei 
Personalentscheidungen

AntragstellerIn: 
Leo Wörtche

Antragstext: 
Die LSK möge beschließen sich da-
für einzusetzen, dass die Schüle-
rInnenvertretungen der Schulen 
über die Schulausschüsse ein ver-
bindliches Mitbestimmungsrecht 
an internen Personalentscheidun-
gen rechtlich eingeräumt und die-
ses auch festgeschrieben wird.

Antragsbegründung:
Erfolgt mündlich

Antrag A 7

Nummerus Clausus ist nicht alles

AntragstellerIn: 
Leo Wörtche

Antragstext: 
Die LSK möge sich für eine Reform 
bei den Immatrikulationsverfahren 
an Hochschulen aussprechen. Hier-
bei soll unter anderem das in eini-
gen Studiengängen verbindliche Kri-
terium des Nummerus Clausus als 
minimaler Notenschnitt zur Auf-
nahme an Gewichtung verlieren.
Ziel der LSV soll es sein, dass bei der 
Immatrikulation bspw. Soziale Kom-
petenzen gewertet werden sowie ggf. 
Empfehlungen von FachlehrerIn-
nen oder Beurteilungen von dritten 
Stellen welche vom allgemeinbilden-
den Bildungswesen unabhängig sind, 
bei dem Zustandekommen von Ent-
scheidungen hinzugezogen werden.
Der Landesvorstand möge bei der 
Vertretung und Realisierung die-
ser Forderung mit den Studierenden-
vertretungen zusammenarbeiten.

Antragsbegründung:
Die Forderung könnte ein Teilkompro-
miss zur bestehenden Forderung der 
Abschaffung von Noten darstellen.
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Antrag A 8

Kontrolle der 
Kultusministerkonferenz

AntragstellerIn: 
Leo Wörtche

Antragstext: 
Die LSK setzt sich für eine Umwand-
lung des Statuts und der Rechtsform 
der Kultusministerkonferenz ein. Die 
KMK ist derzeit als Ständige Konfe-
renz weder eine Behörde noch ein 
Verfassungsorgan und unterliegt 
in ihrer Gesamtheit keinerlei parla-
mentarischer Kontrolle. Die derzeiti-
ge Struktur der KMK ermöglicht es, 
dass Beamte einzelner Bundeslän-
der eine große Rolle beim Zustande-
kommen bundesweiter Entscheidun-
gen im Bildungswesen. Die LSV for-
dert die KMK als Gremium, innerhalb 
einer Behörde, welche dem Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung 
unterstellt ist, anzusiedeln. Der Deut-
sche Bundestag soll dieses Gremi-
um parlamentarisch kontrollieren.
Der Staatsvertrag der Bundeslän-
der bezüglich der KMK ist in Fol-
ge zu kündigen. Die Position der 37. 
LSK wonach die damalige LSV GG 
eine Abschaffung der KMK befür-
wortet, wird durch diesen Antrag kei-
nesfalls angetastet sondern stellt le-
diglich eine Zwischenforderung auf.

Antragsbegründung:
Erfolgt Mündlich

Antrag A 9

Recht auf echte Bildung für Nach-
kommen ehemaliger MainzerInnen

AntragstellerIn: 
Leo Wörtche

Antragstext: 
Die LSK möge sich für eine (Wieder-)
Herstellung des Rechts auf Beschu-
lung der SchülerInnen aus den rechts-
rheinischen Stadtteilen von Mainz 
auch in Rheinland-Pfalz einsetzen. 
Dies Betrifft alle Schülerinnen und 
Schüler die in den heutigen wiesba-
dener Stadtteile Mainz-Amöneburg, 
Mainz-Kastel, Mainz-Kostheim sowie 
der Gemeinden Ginsheim-Gustavs-
burg und Bischofsheim/Mainspitze.
Ein dies verhindernder Erlass des 
MBWWK ist zurück zunehmen.
Die Mehrkosten sollen in Form ei-
nes Staatsvertrags beglichen wer-
den oder alternativ über den Länder-
finanzausgleich umverteilt werden.

Antragsbegründung:
Bereits im Jahr 2004 lehnten Main-
zer Schulen aus den genannten Orten 
stammende SchülerInnen ab, da die 
Flucht von Schülerinnen und Schü-
lern aus dem hessischen in das Rhein-
land-pfälzische Schulsystem gestie-
gen war. Zudem ist der Fahrweg aus 
den AKK-Orten nach Wiesbaden be-
sonders für heranwachsende Jugend-
liche in der Sekundarstufe I zu lang.
Ein Gespräch von Eltern mit dem 
damaligen Mainzer Schulde-
zernenten blieb ohne Erfolg.

Antrag A 10

Hierarchien im MBWWK

AntragstellerIn: 
Leo Wörtche

Antragstext: 
Die LSV möge sich für eine Verän-
derung der herrschenden Hierarchi-
en innerhalb des MBWWKs einset-
zen. Hierbei soll nach praktischen Er-
fahrungen geurteilt werden. So spre-
chen wir uns vor allem gegen eine do-
minierende Übernahme von (ehemali-
gen) Lehrkräften aus dem Schuldienst 
ins Ministerium aus. Die LSV ver-
tritt offensiv die Überzeugung, dass 
das Ministerium als ein Ort der Bil-
dung an Zeit und Bedürfnisse anpas-
sen muss, mit MitarbeiterInnen be-
setzt werden muss die aus allen Be-
reichen kommen, die für Bildung 
und Bildungspolitik relevant sind.

Antragsbegründung:
Erfolgt mündlich!
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Antrag A 11

Gemeinsame europäische 
Bildungspolitik

AntragstellerIn: 
Leo Wörtche

Antragstext: 
Die LSK möge beschließen sich lang-
fristig für eine Verlagerung der bil-
dungspolitischen Kompetenzen an 
die Europäische Union ausspre-
chen. Die Entscheidungen über in-
dividuelle Umsetzung einzelner De-
tails soll den Schulen bzw. kommu-
nalen Entscheidungsstellen (Stadt 
oder Landkreis) überlassen werden.
Die LSV setzt sich ferner für ein Bil-
dungssystems mit gelockerten Lehr-
planstandarts, inklusive der Forde-
rungen der Übernahme positiver As-
pekte anderer bestehender europä-
ischen Bildungssysteme (z. B. Finn-
land/Schweden) ein. Hierzu wird 
auch eine gesamteuropäische Bil-
dungsfinanzierung angestrebt.

Antragsbegründung:
• Wieso kann ein Mensch der in 

Frankreich Lehramt studiert 
hat in Österreich unterrichten 
aber ein Mensch der in Nieder-
sachsen LehrerIn geworden ist 
nicht in Bayern unterrichten??

• Wieso ist das Baden-württem-
bergische Abitur mehr Geld 
wert als das Hamburger Abi??

• Wieso geht in manchen Bun-
desländern die Grundschu-
le nur bis zur 4. Klasse und in 
anderen bis in die 6. Klasse??

• Warum muss ich mich auf so-
viele neue Bedingungen ein-
lassen, wenn ich in einen an-
deren Staat oder in ein an-
deres Bundesland ziehe??

• Warum ist ein kurzzeiti-
ger intereuropäische Schul-
austausch so kompliziert??

• Warum sind die skandinavi-
schen Länder dem Bildungs-
stand der deutschen Schü-
lerInnen soweit voraus??

• Warum gibt es in machen Staa-
ten Noten und in anderen nicht??

• Wieso gibt es in so vielen Bun-
desländen Gesamtschulen, Ge-
meinschaftsschulen und in-
tegrierte Sekundarschu-
len und in Bayern nicht??

Der Bildungsföderalismus bringt vie-
le Fragen mit sich, die aus lästigen 
Unterschieden resultieren. Ange-
sichts internationaler Vergleichsmög-
lichkeiten bringt der Bildungsfödera-
lismus keine Vorteile für die einzel-
ne Schülerin/den einzelnen Schüler.
Bildung ist ein Thema für Euro-
pa, ein Thema zur Angleichung ver-
schiedener Lern- und Lehrkultu-
ren aneinander. Zudem gibt es meh-
rere Entwürfe für ein europäisches 
Schulkonzept da Bildung ein The-
ma ist das für viele Fälle und Situ-
ationen übertragbar ist und daher 
von den Kompetenzen her gesehen 
ein europäisches Themenfeld ist.

Antrag A 12

ÖPNVNetz verbessern

AntragstellerIn: 
Leo Wörtche

Antragstext: 
Nach Auffassung der LSV muss jede 
Schülerin und jeder Schüler in der 
Lage sein ihre/seine Schule mit dem 
öffentlichen Personennahverkehr in 
zumutbarer Zeit zu erreichen. Wir 
Fordern daher alle kommunalen- 
und Landesbehörden auf alles in ih-
rer Macht stehende zu tun das zu-
mindest bundes-, landes- und kom-
muneneigene Bus- und Bahnunter-
nehmen einen jugendfreundlichen 
Fahrplan haben. Land und Kommu-
nen sollen daher beispielsweise die 
Stadt- und KreisschülerInnenvertre-
tungen und/oder die kommunalen 
Schulträgerausschuss bei der Planung 
des Nahverkehrs miteinbeziehen.

Antragsbegründung:
Schaut in die Eifel, dann 
wisst ihr was ich meine!
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Antrag A 13

Bildungsstreik – ein Feld für die LSV

AntragstellerIn: 
Leo Wörtche

Antrag: 
Die LSV möge sich in landes- und 
bundesweiten Bildungsstreikbündnis-
sen engagieren, einbringen und ihre 
Themen und Forderungen in diesen 
durchsetzen. Hierbei soll diese auch 
die Initiative ergreifen und eine fe-
derführende Funktion anstreben.

Antragsbegründung:
„Wir können das – also los!“

Antrag A 14

OBESSU (Organising Bureau of  
European School Student Unions)

Antragsteller: 
Johannes Domnick, Leo Wörtche

Antragstext:
Die 56. LSK möge beschließen, dass 
sich der Landesvorstand für einen 
Sitz der LSV rLP bei OBESSU en-
gagiert. Solange noch keine akzep-
table, bundesweite Vertretung für 
Schülerinnen und Schüler aufge-
baut ist, soll die LSV sich so auf Eu-
ropaebene einmischen können.

Antragsbegründung:
Zur Zeit, ist Deutschland kein Mit-
glied in der Europaweiten Schü-
lervertretung OBESSU, da es zur-
zeit keine offizielle bundesweite Ver-
tretung gibt, die diesen Sitz bean-
tragen kann, soll die LSV RLP sich 
um einen Sitz bemühen, dass so bis 
die bundesweite Vertretung zustan-
de gekommen ist, wenigstens et-
was Einmischung möglich ist.

Antrag A 15

Gegen Verlagerung der BBS'en 
1 und 3 von Mainz nach Bin-
gen und Ingelheim

AntragstellerIn: 
Leo Wörtche (für die SSV Mainz)

Antragstext:
Die LandesschülerInnenkonfe-
renz möge sich gegen eine Verlage-
rung BBS'en 1 und 3 in Mainz von
Mainz nach Ingelheim und Bin-
gen aussprechen. Die LSV setzt sich 
mit Druck für einen Dialog ein
bei dem die Schüler_innen der be-
troffenen Schulen verbindlich in 
sämtliche Veränderungsprozesse
eingebunden werden.

Antragsbegründung: 
erfolgt mündlich

Antrag A 16

Bildungsstreik in Rheinland-Pfalz

AntragstellerIn: 
Leo Wörtche (für die SSV Mainz)

Antragstext:
Die LSV soll zum Bildungsstreik 
für mehr Demokratie und Schü-
ler_innenbeteiligung an allen
Schularten in Rheinland-Pfalz 
aufrufen. Des weiteren wird 
der Landesvorstand 2012/13
aufgefordert sich an der Organi-
sation eines zentralen oder de-
zentralen Bildungsstreiks zu
beteiligen. Die LSV soll hierbei kei-
ne finanziellen Verpflichtungen 
eingehen, dennoch sollen den
Stadt- und KreisschülerInnenver-
tretungen die finanziellen Mit-
tel zur Beteiligung an dezentralen
Aktionen gewährt und be-
willigt werden.

Antragsbegründung: 
erfolgt mündlich
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Über den Sinn von Satzungen / Geschäftsordnungen  
und deren wortlautgetreue Anwendung

beispielsweise nachvollziehen kön-
nen, warum wer in einer Debatte die 
Redeleitung besitzt, wann die De-
batte beendet wird und zur Abstim-
mung geschritten wird etc. Wenn 
Fragen wie diese nicht klar geregelt 
sind, läuft dies faktisch darauf hin-
aus, dass sich informelle Machtstruk-
turen durchsetzen und es besteht die 
Gefahr, dass Verfahrensfragen unde-
mokratisch im Sinne einzelner politi-
scher Interessen entschieden werden.
Eine Formalisierung dieser Prozes-
se durch eine für alle einsehbare Sat-
zung/Geschäftsordnung schafft Trans-
parenz und kann so verhindern, 
dass sich eine bestimmte Interessens-
gruppe durch Verfahrensentschei-
dungen unrechtmäßige Vorteile ver-
schafft. Dafür muss der „erhöhte Auf-
wand“ eines formalisierten Verfah-
rens, welches oft gar als „unnötiger 
Formalismus/Bürokratie“ bezeich-
net wird, in Kauf genommen wer-
den. Nur verbindlich festgeschriebene 

Regeln schaffen gleiche Bedingun-
gen für alle und zudem eine gewisse 
Verlässlichkeit in Verfahrensfragen.

Auf den ersten Blick mag es vielleicht 
demokratischer erscheinen, wenn 
„der Souverän“, also z.B. die Mit-
glieder einer Konferenz, immer di-
rekt entscheidet, wie verfahren wer-
den soll, statt sich auf einen „Automa-
tismus der Satzung“ zu verlassen. In 
der Tat ist dieser Automatismus eine 
Art „Selbstbeschränkung der Macht 
des Souveräns“, aber dies hat entschei-
dende Vorteile:  In der Frage, was in 
der Satzung steht, gibt es ein allgemei-
nes Interesse an einem fairen Verfah-
ren, einem gewissen Schutz der Min-
derheit etc. - schließlich weiß auch die 
momentane Mehrheit, dass sich die 
Mehrheitsverhältnisse ändern kön-
nen und man dann zu eben jener Min-
derheit gehören kann, deren Rechte in 
der Satzung garantiert sind. In diesem 
Zusammenhang erklärt sich auch die 

Alles nur Formalkram?!

von Johannes Buchner

Wenn Menschen zusammenleben, ar-
beiten oder Politik machen, dann gibt 
es oft unterschiedliche Meinungen 
und Bewertungen von Sachverhalten, 
was sich schon aus den unterschied-
lichen Lebensrealitäten und Hinter-
gründen der Individuen ergibt. Dar-
aus ergeben sich bei zu fällenden Ent-
scheidungen Interessenskonflikte - 
das ist zunächst einmal eine Feststel-
lung, aus radikaldemokratischer Sicht 
gilt es nicht, dies in Frage zu stellen, 
sondern ein faires Verfahren für das 
Austragen dieser Interessenskonflik-
te zu fordern.  Dieser Artikel soll er-
läutern, warum das verbindliche Nie-
derlegen von Verfahrensregeln in ei-
ner Satzung/Geschäftsordnung in die-
sem Zusammenhang Sinn macht und 
darüberhinaus eine exakte Einhal-
tung dieser Regeln zu fordern ist.
Ein wichtiges Kriterium für die Be-
wertung eines politischen Verfah-
rens stellen die Transparenz von Ent-
scheidungsprozessen dar. Jeder sollte 
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Hürde einer 2/3-Mehrheit, die zu einer 
Satzungsänderung meist notwendig 
ist, denn so kann verhindert werden, 
dass eine „knappe Mehrheit“ nach Be-
lieben mit einer „großen Minderheit“ 
verfährt. Außerdem sind in einer Sat-
zungsdebatte die Fragestellungen von 
den konkreten politischen Konflikten 
getrennt, d.h. bestimmte Verfahrens-
regeln werden allgemein festgelegt 
und sind daher nicht jedesmal von 
neuem Teil des politischen Kampfes.

Dass bei den allgemeinen Regelungen 
in einer Satzung nicht alle Eventuali-
täten berücksichtigt werden können, 
ist einsichtig, weshalb sich oft Fra-
gen nach der Auslegung einer Rege-
lung der Satzung ergeben. Diese müs-
sen diskutiert und ebenfalls demo-
kratisch entschieden werden (es gibt 
auch das Modell der Schiedsgerichts-
barkeit, wo ein möglichst neutrales 
Gericht/Schiedsausschuss über die-
se Fragen entscheidet). Bei grundsätz-
licheren Streitigkeiten in Satzungsfra-
gen macht es natürlich Sinn, durch 
eine Satzungsänderung die Regelung 
im entsprechenden Punkt expliziter 
zu machen. Generell sollte jedoch ver-
sucht werden, in der Satzung mög-
lichst eindeutige Formulierungen zu 
finden, um mögliche Konflikte von 
vornherein zu minimieren, und wo 
die Satzung keinen Auslegungsspiel-
raum lässt, ist auch auf einer wortlaut-
getreuen Anwendung zu bestehen !

Denn damit die oben aufgeführten 
Vorteile des verbindlichen Niederle-
gens von Verfahrensregelungen in der 
Praxis wirksam sind, ist eine strik-
te Einhaltung der Satzung zu for-
dern, auch wenn man im Einzelfall 
vielleicht denkt „naja, der Formal-
kram sollte doch nicht über den Inhal-
ten stehen, es ist doch für alle besser, 
wenn wir hier (abweichend von der 
Satzung) so und so verfahren“. Wenn 
durch solche Überlegungen doch wie-
der „von Fall zu Fall entschieden“ 
wird macht man sich die Vorteile von 
„gleichen Bedingungen für alle“ und 
„Verlässlichkeit in Verfahrensfragen“ 
allerdings gleich selbst wieder zunich-
te. Letztere fordern nämlich explizit 
„keine Ausnahmen von den verein-
barten Regeln“, denn sonst ist man im 
Einzelfall bei der Frage „soll man hier 
eine Ausnahme von der Satzung ma-
chen“ und damit keinen Schritt weiter 
als ohne Satzung. Konkret ist z.B. eine 
Antragsfrist genau einzuhalten, denn 
sonst stellt sich die Frage, wann denn 
dann die „Grenze für die Ausnah-
me ist“ und wer dies entscheidet, au-
ßerdem hätten andere Menschen viel-
leicht auch noch gerne eine Antrag 
verspätet eingebracht, dies aber auf-
grund der abgelaufenen Antragsfrist 
nicht getan. Nur eine strikte, verläss-
liche Anwendung der Satzung schafft 
hier gleiche Bedingungen für alle und 
damit die geforderte Verfahrensge-
rechtigkeit. Denn in einer Demokra-
tie kommt es eben nicht nur „auf das 
Ergebnis“ im Einzelfall an, sondern 
das Verfahren, wie dieses zustande 

gekommen ist, spielt eine entschei-
dende Rolle. Nur ein so ist es dauer-
haft möglich, Interessenskonflikte un-
ter fairen Bedingungen auszutragen 
und damit Gerechtigkeit zu schaffen.
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Satzung der Landes schüler-
Innenvertretung Rheinland-Pfalz  

1. Die LandesschülerInnenvertretung 
Rheinland-Pfalz (LSV) ist die alleinige 
Vertretung der Interessen aller Schüle-
rinnen und Schüler aus Sekundarstu-
fe I und II in Rheinland-Pfalz. 

2. Die LandesschülerInnenkonferenz 
(LSK) und der Landesvorstand (LaVo) 
haben die Aufgabe, für eine gebüh-
rende Berücksichtigung aller zu ver-
tretenden Schularten zu sorgen. Die 
LandesschülerInnenkonferenz be-
schließt hierfür Richtlinien und kon-
krete Arbeitsformen. 

3. Grundlage der Arbeit der LSV ist 
die Arbeit der SchülerInnenvertre-
tungen (Sven) sowie der Kreis- und 
StadtschülerInnenvertretungen (KrS-
Ven/SSVen) in Rheinland-Pfalz. Die-
se geben sich in Eigenverantwortung 
eine Satzung, die der Satzung der LSV 
nicht widersprechen darf. 

4. Die LSV wird in ausreichendem 
Maß aus öffentlichen Mitteln fi-
nanziert. Sie ist keinen besonde-
ren Beschränkungen unterworfen. 
 
I. Die Organe der  
LandesschülerInnenvertretung 

5. Die LSV besteht aus folgenden Or-
ganen:  

- der LandesschülerInnenkonferenz 
(LSK) 
- dem Landesvorstand (LaVo) 
- den Kreis- und StadtschülerInnenver-
tretungen (KrSV/SSV) 

- dem Landesausschuss (LA)
 
II. Die LandesschülerInnen -
konferenz (LSK) 

6. Die LandesschülerInnenkonfe-
renz (LSK) ist das oberste beschluss-
fassende Gremium der LSV. Zur Zu-
ständigkeit der LSK gehören: 

 
– Entscheidungen über grundsätzli-
che, die Schülerinnen und Schüler be-
treffende, politische und organisatori-
sche Fragen; 

– Wahl und Entlastung des Landes-
vorstands sowie ggf. Abwahl ei-
nes oder mehrerer Mitglieder des 
Landesvorstands, sofern dazu ge-
sondert eingeladen wurde;
 
– Wahl und Entlastung der Dele-
gierten für die Bundesebene sowie 
ggf. Abwahl einer/eines oder meh-
rerer Delegierten/r, sofern dazu ge-
sondert eingeladen wurde;
 
– Wahl und Entlastung des Lan-
desausschusses, sowie ggf. Ab-
wahl eines oder mehrerer Mitglie-
der des Landesausschusses, sofern 
dazu gesondert eingeladen wurde; 

– Satzungsänderungen, sofern dazu 
gesondert eingeladen wurde; 

– die Kontrolle des Landesvorstands 
durch Entgegennahme des Arbeitsbe-
richts, welcher vom LA bestätigt wor-
den sein muss. 

7. Die LSK besteht aus jeweils einer / 
einem Delegierten pro angefangenen 
3.000 SchülerInnen pro Stadt- oder 
Kreisschüler Innenvertretung, jedoch 
mindestens 2 Delegierten pro KrSV/
SSV. Pro KrSV/SSV sollen maximal 2 
Delegierte pro Schulart gewählt wer-
den. Wenn dies nicht möglich ist, kön-
nen weitere KandidatInnen aus be-
reits vertretenen Schularten gewählt 
werden. Delegierte/r kann nur sein, 
wer zum Zeitpunkt der LSK SchülerIn 
an einer Schule in der Stadt bzw. dem 
Kreis ist, die/der sie/ihn delegiert hat. 
Der amtierende Landesvorstand prüft 
vor Beginn der LSK die Stimmberech-
tigung der Delegierten; er kann eine 

Schulbescheinigung und ein Wahl-
protokoll verlangen. 

8. Die LSK ist beschlussfähig, wenn 
mindestens die Hälfte der stimmbe-
rechtigten Delegierten auf der LSK er-
schienen ist und ordnungsgemäß ein-
geladen wurde.  

9. Die LSK tagt mindestens einmal 
im Schulhalbjahr, jeweils die erste im 
Schuljahr wählt den Landesvorstand. 
Die LSK muss innerhalb von 30 Schul-
tagen durch den Landesvorstand ein-
berufen werden, wenn die Hälfte der 
Kreis- und StadtschülerInnenvertre-
tungen oder ein Drittel der SVen dies 
verlangen oder der LA dies verlangt. 

10. Die Einladung zur LSK ist schrift-
lich unter Angabe von Ort und Zeit 
sowie vorläufiger Tagesordnung min-
destens vier Wochen außerhalb der 
Ferien vor der LSK an die Kreis- und 
StadtschülerInnenvertretungen zu 
verschicken. 

11. Die erste LSK im Schuljahr wählt 
zu Beginn ein dreiköpfiges Präsidium 
und drei StellvertreterInnen, deren 
Amtszeit ein Jahr beträgt. Dem Präsi-
dium obliegt die Leitung der Konfe-
renz. Es schlichtet in Streitfragen des 
Verfahrens und stellt die Beschlussfä-
higkeit fest. Der Ablauf der LSK rich-
tet sich nach einer von der LSK be-
schlossenen Geschäftsordnung. Diese 
geht der Satzung nach und kann auf 
der LSK mit zwei Dritteln der abgege-
benen Stimmen geändert werden.  

12. Das Präsidium fertigt ein Protokoll 
der Sitzung an, das 
– Ort und Zeit der Konferenz, 
– die Namen von KandidatInnen, 
– die Ergebnisse von Abstimmungen 
und Wahlen, 
– den Wortlaut der gefassten 

Satzung der LSV RLP 
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Beschlüsse enthält.  
Das Protokoll ist innerhalb von 
sechs Wochen nach der Konfe-
renz an die Kreis- und Stadtschü-
lerInnenvertretungen zu verschi-
cken. Das Protokoll muss von der 
nächsten LSK genehmigt werden.

13. Anträge können von allen Schüle-
rinnen und Schülern in Rheinland-
Pfalz gestellt werden. Alle Anträge 
müssen schriftlich bei der Landesge-
schäftsstelle (LGS) der LSV eingereicht 
werden. Sie müssen den Namen des/r 
Antragstellers/in tragen. Alle Anträ-
ge, die der LGS nicht mindestens sie-
ben Tage und den Delegierten nicht 
mindestens drei Tage vor der Ver-
sammlung vorliegen, gelten als Initia-
tivanträge. Diese müssen von mindes-
tens fünf Delegierten unterstützt und 
dann dem Präsidium vorgelegt wer-
den. Über die Befassung der Initia-
tivanträge muss abgestimmt werden. 
Anträge auf Abwahl einzelner oder 
mehrerer Mitglieder des Landesvor-
stands, der Bundesdelegation oder des 
Landesausschusses können keine Ini-
tiativanträge sein.  

14. Satzungsändernde Anträge müs-
sen mindestens fünf Wochen vor der 
Versammlung in der LGS vorliegen 
und mit der Einladung zur LSK ver-
schickt werden. Für Änderungen der 
Satzung ist eine Mehrheit von zwei 
Dritteln der abgegebenen Stimmen 
notwendig. 

15. Anträge werden mit einfacher 
Mehrheit der abgegebenen Stim-
men entschieden, sofern Satzung, Ge-
schäftsordnung oder Wahlordnung 
nichts anderes vorsehen. Bei Stim-
mengleichheit ist der Antrag abge-
lehnt. Stimmenthaltungen werden 
nicht berechnet. 

16. Wahlen müssen in der Einladung 
gesondert angekündigt werden. Die 
LSK wählt vor Beginn der Wahlgän-
ge eine dreiköpfige Wahlkommission. 
Auf Antrag einer/s Delegierten haben 
Personenwahlen geheim zu erfolgen. 

Listenwahl für den Landesvorstand 
ist nicht möglich.  

17. Die LSK kann eine Urabstimmung 
der Schülerinnen und Schüler be-
schließen, wenn: 

– zu diesem Punkt gesondert eingela-
den wurde, 
– die Beschlussfähigkeit gewahrt ist, 
– der Beschluss über Durchführung 
und Formulierung der Frage(n) mit ei-
ner Mehrheit von zwei Dritteln der ab-
gegebenen Stimmen gefasst wird und 
– es sich um (eine) grundsätzli-
che, die Schülerinnen und Schü-
ler betreffende, politische oder or-
ganisatorische Frage(n) handelt. 

Eine Urabstimmung wird von den 
Schüler Innenvertretungen in Zusam-
menarbeit mit dem Landesvorstand 
durchgeführt. 

18. Die LSK wählt zu Beginn jedes 
Schuljahres zwei KassenprüferIn-
nen aus ihrer Mitte, die auf der ers-
ten LSK im folgenden Schuljahr einen 
Bericht über die Führung der Kasse 
durch den Landesvorstand vorlegen. 
Die LSK kann eine Finanzordnung be-
schließen. 

19. Die LSK kann zu Beginn je-
des Schuljahres eine EinsteigerIn-
nen-LSV wählen. Die EinsteigerIn-
nen-LSV kann in Arbeitsbereichen 
des LaVos mitarbeiten, jedoch wer-
den ihr keine Referate zugeteilt. Die 
Mitglieder der EinsteigerInnen-
LSV sind nicht stimmberechtigt.

III. Der Landesvorstand 

20. Der Landesvorstand (LaVo) gestal-
tet die Arbeit der LandesschülerIn-
nenvertretung gemäß der Beschluss-
lage der LSK und des Landesauschus-
ses. Er ist für die Umsetzung der Be-
schlüsse verantwortlich. Er besteht 
aus mindestens fünf und höchstens 
zehn gleichberechtigten Mitgliedern, 
die auf der ersten LSK im Schuljahr 
gewählt werden. Es sollen mindestens 
3 Schularten im LaVo vertreten sein. 
Er bleibt bis zur Neuwahl im Amt. 

21. Zur Zuständigkeit des LaVos ge-
hören:  
– die Vertretung der LSV gegenüber 
dem fachlich zuständigen Ministeri-
um, den Parteien, Verbänden und der 
übrigen Öffentlichkeit;  
– die Pressearbeit der LSV; 
– die Vorbereitung und Durchführung 
der LandesschülerInnenkonferenzen; 
– der Kontakt zu den Kreis- und Stadt-
schülerInnenvertretungen und den
SchülerInnenvertretungen. Hier-
für soll mindestens einmal im
Schulhalbjahr ein Treffen mit allen 
KrSV/SSV-VorstandssprecherInnen
einberufen werden. 

– Eine Person aus dem LaVo ist für die 
Koordinierung der Pressearbeit zu-
ständig. 

– Die Vertretung der LSV in der BSK 
und gegenüber anderen LSVen neh-
men die Delegierten für die Bundes-
ebene wahr.  

– Zwei Personen aus dem LaVo sind 
für die Kommunikation mit dem Lan-
desausschuss verantwortlich.  

22. Mitglied im LaVo kann nur wer-
den, wer zum Zeitpunkt der Wahl 
SchülerIn in Rheinland-Pfalz ist. Dem 
LaVo sollten Mitglieder aus jedem 
Schulaufsichtsbezirk angehören. Der 
LaVo kann Personen berufen, die je-
weils bei der Beratung des von ih-
nen übernommenen Sachgebietes hin-
zuzuziehen sind. Sie besitzen kein 
Stimmrecht.  

23. Der LaVo tritt mindestens einmal 
in zwei Monaten zusammen. Die Ein-
ladung hat schriftlich unter Anga-
be von Ort und Zeit sowie der vor-
läufigen Tagesordnung mindestens 
acht Tage vor Beginn der Sitzung 
zu erfolgen. Auf schriftlichen An-
trag von mindestens zwei Mitglie-
dern des LaVo muss der Vorstand in-
nerhalb von acht Tagen nach Eingang 
des Schreibens einberufen werden. Zu 
den Sitzungen des LaVo müssen ein-
geladen werden:  
– die gewählten LaVo-Mitglieder, 
– der/die LandesgeschäftsführerIn(nen), 
– die Delegierten für die Bundesebene, 
– die gewählten 
Landesausschusssprecher Innen,  
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– die Mitglieder der EinsteigerInnen-
LSV. 

24. Der LaVo ist beschlussfähig, wenn 
mindestens die Hälfte der stimmbe-
rechtigten Mitglieder anwesend ist 
und ordnungsgemäß eingeladen wur-
de. Kommt keine Beschlussfähigkeit 
zustande, so ist unverzüglich eine 
zweite Sitzung mit derselben Tages-
ordnung frühestens acht Tage später 
einzuberufen; die Beschlussfähigkeit 
ist dann unabhängig von der Zahl der 
anwesenden Stimmberechtigten gege-
ben. Darauf ist in der Einladung hin-
zuweisen. 

25. Stimmberechtigt sind nur gewähl-
te Mitglieder des LaVos. 

26. Die Sitzungen des LaVos finden öf-
fentlich statt, alle Anwesenden haben 
Rederecht. 

27. Der LaVo erstellt auf der ersten Sit-
zung nach seiner Wahl einen Arbeits-
plan, in dem die politischen und orga-
nisatorischen Sachgebiete an einzelne 
LaVo-Mitglieder verteilt werden. Die-
ser Arbeitsplan wird als Anlage zum 
Protokoll der LSK an die Delegierten 
sowie die Kreis- und StadtschülerIn-
nenvertretungen verschickt. 

28. Der LaVo wirkt bei der Einstellung, 
Führung und Entlassung des haupt-
amtlichen Personals der LSV durch 
das fachlich zuständige Ministerium 
mit.  

29. Für den Fall des Ausscheidens 
einzelner Mitglieder aus dem LaVo 
oder der Bundesebene kann die LSK 
oder der LA Nachwahlen vorneh-
men, sofern zu diesem Punkt einge-
laden wurde. Für den Fall des Rück-
tritts der Mehrheit des LaVos wählt 
der LA einen provisorischen LaVo, der 
die nächste LSK einberuft, auf der ein 
neuer LaVo gewählt wird.  

30. Der LaVo legt auf der jeweils ersten 
LSK im Schuljahr einen ausführlichen 
Bericht über seine Arbeit im vergan-
genen Schuljahr vor. Die einzelnen 

Mitglieder ergänzen diesen Bericht 
mündlich und die LSK entscheidet 
dann einzeln über die Entlastung.

IV. Die Kreis- und StadtschülerIn-
nenvertretungen 

31. Die Kreis- und StadtschülerIn-
nenvertretungen sind Zusammen-
schlüsse von SchülerInnenvertretun-
gen auf Ebene der rheinland-pfälzi-
schen Landkreise sowie der Kreisfrei-
en Städte.  

32. Jede Schule entsendet 2 Delegierte 
zur jeweiligen KrSV/SSV. 

33. Die Kreis- und StadtschülerIn-
nenvertretungen sind beschlussfä-
hig, wenn mindestens die Hälfte der 
stimmberechtigten Delegierten anwe-
send ist und ordnungsgemäß eingela-
den wurde. Sie geben sich in Eigenver-
antwortung eine Satzung; diese darf 
jedoch der Satzung der LSV nicht wi-
dersprechen. 

34. Die Kreis- und StadtschülerIn-
nenvertretungen sollen zum Zweck 
der Koordination und des Kontakts 
zum LaVo einen Vorstand wählen.
Es soll mindestens einmal im Schul-
halbjahr an Treff en aller Vorstands-
sprecherInnen und des Landes-
vorstand teilgenommen werden.

35. Zudem sollen gewählt werden: 
– mindestens drei Basisbeauftragte, 
die für den Kontakt zu den örtlichen 
Sven zuständig sind bzw. diese auf-
bauen,  
– zwei Delegierte, die sich um regel-
mäßigen Austausch mit Stadtrat und 
Kreisverwaltung bzw. dem Schulträ-
ger bemühen. 

36. Die Vorstandssitzungen sollen 
mindestens alle 3 Monate stattfinden.

V. Der Landesausschuss 

37. Der Landesausschuss (LA) ist das 
höchste beschlussfassende Organ 
zwischen den LSKen.  

38. Der Landesausschuss (LA) be-
steht aus 12 bis 15 gleichberechtig-
ten, auf der LSK gewählten Mitglie-
dern. Es sollen Mitglieder aller zu ver-
tretenden Schularten im LA reprä-
sentiert sein. Wenn dies nicht mög-
lich ist, können weitere KandidatIn-
nen aus bereits vertretenen Schularten 
gewählt werden. Mitglieder des LaVos 
können nicht dem LA angehören.  

39. Der Landesausschuss ist beschluss-
fähig, wenn mindestens die Hälfte der 
stimmberechtigten Delegierten anwe-
send ist und ordnungsgemäß einge-
laden wurde. Die Einladung zu den 
Sitzungen des Landesausschusses ist 
schriftlich unter Angabe von Ort und 
Zeit sowie vorläufiger Tagesordnung 
mindestens eine Woche außerhalb der 
Ferien vor der Sitzung an die Delegier-
ten zu verschicken. 

40. Die dazu delegierten Mitglieder 
des Landesvorstands nehmen mit be-
ratender Stimme an den Landesaus-
schusssitzungen teil und berichten 
über die Umsetzung des Arbeitspro-
gramms und der Beschlusslage durch 
den Landesvorstand.  

41. Der Landesausschuss (LA) wählt 
aus seiner Mitte eineN LA-SprecherIn 
und eineN StellvertreterIn, die für die 
Einladung und Koordination der Sit-
zungen des LA verantwortlich sind. 
Die LA-SprecherInnen nehmen mit 
beratender Stimme an den Landesvor-
standssitzungen teil. Beide LA-Spre-
cherInnen müssen zum Zeitpunkt ih-
rer Wahl SchülerInnen in Rheinland-
Pfalz sein. Die Amtszeit endet durch 
die Wahl von NachfolgerInnen. 

42. Zu den Aufgaben des LAs gehört:
a) Beratung und Unter-
stützung des LaVos;
b) die Kontrolle der laufen-
den Arbeit des LaVos;
c) die Nachwahl einzelner Mitglie-
der des LaVos oder der Bundesebene;
d) die Bestätigung und Kont-
rolle des Arbeitsberichts, wel-
chen der LaVo der LSK vorlegt;
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e) die Wahl eines provisori-
schen LaVos, sollte die Mehr-
heit des LaVos zurücktreten;
f) die Beschlussfassung über den 
Haushalt und eventuelle Nachtrags-
haushalte der LSV. 

43. Wenn Mitglieder des LAs zurück-
treten, können diese auf der nächsten 
LSK nachgewählt werden, sofern hier-
zu gesondert eingeladen wurde. 

44. Sollte die Mehrheit des LAs zu-
rücktreten, ist innerhalb von acht 
Wochen eine LSK einzuberufen. 

VI. Schlussbestimmungen 

45. Diese Satzung tritt in Kraft: 
– nach der Annahme durch die 43. LSK 
am 17.12.2007 im Mainzer Landtag,  
– nach Änderung des rheinland-pfäl-
zischen Schulgesetzes im Sinne der 
Strukturreform in dieser Satzung,  

– nach Genehmigung dieser Satzung 
durch das fachlich zuständige Minis-
terium.  

46. Außerdem ist für das Inkrafttreten 
der Satzung die Gründung mindes-
tens der Hälfte der Kreis- und Stadt-
schülerInnenvertretungen anhand ei-
nes protokollarischen Nachweises 
über deren ordnungsgemäße Konsti-
tuierung durch den amtierenden Lan-
desvorstand festzustellen.  

47. Diese Satzung kann durch eine 
LSK mit Zustimmung von zwei Drit-
teln der abgegebenen Stimmen ge-
ändert werden, sofern die Anwe-
senheit der Hälfte der satzungsge-
mäßen Delegierten auf der LSK bei 
der Abstimmung zu diesem Punkt 
festgestellt werden kann. Satzungs-
ändernde Anträge müssen mit der 
Einladung verschickt werden.

Geändert auf der 52. LSK  
vom 27.-29. Mai 2011  
am Sophie-Hedwig-Gymnasium Diez.

1. Regularien
Ein Mitglied des Landesvor-
standes eröffnet die Landes -
schülerInnenkonferenz unter  
Einhaltung folgender Ordnung:
a) Feststellung der Beschlussfähig-
keit gem. § 8 der LSV-Satzung
b) Feststellung der Zahl der stimm-
berechtigten Anwesenden

Bei der ersten LSK im Schuljahr
c) Wahl des Präsidiums

2. Präsidium
Die LSK wählt aus ihrer Mitte ein 
Präsidium. Das Präsidium besteht 
aus der/dem PräsidentIn, und zwei 
gleichberechtigten StellvertreterIn-
nen, das heißt einem/r Protokollant-
In, einem/r technischen AssistentIn. 
Zusätzlich wählt die LSK aus ihrer 
Mitte drei StellvertreterInnen für das 
Präsidium. Der/die technische Assis-
tentIn ist für die Führung der Redner-
Innenlisten, Ermittlung der Abstim-
mungsergebnisse, etc. zuständig. Ge-
wählt ist, wer die einfache Mehrheit 
aller anwesenden Stimmberechtig-
ten auf sich vereinigen kann. Die Ge-
wählten sind für ein Jahr im Amt. 
Die Wahl des/der PräsidentIn erfolgt 
ohne Aussprache. Der/die Präsiden-
tIn, oder im Verhinderungsfall der/
diejenige seiner StellvertreterInnen, 
der/die nicht das Amt des/der Proto-
kollantIn ausübt, leitet die LSK nach 
Satzung und Geschäftsordnung. In 
Zweifelsfällen über Satzung und Ge-
schäftsordnung entscheidet der/die 
PräsidentIn, in grundsätzlichen Fra-
gen entscheidet das Präsidium.

Geschäftsordnung der LSK
3. Tagesordnung
Der Landesausschuss schlägt der LSK 
eine vorläufige Tagesordnung vor, die 
zu Beginn der Versammlung den De-
legierten vorzuliegen hat. DIe/der Prä-
sidentIn lässt die Tagesordnung als 
ersten Punkt beraten. Die Beschluss-
fassung über die endgültige Tagesord-
nung bedarf der einfachen Mehrheit 
der anwesenden Stimmberechtigten.

Rede- und Verhandlungsordnung

4. Anträge zur Sache
Anträge zur Sache müssen fristge-
recht und schriftlich eingereicht wer-
den. Zusatz- und Änderungsanträ-
ge können jederzeit gestellt wer-
den. Dringlichkeitsanträge müs-
sen dem Präsidium schriftlich vor-
gelegt werden und gelangen auf An-
trag mit 2/3- Mehrheit der anwesen-
den Stimmberechtigten auf die Ta-
gesordnung. Auf Wunsch wird der/
dem AntragstellerIn eines Sachantra-
ges das Einführungswort erteilt. An-
träge werden mit einfacher Mehr-
heit der anwesenden Stimmberech-
tigten verabschiedet. Bei Stimmen-
gleichheit ist ein Antrag abgelehnt.

5. RednerIn
Will einE RedeberechtigteR zur Sache 
sprechen, so reicht sie/er ihre/seine 
Wortmeldung schriftlich beim Präsi-
dium ein. Die LSK kann mit Mehrheit 
verlangen, dass ein von ihr benann-
tes Mitglied des geschäftsführenden 
Vorstandes zu einem anstehenden Ta-
gesordnungspunkt Stellung nimmt.
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6. Redezeit
JedeR DelegierteR, die/der selbst noch 
nicht zu der in Frage stehenden Sa-
che gesprochen hat, kann einen An-
trag auf Beschränkung der Rede-
zeit stellen. Ein solcher Antrag gilt 
als Antrag zur Geschäftsordnung. 
Die Redezeitbeschränkung wird 
durch einfache Mehrheit der anwe-
senden Stimmberechtigten beschlos-
sen und gilt bis zu einem gegenteili-
gen Antrag mit neuer Beschlussfas-
sung. Die Redezeit kann auch auf be-
stimmte Zeit beschlossen werden.

7. Schluss der Debatte
Ein Antrag auf Schluss der Debatte 
oder auf Schluss der RednerInnenlis-
te kann nur von einer/einem Delegier-
ten, die/der zur Sache noch nicht ge-
sprochen hat, gestellt werden, wenn 
zuvor zum Hauptantrag je eine Für- 
und Gegenrede geführt worden ist.
Wird ein Antrag auf Schluss der De-
batte oder auf Schluss der RednerIn-
nenliste gestellt, so ist nach Anhörung 
einer/eines Gegenrednerin/Gegen-
redners sofort über ihn abzustimmen. 
Nach Schluss der Debatte steht der/
dem AntragstellerIn des Sachantra-
ges auf Verlangen das Schlusswort zu. 
Entsprechendes gilt für die Beratung 
über einen Nichtbefassungsantrag. 
Beide Anträge gelten als Anträge zur
Geschäftsordnung.

8. Persönliche Erklärung
Wünscht einE DelegierteR das Wort 
zu einer persönlichen Erklärung, so 
muss ihr/ihm nach Abschluss der Be-
ratung des Tagesordnungspunk-
tes das Wort erteilt werden. Die/der 
RednerIn darf nicht zur Sache spre-
chen, sondern nur Angriffe, die ge-
gen sie/ihn gerichtet sind, zurück-
weisen oder missverstandene eige-
ne Ausführungen richtig stellen.

9. Wortmeldungen und Anträ-
ge zur Geschäftsordnung
Geschäftsordnungsanträge (GO-An-
träge) werden mit 2 gehobenen Hän-
den angezeigt. Delegierte, die zur 
Geschäftsordnung sprechen wol-
len, erhalten das Wort außer der Rei-

he. Ihre Bemerkungen dürfen sich 
nicht auf die Sache beziehen und 
3 Minuten nicht überschreiten.
Anträge zur Geschäftsordnung wer-
den sofort behandelt. Nach Anhörung 
einer Für- und Gegenrede ist über den 
Antrag sofort abzustimmen; spricht 
niemand gegen den Antrag, ist die-
ser ohne Abstimmung angenommen. 
Die Aufhebung eines angenommenen 
Geschäftsordnungsantrages ist nur 
durch eine 2/3-Mehrheit der anwesen-
den Stimmberechtigten möglich. An-
träge zur Tagesordnung werden wie 
Geschäftsordnungsanträge behandelt.

10. Teilnahme- und 
Redeberechtigung
Teilnahme- und redeberechtigt sind 
grundsätzlich alle SchülerInnen. An-
deren, vom LaVo eingeladenen Gästen 
kann mit Zustimmung der/des Prä-
sidentin/en, aber nicht gegen Mehr-
heitsbeschluss der LSK, Redeerlaub-
nis erteilt werden. Sonstige Gäste kön-
nen nur mit Zustimmung der Mehr-
heit der anwesenden Stimmberechtig-
ten an den Beratungen teilnehmen.

Rechte und Pflichten der Prä-
sidentin / des Präsidenten

11. Ordnungsgewalt der/
des Präsidentin/en
Die/der PräsidentIn übt während der 
Versammlung das Hausrecht aus. Die/
der PräsidentIn kann zur Ordnung 
und zur Sache rufen und nach zwei-
maliger Verwarnung das Wort ent-
ziehen, solange über den fraglichen 
Punkt verhandelt wird. Bei unge-
bührlichem Benehmen eines Mitglie-
des oder Gastes ist die/der Präsiden-
tIn berechtigt, diese aus dem Raum 
zu verweisen; handelt es sich um ei-
neN stimmberechtigteN Delegier-
teN oder ein Mitglied des LaVos, so 
kann die LSK eine solche Maßnah-
me durch einfachen Mehrheitsbe-
schluss rückgängig machen. Hierbei 
ist die/der Betroffene weder antrags- 
noch stimmberechtigt. Die/der Präsi-
dentIn kann eineN RednerIn, die/der 
die Redezeit gemäß § 6 der Geschäfts-
ordnung überschreitet, nach einmali-
ger Ermahnung das Wort entziehen. 

Die/der PräsidentIn kann betrunke-
ne Personen unter Umständen nach 
mehrmaliger Ermahnung und nach 
Befragung der LSK das Wort entzie-
hen oder in einem besonders gravie-
renden Fall des Saales verweisen.

12. Antrag auf Überprüfung 
der Beschlussfähigkeit
Ein Antrag auf Überprüfung der Be-
schlussfähigkeit kann jederzeit ge-
stellt werden. Die Überprüfung der-
selben wird nach Abschluss al-
ler laufenden Anträge zur Sa-
che und nach Abschluss der Sache 
überprüft. Ist sie nicht mehr gege-
ben, ist die Sitzung sofort beendet.

13. Verbot der Beteiligung der/des 
Präsidentin/en an der Diskussion
Die/der PräsidentIn und deren/des-
sen StellvertreterInnen dürfen sich 
nur in Angelegenheiten der Ge-
schäftsordnung an der Diskussi-
on beteiligen. Wollen sie sich zur Sa-
che äußern, müssen sie sich unterei-
nander vertreten. Hat sich ein Mit-
glied des Präsidiums einmal zur Sa-
che geäußert, so kann es sein Amt 
bis zum Ende der Beratung über die-
se Sache nicht mehr übernehmen.

14. Misstrauensanträge ge-
gen das Präsidium
Misstrauensanträge gegen das Prä-
sidium oder eines seiner Mitglie-
der werden sofort behandelt. In die-
sem Falle leitet die/der LA-Spreche-
rIn die Versammlung bis zur Abstim-
mung. Bei deren/dessen Verhinde-
rung leitet ein Mitglied des LaVos die 
Verhandlung bis zur Abstimmung. 
Das Präsidium oder eines seiner Mit-
glieder kann mit einfacher Mehr-
heit der anwesenden Stimmberechtig-
ten seines Amtes enthoben werden.

Wahlen und Abstimmungen

15. Wahlen
Für die Teilnahme an Wahlen ist die 
in der Eröffnungssitzung festgestell-
te Stimmberechtigung maßgebend. 
Die Wahlen erfolgen, soweit Satzung 
und Geschäftsordnung nichts ande-
res vorsehen, mit einfacher Mehrheit. 
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Die Mitglieder des geschäftsführen-
den Vorstandes müssen mit absolu-
ter Mehrheit der anwesenden Stimm-
berechtigten gewählt werden. Wird 
im ersten Wahlgang die erforderli-
che Mehrheit nicht erreicht, erfolgt ein 
zweiter Wahlgang, zu dem die Kan-
didatInnenliste neu eröffnet wird. 
Wird auch dann die absolute Mehr-
heit nicht erreicht, entscheidet un-
ter Neueröffnung der KandidatIn-
nenliste im dritten Wahlgang die ein-
fache Mehrheit. Auf Antrag einer/s 
Delegierten hat die Wahl geheim 
zu erfolgen. Ausnahme siehe § 2. 
Namentliche Wahl ist unzulässig.

16. Abstimmungen
Zur Abstimmung ist jedeR anwe-
sende Delegierte berechtigt. Die Ab-
stimmungen erfolgen, soweit Sat-
zung und Geschäftsordnung nichts 
anderes vorsehen, mit einfacher 
Mehrheit. Die Delegierten haben 
für die Abstimmung ihre Stimm-
blöcke bzw. Stimmkarten empor zu 
halten, vorbehaltlich einer ande-
ren Regelung durch das Präsidium.
Die Beschlussfähigkeit richtet sich 
nach §8 der Satzung. Stellt sich die Be-
schlussunfähigkeit heraus, so hat die/
der PräsidentIn die Sitzung so lan-
ge zu vertagen, bis die Beschlussfä-
higkeitfestgestellt bzw. wiederher-
gestellt ist. Alle Beschlüsse, die vor 
Feststellung der Beschlussunfähig-
keit gefasst wurden, bleiben gültig.
Vor jeder Abstimmung hat die/
der PräsidentIn die zur Abstim-
mung stehende Frage so zu formu-
lieren, dass sie mit ja oder nein be-
antwortet werden kann. JedeR Dele-
gierte hat das Recht, die Teilung ei-
ner Abstimmungsfrage zu beantra-
gen. Ist die/der AntragstellerIn nicht 
damit einverstanden, so entschei-
det die Mehrheit der LSK. Ein sol-
cher Antrag gilt als GO-Antrag.

17. Geheime und nament-
liche Abstimmung
Auf Antrag von 1/4 der anwesenden 
Delegierten findet geheime oder na-
mentliche Abstimmung statt, wobei 
der Antrag auf namentliche Abstim-
mung der weitergehende ist. Geheime 

und namentliche Abstimmungen 
sind unzulässig bei Anträgen zur Ta-
gesordnung, zur Geschäftsordnung 
und über die Vertagung der Sitzung.
Geheime Abstimmungen werden 
mit vorbereiteten, unnummerier-
ten Stimmzetteln durchgeführt. Na-
mentliche Abstimmung erfolgt durch 
Aufruf der Delegierten durch die/
den Protokollantin/en, die/der auf 
der Namensliste der LSK „Ja“, „Nein“ 
oder „Enthaltung“ einträgt und 
die Zahl der Stimmen auszählt.

18. Stimmenthaltung
Stimmenthaltungen bleiben bei 
der Berechnung der Mehrheit 
grundsätzlich außer Ansatz.

19. Wahlausschuss
Zur Durchführung von Personalwah-
len fungiert das Präsidium grund-
sätzlich auch als Wahlausschuss, es 
sei denn, das Präsidium bittet selbst 
um Ablösung. Wird ein Präsidi-
umsmitglied zur Wahl vorgeschla-
gen, muss es sich für die Dauer die-
ses Wahlganges vertreten lassen.

20. Personaldebatte und 
Personalbefragung
JedeR KandidatIn für ein Amt hat 
das Recht auf persönliche Vorstel-
lung. Auf Antrag von 10% der an-
wesenden Stimmberechtigten fin-
det eine Personalbefragung statt. Eine 
Personaldebatte findet bei freiwilli-
ger Anwesenheit der/des Kandida-
tin/en auf Antrag von 25% der anwe-
senden Stimmberechtigten statt. Die/
der AntragstellerIn hat Rederecht.

Schlussbestimmungen

21. Protokoll
Das Protokoll der LSK wird vom 
Präsidium geführt und unterzeich-
net. Es muss Tagesordnung, Be-
ginn, Unterbrechungen und Schluss 
der LSK sowie alle Beschlüsse und 
Abstimmungsergebnisse enthal-
ten und den wesentlichen Gang 
der Verhandlungen wiedergeben.

Das Präsidium stellt das Protokoll 
spätestens 1 Monat nach der LSK den 
Vorstandsmitgliedern und dem LA zu.

22. Gültigkeit und Inkrafttreten
Die Bestimmungen der Geschäfts-
ordnung gehen der Satzung der LSV 
nach. Für eine Abweichung von der 
Geschäftsordnung in einem einzel-
nen Falle ist eine Mehrheit von 2/3 
der anwesenden Stimmberechtig-
ten erforderlich, für eine dauern-
de Änderung genügt die absolu-
te Mehrheit der anwesenden Stimm-
berechtigten. Die Geschäftsordnung 
tritt mit ihrer Verabschiedung durch 
die absolute Mehrheit der anwesen-
den Stimmberechtigten in Kraft.

Beschlossen auf der 2. LSK in 
Bad Dürkheim, 19.12.1989

Geändert auf der 11. LSK 
in Mainz, 21.-23.5.1993

Geändert auf der 17. LSK in Kai-
serslautern, 27-29.10.1995

Geändert auf der 47. LSK in Lud-
wigshafen, 02.-04. Oktober 2009
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AKüLi
Abkürzungsliste

ABC: Abkürzung fürs Alphabet
ABI: Krönendes Sahnehäub-

chen nach 12,5 Jahren ~ 15.000 
Stunden Schulkarriere

AStA: Allgemeiner Studieren-
denausschuss, Interessens-
vertretung der Studis

AQS: Agentur für Qualitätssiche-
rung an Schulen, überprüft die 
Schulen auf ihre Qualität nach 
Maßstäben des Ministeriums

BBS: Berufsbildende Schulen
BER: Bundeselternrat, Vertre-

tung unserer Mamis und Pa-
pis auf Bundesebene

BiPo: Abkürzung für das, was uns 
hier beschäftigt: Bildungspolitik

BSK: BundesschülerInnenkonferenz, 
momentan fragliches Gremium 
zur Vertretung der Schülerinnen 
und Schüler auf Bundesebene

BuDelis: Bundesdelegierte, werden 
auf der LSK gewählt und vertre-
ten die LSV auf Bundesebene

BUND: Bund für Umwelt und Na-
turschutz Deutschland, der mit 
der LSV zusammen ein paar 
Umwelt-Projekte für Schü-
lerInnen gestartet hat

CSD: Christopher-Street-Day; Aktions-
Tag für die Rechte der Lesben und 
Schwulen in der Gesellschaft

DGB: Deutscher Gewerkschaftsbund 
DeGeDe: Deutsche Gesellschaft 

für Demokratiepädagogik, Ver-
ein von Leuten, die Demo-
kratie wichtig finden, sogar 
und vor allem in der Schule

DJP: Deutsche Junge Presse 

FaKo: Fahrtkostenantrag, Intelli-
genztest mit tollen Preisen: Wenn 
Du ihn richtig ausfüllst, be-
kommst Du Deine Fahrtkos-
ten zu LSKen u. ä. zurück

G8: Erfindung unseres lieben Minis-
teriums, dass an einigen Schu-
len die Schülerinnen und Schü-
ler noch viel schneller noch viel 
mehr unnütze Dinge lernen müs-
sen und dann auch schnel-
ler ihr Abi bekommen können. 

GJ: Grüne Jugend 
GEW: Gewerkschaft Erzie-

hung und Wissenschaft
GG: nicht etwa die LSV der Gu-

ten und Gerechten, sondern ba-
naler und richtiger: der Gym-
nasien und Gesamtschulen

GGG: Gemeinnützige Gesellschaft 
Gesamtschule, die Gesamtschu-
len gemeinnützig finden und sie 
deswegen fordern und fördern.

GO: Geschäftsordnung, lästi-
ges Mittel zum Strukturie-
ren chaotischer Diskussionen

GSV: GesamtschülerInnenvertre-
tung, in Bundesländern mit ei-
ner LSV für alle Schularten

IGS: Integrierte Gesamtschule, in 
Rheinland-Pfalz trotz SPDRe-
gierung wenig gebraucht

JU: Junge Union, CDU-na-
her Jugendverband

JD/JL: JungdemokratInnen/ Junge 
Linke, radikaldemokratischer, par-
teiunabhängiger Jugendverband

Julis: Junge Liberale, der Nach-
wuchs der FDP

JuPa: Jugendparlament, Parlamen-
te mit Jugendlichen auf kom-
munaler Ebene, die aller-
dings nix entscheiden dürfen

Jusos: JungsozialistInnen, die 
jungen SPDlerInnen

KMK: Kultusministerkonferenz, Tref-
fen aller Kultus- oder Bildungs-
ministerInnen der Bundesländer 

KRÄTZÄ: Kinderrächtszänker aus Ber-
lin, die meinen, dass auch Kin-
der viele Rechte haben sollten!

KrSV: KreisschülerInnenvertre-
tung, Vertretung der Schüle-
rinnen und Schüler eines Land-
kreises. Gibt‘s in RLP 24 Mal. 

LA: Landesausschuss, Kontrollor-
gan des LaVo, fasst Beschlüs-
se im Rahmen der Vorgaben der 
LSK und feiert auf seinen Sit-
zungen einmal im Monat mit 2 
HeldInnen eines jeden RAKs 

LaVo: auf LSKen gewählter Vorstand 
der LSV, aus 5-10 ReferentInnen, 
die die Forderungen der LSKen in 
die weite Welt der Politik tragen

LaVoMi: Landesvorstandsmitglied
LaVoSi: Landesvorstandssitzung
LAK: Landesarbeitskreis: AGen 

für jedeN zum mitmachen, 
die das Jahr über zu bestimm-
ten Themen arbeiten wollen

LEB: Landeselternbeirat, die Ma-
mis und Papis auf Landesebene 

LER: Lebenskunde-Ethik-Religion, 
eine Alternative zum konfessio-
nellen Reliunterricht u.a. zwecks 
Trennung von Kirche und Staat, 
z. Zt. existent in Brandenburg 

LGF: LandesgeschäftsführerIn-
nen, unsere hochgeschätz-
ten, heißgeliebten und un-
terbezahlten Angestellten

LGS: Landesgeschäftsstelle, auch ein-
fach „Büro“, zwei Zimmer in 
Mainz, wo die LSV zu erreichen ist

Libli: Lichtblick, die landesweite un-
parteiliche, für SchülerInnen 
parteiische Zeitung der LSV 

LSK: höchstes beschlussfassen-
des Gremium der LSV mit zwei 
Menschen pro Schule, das min-
destens zweimal im Jahr tagt. 
Das, wo ihr gerade seid!

LSV: LandesschülerInnenver-
tretung, die die Schülers 
auf Landesebene vertritt

MBWJK: Ministerium für Bildung, 
Wissenschaft, Jugend und Kul-
tur, die Verantwortlichen für al-
les Böse und Gute im Schulsystem

MdB: Mitglied des Bundes-
tags, also quasi die Anrede al-
ler Bundestagsabgeordneten

MdL: Mitglied des Landtags, 
also quasi die Anrede al-
ler Landtagsabgeordneten
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Glossar
Adoleszenz: Alter während/nach 

der Pubertät, wenn mensch so 
langsam erwachsen wird

alternativ: anders, unüb-
lich, nicht Mainstream...

Antisemitismus: Antijüdische Ideo-
logie, Judenfeindlichkeit, auch 
wahnhafte Verschwörungstheorie 

Autonomie: Eigenständig-
keit, Unabhängigkeit (von 
Staat, Gesellschaft...) 

Autorität: Person mit viel Ein-
fluss, Ansehen (oft auf-
grund von Zwang)

Binnen-I: z.B. BundeskanzlerIn, meint 
Frau und Mann, ist gerechter.

Biologismus: erklärt persönliche Ei-
genschaften und Fähigkei-
ten mit Genen, Hormonen...

Defizit: Fehlen, Mangel, zu wenig 
Dekonstruktion: etwas Kreiertes 

entlarven, widerlegen (z.B. die 
als selbstverständlich empfun-
dene Zweigeschlechtlichkeit)

Delegation: gewählte, ent-
sendete Gruppe

Desinteresse: Gegenteil von Interesse
Diktatur: Alleinherrschaft
Diskriminierung: Benachteiligung
Disziplin: Unterordnung, Selbstzucht 

(oft auf Grund von Druck, Angst) 
Dominanz: (Vor-)Herrschaft
Elite: „Auslese der Besten“, klei-

ne Gruppe Bevorteiligter
Emanzipation: sich selbständig, 

unabhängig machen, aus ei-
ner Abhängigkeit befreien

Evaluation: Bewertung, Beurteilung
gender: engl.: soziales Geschlecht, 

nicht natürliche, sondern an-
erzogene (sozialisierte) Eigen-
schafen von Frau und Mann

MNS+: Modulares Netzwerk an 
Schulen Plus, ein „pädagogi-
sches“ Netzwerk, dass es Leh-
rerInnen erlaubt, die Schüle-
rInnen während der Compu-
ternutzung zu überwachen.

MSS: Mainzer Studienstu-
fe, das Kurssystem der Ober-
stufe, in der neusten Varian-
te wieder mit Kurssystem, da-
für eine verkürzte 13. Klasse

NaWuLaVo: Reinschnupper-Gremi-
um für Leute, die sich noch nicht 
in den LaVo trauen, aber trotz-
dem mal mitmachen wollen

PES: Projekt erweiterte Selbstständig-
keit, schöner Name dafür, dass 
nicht ausgebildete LehrerInnen an 
Schulen einspringen um den Leh-
rerInnenmangel zu vertuschen.

Philologen-Verband: Gewerkschaft 
der GymnasiallehrerInnen

PIC: Political InCorrect, das was man 
weder sagen noch denken soll (Ge-
genteil zu PC, Political correctness)

QM: Qualitätsmanagement, aus 
der Wirtschaft stammender Be-
griff, der Anstrengungen zur 
Schulentwicklung bezeichnet

Realschule+: Eine weitere Erfin-
dung des Ministeriums: Damit es 
die Hauptschule nicht mehr gibt 
(weil: doof) gehen bald Haupt-
schülerInnen sowie RealschülerIn-
nen in einem Gebäude zur Schu-
le – das heißt dann Realschule +.

RiSiKo: Rheinland-Pfälzischer Schü-
lerInnenkongress, es gab schon 
zwei (2007 und 2009), der nächste 
(noch viel tollere) findet 2011 statt

RLP: Abkürzung fürs Bundesland, 
in dem Du zur Schule gehst 

SoCa: Sommercamp, alljährliche 
Sommer-Bespaßung der LSV

SSV: StadtschülerInnenvertretung, 
die Vertretung aller Schülerin-
nen und Schüler einer kreisfrei-
en Stadt. Gibt es in RLP 12 Mal. 

StuPa: Studierenden Parla-
ment, Vertretung der Studis

SU: Schülerunion, CDU na-
her Schülerverband

SV: SchülerInnenvertretung, die 
Zelle der Veränderung zu ei-
ner besseren Schule!

SV-B: SV-Bildungswerk, Verein lusti-
ger Menschen, die Schülis mehr 
über die SV-Arbeit beibringen wol-
len. Teil des SV-Bildungswerks 
sind die SVBerater, die selbst 
noch Schülis sind und an Schu-
len SV-Seminare durchführen 

SV-VL-Seminar: SchülerInnenver-
tretungs-VerbindungslehrerIn-
nen-Seminar, von der LSV ab 
und an veranstaltete Seminare 
mit SVen und VLen gemeinsam

TO: Tagesordnung, der Schlacht-
plan einer jeden Sitzung 
und Konferenz, die Reihen-
folge des Programms

TOP: Tagesordnungspunkt, 
Teil der obigen TO

VBE: Verband Bildung und Erziehung, 
ein weiterer LehrerInnenverein

VL: VerbindungslehrerIn, jene Leh-
rerInnen, die von der SchülerIn-
nenschaft zur Verbindung ver-
schiedenster Dinge gewählt wer-
den (SV-Schulleitung, Schü-
lerInnen-LehrerInnen, etc.)

VV: Verwaltungsvorschrift, ver-
waltet aktive SchülerInnen 
und schreibt ihnen die For-
men ihres Aktivseins vor
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Gremium: Ausschuss, Körperschaft
Hierarchie: Rangordnung (je weiter 

oben, desto mächtiger, „besser“...)
Institution: öffentliche Einrichtung
Integration: Einbeziehung (von 

Ausgeschlossenen) in das 
Ganze (Gesellschaft)

Koedukation: Unterricht, Bildung von 
Mädchen und Jungen zusammen 

Kommunikation: jede Form von 
Sprache, Verständigung von 
Menschen untereinander

Kompetenz: Fähigkeit, Eig-
nung, was gut zu machen

konstruktiv: brauchbar, hilfreich 
zur Stärkung, Erweiterung 
(z.B. weiterbringende Kritik)

Mandat: Auftrag, politisches Amt
Matriarchat: Gesellschaftsord-

nung, in der Frauen herr-
schen, bevorzugt sind

Motivation: Beweggrund, Lust, Be-
geisterung, etwas zu tun (z.B. ganz 
viel für die LSV zu arbeiten!!!)

nonverbal: ohne Wor-
te, z.B. Mimik, Zeichen

Normen: gesellschaftliche Regeln 
(ungeschriebene Gesetze)

Offensive: „Angriff“, etwas ent-
schlossen in Angriff nehmen

Ökonomisierung: „Verwirtschaft-
lichung“, etwas, das eigentlich 
nichts mit Wirtschaft zu tun hat 
(Bildung), damit verknüpfen

Pamphlet: sehr kritischer (über-
treibender) Text gegen et-
was oder jemand

paritätisch: gleichberech-
tigt, zu gleichen Teilen

Patriarchat: das, worin wir leben (Ge-
sellschaftsordnung, in der Män-
ner herrschen, bevorzugt werden)

Plenum: „Ende der RaucherIn-
nenpause, zurück zur Ar-
beit!“ (=Vollversammlung)

Podium: RednerInnenpult, -bühne
Präsidium: Vorsitz, Leitung (der LSK)
Prävention: Vorbeugung, Verhü-

tung (nehmt Kondome!!)
progressiv: fortschrittlich, sich 

weiter entwickelnd
Publikation: Veröffentlichung (ei-

nes Textes, einer Zeitung...)
Quote: Anteil, bestimmter Prozent-

satz; als Frauenquote (mindes-
tens 50%), ein Mittel, um Be-
nachteiligungen auszugleichen

radikal: „konsequent“ an die Wur-
zel gehend, grundlegend, hat 
nix mit Gewalt zu tun!

Ranking: Rangliste, Bewertung (in 
gute und schlechte Schulen,...)

Rassismus: Ideologie, nach der ver-
schiedene Menschheitsrassen 
mit unterschiedlichen Fähig-
keiten, Qualitäten existieren

Reproduktion: Fortpflan-
zung, Erhaltung

Rhetorik: Redekunst, et-
was wirkungsvoll, erfolg-
reich rüberbringen

Selektion: Aussonderung, Tren-
nung (die „Guten“ dürfen stu-
dieren, die „Schlechten“ nicht)

sex: 1. Geschlechtsverkehr 2. engl: 
biologisches Geschlecht (Vagi-
na oder Penis, XX oder Xy,...)

Sexismus: Benachteiligung von 
Menschen (besonders Frau-
en) aufgrund des Geschlechts

Solidariät: Zusammenhal-
ten, andere Gemeinschafts-
mitglieder untertützen

Sozialisation: Prägung durch 
/ Anpassung an die Gesell-
schaft, (unbewusste) Übernah-
me gesellschaftlicher Werte

Symptom: Anzeichen, Vor-
bote, Warnzeichen

These: aufgestellte Behauptung, die 
mensch mit Argumenten belegt

Toleranz: Duldung von etwas
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Organisatorisches

Zugverbindungen

Koblenz   ab 15:02 h
Enkenbach Bf an 17:15 h

Mainz   ab 15:55 h
Enkenbach Bf an 17:15 h

Folgende Bahnverbindungen könnt ihr zur 
Anreise am LSK-Wochenende nutzen.

Kaiserslautern ab 16:38 h
Enkenbach Bf an 16:49 h

Ludwigshafen ab 15:31 h
Enkenbach Bf an 16:32 h

Trier   ab 13:48 h
Enkenbach Bf an 16:32 h

unser Tagungsort
Enkenbach-Alsenborn


